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Eingelan gt ist die Antwo-ft: 
des Bundesministers für Volksern ährung auf 

die Anfrage der BundesräteL a tz k a und 
Genossen (1. A. B.-B'. R./46 zu 1/J-B. R.l46). 

Beginn der Sitzung: 9 Uhr 15 Minutene 
Vorsitzender Riedl e r Ö f f n e t die erste 

Sitzung .des lBu ndes.rates des zweiten Halb
jahres und erklärt das Protokoll der letzten 
Sitzu ng vom 27. Juni 1946. als gen eh m i g t. 

E n t s c h 'u I d i g t sind die Bundesräte 
Prof. D us c h ·e kund Lei s s i n g. 

Vorsitzender: HohEn Bundesrat! Nach der 
'Bundesverfassung ist für das . lJweite Halb

.jahr 1946 das .'Burgenland zum Vorsitz im 
Bundes,rat berufen. Als erster von diesem 
Land entsendeter Vertreter übernehme ich 
den Vorsitz und h·abe die Ehre, Sie in dieser 
Eigenschaft zu begrüßen. Ich werde bemüht 
se,in, mein Amt stets unpoLitisch nach .sach
lichen Gesichtspunkten zu führen, wie es 
auch mein Vorgänger getan hat, und bitte 
alle Mitglieder, mich hierin zu unterstützen. 
Ich glaube, im Namen aller zu Is.prechen, 

wenn ich Herrn Bundesr·at Ho na y unseren 

D�nk für ,s,ein,e ausgezeichnet,e, streng ob .. 
jektive Ge'schäftslührung und Verhandlungs
leitung ausspreche. (Beifall.) 

Im Haus i'st heute �um erstenmal der 
Herr \Bundesrat Karl S t·e i d I el'lsehienen. Ich 
nehme die Angelobung vor. (Bundesrat 
S t ei d 1 leistet die A n g e l 0 ib u n ,g.) 

Ich begrüße den Herrn Bunde'srat Karl 
Steidl und wünsche ihm in dieser Körper

schaft eine recht Is,egensreiche Mitartbeit. 

* 

Von oder Landeshauptmannscbaft Burge n

land ist an den Vorsitzenden des Bu ndes

rates folgende Z u s ehr i f t ergangen: 

"Der burgenländische Landtag hat in 
seiner Sitzung vom 19. Juli 1946 an Stelle 
des Franz Glockner Karl S t eid 1, Land-
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wirt in Jois, in den Bundesrat entsendet. 
Hievon wird mit dem Beifügen Mitteilung 
gemacht, d·aß der lQep.annte in Kenntnis 
gesetzt wurde, daß der nächste Bunde.s.rat 
am 26. Juli 1946 stattfindet." 

Ferner ist e i n  ge l a n g t folgendes Schrei· 
ben des BundesikJanlZlel's vom 19. Juli 1946: 

"Der Herr iBundespräsident hat mit Ent
schließung vom 19. Juli 1946 ülber meinen 
Antrag gemäß Artikel 73 des Bundes-Ve�
fassungS/gesetz in der Fassung von 1929 für 
die Dauer der zeitweiligen Verhinderung 
<te,g Bund·esministers für Justiz, Dr. Josef 
G e  r1ö, den Herrn Vizekanzler Dr. Adolf 
Sc h ä r f mit der Vertretung des Genann
ten, betraut." 

Ferner ist ein Schreiben des Bunde!s
kall1zlers vom 20. April 1946 .an d,en Vor'sit
zenden des Buooesnates folgenden Inhaltes 
eingelangt: 

"Vom 19. Juni 1946 an ist nach Beendi
gung . der Übergangsbestimmungen von 
sechs Monaten der Verfassungsgerichts:hof 
gemäß den im Artikel 147 des Bundes-Ver
fasSiungs.g:esetzes in der Fa'SlSung von 1929 
enthaltenen BesHmmungen zusammenzu· 
setzen. Darnach hätte die Bundesregierung 
sechs, der Nationalrat drei und der Bundes
rat weitere drei Mitglieder dem Herrn 
Bunde-g.präsid·enten in Vorschlag z.u bdn
gen. Als Ersatzmitglieder hat die Bundes
regierung drei, der Nationalrat zwei und' 
der Bundesrat ein Mitglied zu nominieren. 
Diese Mitglieder müss-en gemäß den eben 
genannten Bestinlmungen der . Verfassung 
vom Jahre 1929 nach Vollendung des 70. 
Lebensjahres aus dem Amte scheid·en. 
Eine Ausnahme von der in der Verfassung 
festgelegten Altersgrenze i-st im Wege 
eines besonderen Verfassungsg.e:;etzes nicht 
in Auss;icht genommen. Namens' der Bun
desregierung lade ich daher das Präsidium 
des Nationalrates' und Bundesrates ein; 
entspr-echend Artikel 147 des Bundes-Ver
fassungsgeset'zes. in der Fassung von 1929 
die enforderliche Anzahl von Mitgliedern, 
heziehungJsw.eise ErsatzmHgliedern ' des 
VerfassuD.g1sg·erichtshofes so recht:zeitig-

. dem Herrn Bundespräsiidenten im Weg.e 
des Bundeskanzleramtes in Vorschlag zu 
bringen, daß rum 19. JuLi 1946 ,der Verna'S
,sung.sg,erichtshof in 'Seiner neuen Zusam
mensetzung hereits lSeiule Tätigkeit aUI
nehmen kann. Der Schlüss,el, nach dem die 
politischen P,arte·ien ihre Ve·rtrauens
männer in den· Verf.assungsgerichtshof ent
senden, wird durch P,arteienverhandlungen 
festzusetzen sein." 

Diese Zuschriften dienen :zur K,e:nntnis. 

Weit-er ist die B e a nt w o r t ung des 
Herrn Bunde,sministel's für Volksernährung 
den Mitglied'ern des Bundesrates bereits 
vervielfältigt ,zugegangro. 

Eing,elaugt sind fe'rner jene Gesetzesbe
schlüsse -d-es Nationalrates, die Oege!lstand 
der heutigen Tagesor-dnung sind. Sie wurden 
gemäß § 29 der Geschäftsordnung den Ob· 
männern der zuständigen Aus'schüsse zur 
Vorberatung zugewiesen. 

D er Vor!sitzerude schlägt vor, die Tages
ordnung noch um die Beratung derjenigen 
Gesetzesb�schlüs.se des Nationalrates zu 
erweitern, die dieser in seiner heutigen Vor
mittag'Slsi,tzung f.alssen wir-d und die darauf,hin 
unverzüglich dem Bundesrat zugehen wer
den. " Es sind· dies nachstehende s.ieben 
Punkte, die als letzte -Punkte am Ende der 
heutigen Tagesordnung behandelt werden 
sollen : 

Punkt 43: Gesetzesbeschluß des National-, 
rates ü1ber ein Bundesv-erfassungsgesetz, 
Ibetr·effend das Gebietsänderungsgesetz; 

Punkt 44: Gesetzesbeschluß des National
rates, betreffend das Verstaatlichungsgesetz; 

Punkt 45: Gesetzesbe'schuß des National
rates über ein Bundesgesetz, betreffend das 
WerksgenoSisenschaUsgesetz; . 

Pun:kt 46: Gesetze·sbeschluß des Nationa l
rates, betreffend das Eflste Rück,stellungs
gesetz ; 

'Punkt 47: Gesetzesbeschluß des National
rates, -betreffend das Verwaltergesetz; . 

!Punkt 48: IBeschluß des Nationalrates, Ibe
treffend die sozialpolitischen Rechte der Ar· 
,beiter und Ang.estellten in der L and- und 
Forstwirtschaft; 

,Plinkt 49: -Gesetzesbeschluß des National
rates, betreffend das "landwirtschaftliche Wie
deraufbaugesetz. 

D er Vor,schlag wird mit der vorgeschrie
benen Zweidrittelmehrheit -a n ge n (i) m m e n. 

Ferner wird g-emäß § 30 -eller Geschäfts
ordnung ib e s chI 0 s s  e n, von der V e r
vi elf ä 1 t i g u n.g der AUSoSchußberichte und 
von der 24stündIDgen V e r  t eil u n .g s f r i s t 
der Aus'Schußber:ichte Abstand zu nehmen so
wie gemäß § 28 b der .Geschäftsordnung die 
infolge des Aus·seheidens der Bundesräte 
G I 0 c k n ·e r und H ü t t e n b e r g  e r erfor
derlich gewordenen E r g  ä n Zoll n g s w a .11-
I e n in die Ausschüsse als letzten Punkt auf 
die Tagesordnung zu, setz·en. 

D er 1. Punkt der Tagesordnung ist die Er
stattung eines Dreiervorsc.hlages an den. 
Herrn Bundespräsidenten für d!ie Ernennung 
von Mitgliedern des VerfasS'Ungsgerichtshofes 
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gemäß Artikel 147, Absat ,z 2, .de·s Bundes-Ver

fassung�ge·setzes. Seitens der beid,en P.arteien 
sind folgende Vorschläge erstattet worden: 

1. Vo�s;chlag: Rechtsanwalt Dr. Alois 
B r u n e  d e r, Linz; Hofrat Dr. MaxP I a t

. t e  r, SalZ/burg; Hofrat Dr. E n n z tal e r, 
Linz. 

2. Vor,schlag: Unterstaatssekretär a. D. 
Dr. Max S ch e f f e TI e g,g'e r, Wien ; Dok
tor Otto M ö bi u ,s, Arbe

i
terkammer, Linz; 

Dr. Hans B ai t i n ,es t e  r, ArbeiterkJam
mer, Salzbuflg. 

3. Vorschlag: Dr. V
i
lliZenz H i r n, Wien; 

Rechtsanw,alt Dr. Ernst .a r o ß  h.i e ß Klo
·sterneubur.g; ReChtanwalt Dr. EJmn:.erich 
H u n n a, Wien. 

Ersatzm
i
tgl

i
eder: D r. Ludw

i
g Ma g r e i

t e  r, W
i
en; Dr. Ernst E c k  e r, Wien; 

Dr. Em
i
lK r a s  se r, Wien. 

BundesI'lat Dr. Hochleitner: Ich mache den 
Vorschlag, .. Dr. Franz PI a t t e  r und 
Dr. B r u n e d e r  

i
n der Liste zu vertausohen. 

Der VorschLag wird e i n s tim m i g a n
g e  n 0 m m e n. 

Dter Bundesrat beschließt, von der Wahl 
mit Stimmzetteln abzusehen. Bei der A 

b


s t li m m u n g wir,d der W a  h I v o r  's c 11 1 a g  
e i n  s t i m  m i .g a n g e n  0 m m e n, der ge
mäß Artike.l 147, Absatz 2, des Bundes-Ver

fassungsgesetzes .dem Bundespräsidenten zu� 
geleitet wird. 

. 

EiS ,gelangt der 2. Punkt der Talgesordn:ung 
zur Ver,handllIDg: Gesetzesbeschluß des Na
tionalrates vom 3. Juli 1946, ,betreffend ein 
Bundesgesetz über die Errichtung eines 111-
validenfürsorgebeirates. 

Bund·esrat Dr. Hiermann: Hoher Bundes
rat! Schon se

i
nerzeit im J·ahl'le 1919 wurde 

inSlbe,sonder·e zur Beratung des Bundesmini
steriums für .sozilaie Verwaltung be

i 
d

i
esem 

Ministerdum ein eigener Beirat in Angelegen
heiten der Kriegsopf.erbetreuung eingerich
tet. Dieser Beir,at bedarf selbstVierständlich 
jetzt 'auf Grund der neuen Ver.hältnisse und, 
angepaßt ·an das wesentl

i
ch ·er,we

i
terte Ge

biet, das diese Betreuung heute erfordert, 
einer neuen Konstruktion. Das Gesetz, das 
Ihnen hier vorliegt, schafft diese neue Kon
strukt

i
on. Als wesentl

i
ches Moment diabei 

war die Ändevung besonders zu berück�ich
Hgen, die in oder Kr

i
egsopf,erorganis,at

i
on ge

genüber dem früheren Zustand eing,etreten 
ist. Hatten wir 'seinerzeit die Kriegsopfer
orrganisationen parteienmäßig aufgegl

i
edert, 

so haben wir jetzt eine einzige Org,alllis,atian 
fUr das ganze Bundesgeb

i
et. 

Die Reglierung 'selbst hat von vornherein 
schon 

i
n 

i
hrer Vorlage vorgesehen, dlftß zwölf 

VertI'leler der Invalidenorganisation in d
i
e�en 

.Beirat ,entsendet werden sollen. Sie hat 
auch bereits 

i
n der Regier�ungsvorlage die 

Begründung für dliese Zahl d,ah.ing,ehend an
gegeben, daß es auf diese Art und W·eise 
möglich se

i
n ,soll, die Bundesländer be

i 
der  

Entsendung ihrer Vertreter restlos zu  berück
s
i
chtigen. Hei der Beratung des Gesetzes ist 

d ·ann odileser Standpunkt noch ,besonder,s 
unterstrichen und auch vom Herrn Bundes
_minister eine Zusage dahingehend gemacht 
worden, daß dies im Zuge der h

i
e.zu er-

5cheinenden Durchführungsverordnung für 
das iBundesmin

i
sterium gewissermaßim als 

verpflichtend f·estgelegt wird. Der Verord
nungsentwurf, der den Interessenvertre
tungen ebenfalls zur Begutachtung zugegan
gen ist, berücksichtigt das auch. 

Da das Gesetz 1Jweifellos ·einem dringen
den Bedürfnis in deI: Betreuung der Kriegs
opfer entspricht, hat es der Nationalrat be
schlossen. Ich b e  a n t r a g  e daher, von 
Seilendes Bundesrates möge gegen den Ge
setzesbeschluß k e i n  Ei 11 S p r  u c h er
hoben werden. * 

Der A n t rag des Berichterstatters wird 
11. il g e n  ü m m e n. 

Der 3. Punkt der' Tagesordnung ist ,der' G
esetzesheschlu

ß 
des Nat

i
onalrates vom 

3. Juli 1946, betreffend das Bundesgesetz, 
womit Beihilfen zu den Renten aus der 
Altersfürsorge und der Invalidenversicherung 
gewährt. werden. 

Berichterstatter HolzleimI: Hoher Bundes
rat! Zu den vornehmsten Aufga'ben, die der 
moderne Soz

i
alstaat zu eflfül1en hat, gehört 

die Verpflichtung, für arbeH�nfähige und alte 
Menschen zu sorgen, besonders dann, wenn 
es sich um Personen handelt, d

i
e 

i
hr ganzes 

Leben tang "durch ihre Arbeit der men.s"h
lichen Gesellschaft gedient haben. 

Leider halben w
i
r in -österreich eine solche 

Altersversicherung, die di,ese-r, meiner An
sicht nach moral

i
schen Verpflichtung ent

sprechen würde, noch nicht. Wir haben ledig
lich eine Altersfürsorge. Diese Altersfürsorge 
wurde am 1. Jänner 1939 in die Inv·al

i
den

v'ersichernng übergeführt. Dlie Renten, die 
aus dieser Altersfürsorge bezahlt werden, 
sind den heutigen V erhältnissen al�olut n

i
cht 

entspf'echend. naher dst es dringend notwen
dig, 

'
da

ß 
:h

i
er Abhilf·e g,eschJafßen wird. Dieses 

Gesetz ist daher eine Notstandsmaßnahme 
und sieht vor, daß zu den Altersfürsorge
renten und Inv,al

i
d

i
tätsrenten Be:ihilfren ge-' 

währt werden, und zwar für" Arbeiter 20 S, 
für Witwen 10 S und für' WaiSien 8 S,mouat-
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Es folgt der 4. Punkt der Tagesordnung : lieh. Ursprünglich w,ar im Regierungsentwurf 
vorgesehen, daß diese Beihilfen gekürzt wer
den können, wenn der :Betrtag der Rente in-: 
klusive Be:ihilfe 75 S, bei Witwen 37 S und 
bei Waisen 28 S überschreiten würde. Das hat 
da.s Parlament 'abgeändert, so daß eine Kür
zung nicht eintritt. 

Gesetze,sbeschluß de,s Nationalrates vom 
5. Juli 1946, betreffend das Bundesg,e,setz über 
die Aufihebung dler Rechbsv.orschriften für die 
Gewährung der Ehestandsdarlehen, Kindel'
beihilfen, Ausbildungsbeihilfen, Einrichtungs
darlehen und Einrichtungszuschüssen. . 

Da.s Gesetz sieht im § 1 cdie Anspruchs
berechtigun.g vor. Es hab€u nur öst.erreichi
,sone Staa"bSlbürg-er, die im Inland woh� ,en und 
nicht c unter § 17 ·des VerbotSlg,�setzes fallen, 
Anspruch auf -die Beihihl'en zu den O'enlannten 
Renten. Die Vor.a'USts·etzuug, die hUb § 2 fest
gestellt i,st, nämlich, daß jeder Anspruchs
berechtigte ·ednle österreichische Vordienstzeit 
haben muß, ·erfüllt nach der Aufklärung des 
Vertreters des Sozialministeriums jeder Ren
te nempfänger, der bis zum 1. Jänner 1939 
auch nur einen Wochenbeitrag für ,die Alters
und InVla!iditätsversic.herung beZlahlt :hat. 

. 
Im § 4 sieht. das Gesetz vor, daß die Beii.

hIlfen ruhen können, und zwar d.ann, wenn 
der Anspruch.sber·echtigte dm Ans1and wohnt 
ferner, wenn 'er neben dieser Rent,e ein� 
weiteren Bezug aus sozialgesetzlichen Renten; 
aus der Unfallvel'sicheruTIlg oder ans an
deren öffentlichen Mitteln hat, und drittens 
wenn ·er ein Einkommen aus einer Arbeit hat 
und das 65. Lebensjahr niicht überschritten 
hat. 

nie Beihilfen selbst gewä1hrt laut § 5 der 
Versicherungsträger, und zwar ist es nicht 
notwendig, wile das Gesetz 's·agt, daß be·son
der,e Bescheide an dieJenigen ,g,e,g·eben wer
den, die schon firn Besitz der Alters- oder In
vallidenrente stehen. DieJenigen, denen solche 
Renten bereibs Ziuerkannt worden ,s'ind. e�hal
ten die Beihilfen automatisch, ohne daß weit,ere 
Bescheide zu erteilen sind. D>ie aus der Ge
währung der Behilfen erwachsoold,en Kosten 
trägt, wie ,in § 6 festgestellt wird, der Bunde,s
schatz. Es sind laut der Mitteilung, die im u�
sprünglichen Regli.enmgsent,wurf enthalten 
war, 22'5 Milldonen Schilling für die Zeit vom 
.Tuli bis Dezember vorgesehen. Di,eser Be
trag wirdsiClh auf etwa 23'1 Millionen da
durch erhöhen, daß die· Kür.zu1lI<!e'Il. die ich 
eingangs erwähnt habe, w.e�fallen. Für 1946 
sind ungefähr 50 MiUiolllen Schilling ·an Aus
gaben präliminiert. Der W:irksamkeitsheQ'inn 
dieses Gesetzes wird mit 1. Juli 1946 fest
gesetzt. 

Tm Hinblick dar,auf, daß ,dieses Ge.g,e,tz sehr 
notwendig ist. rum den alten Letlten, die ihr 
T.Jeben lau{{ für die Gesellsch.aft ,gearbeitet 
haben,eine wenn auch nur bescheidene Bei
hilfe geben 'z;u können. steHe ich den A n
t r a  g', der Bundesrat möge geg·en den �orlie
genden Ge,s,etZiesbeschluß k ein e n E i  n
s p r'll c hC erheben. 

Dieser A n t rag' wh',d angenommen. 

BerichterstaUer Zingl: Hoher Bundesrat! 
Die Auszahlung der d\lrch die Regierungs
vorlage au�zU!hebenden Ehestandsdarlehen 
US!W. wurde mit Erlaß des Staatsamtes' für 
Finanzen vom 19. JUJIli 1945 bereits ,einge
,stellt. E,s >handelt -sich d.aher nur um die 
Sanktionierung des 'bestehenden Rechtszu
standes. Mit der Durchführung des Gesetzes 
ist das' iBundesministerium fürF:inanzen be
traut, da,s di'e Möglichkeit hat, in Ausnahme
iällen teilweise oder auch gänzlich von der 
Rückzahlung zu befreien. 

Im Auftrage des Ausschusses bitte ich den· 
H<>hen Bundesr,at, g·egen d:iesen Gesetzes
beschluß k e i n  e,ll E i n  s pr u c h �u- er
heben. 

* 

Gegen den Gesebzesbeschluß wird k e in 
Ei n s p r u  ch erhoben. 

Es folgt rder 5, Punkt der Tagesordnung: 
GesetzeSlbeschluß des Nationalrates vom 
24. JUhl 1946, betreffend das Nationalsozia
listengesetz . 

Berichterstatter Slavik: Hoher Bundesrat! 
Als der F,asClhi·smus im Jahre 1945 zusam
mengebrochen :ist, wurde der Kampf .gegen 
die überreste des Faschismus 'in d,en ver
schiedenen Länd lern mit den verschiedensten 
Methoden begonnen. Bei uns hier .in öster
reich gab ,es, als die Besatzungstruppen ein
gezog,en ,sind, Plakate, auf denen gestanden 
ist, daß de:n einfac.hen P.arteimitgliedern oder 
klleinen Mitläuf,ern nichts geschehen dürfe. 

D emgegenüber stand in d-er damaligen ZieH 
allefldings der Wunsc.h der Bevölkerung, sich 
an diese Wetsung der Besatzungsbehörden 
nicht zu haltJen, und es ist damals im April 
1945 sicherlich zu Maßn:ahmengekommen, die 
in keinem Gesetz verankert C waren. Her 
K,ampfgegen den Faschismus wurde ,in ,allen 
Ländern geführt, und die Aufgabe österreieJls 
war es, i� diesem Kampf gegen den Faschis
mus Schritt zu :halten mit ,allen ·and ,eren Län
dern der Welt. 

Es wurde daher ein Veflbotsgesetz geschaf

fen und die,ses Verbotsgesetz wurde ,durch 
das Kriegsv�rbr,ech-eflgesetz .ergänzt. Aber 
dieses Gesetz konnte nur in einem TeU un
seftelS lßundesgebtetes Anwendung finden. Es 

w,ar dies Wi,en, 'Nied,erösterreich und das 
Burgenl,and. Dadurch war eine gleichmäßige 

Behandlung der Nationalsozialisten im gan-
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zen Bund-esgebiet pra�Useh nicht gewähr
leistet und überhaupt nicht möglich. Wenn 
heute noch sehr oft der Vorwurf erhoben 
wird, daß !in öst,erreich die Behandlung der 
Nationalsozialisten sehr schleppend ist, d,ann 
muß man dar·auf hinweisen, daß es sehr 
schw.er war, die Nationalsozialisten in die 
Hände des Gerichtes und in die Hände der 
Behöflden zu bringen, weil 'si,e sich hinter den 
Demar�ationslinien wie hintier chinesischen 
Mauern verschanzt htielten. Da dieses Natio
nalsozialistenproblem, wie wir es hier in 
österre:ieh gehabt haben, auf die Dauer poli
tisch wohl nicht weiter erträglich gew.esen i,st, 
und da immer mehr von Seiten der Bevöl
kerung d,arauf getlrängt wurde, daß endlich 
dieses Problem endgültig gelöst werde. haben 
sich die Parteienv·ertreter 'ZfUsammengefunden 
lmd s:ich !in l'angwierigen Verhandlungen auf 
eine allgemeine Linie geeinigt. Sicherlicl1 
entspricht sie keiner Part-ei hundertpro.zentig, 
aber die Vernunft fordert gebieterisch, über 
alle Gegensätze hinweg eine Lösung zu fin
dert. E,s liegt uns heute ein G8's-etze;sheschluß 
des Nationalrates vor, der sich mit dem gan
zen' Problem der Bekämpfung deos Faschis
mus und der Ausrottung d'er Reiste des Fa
sc�hismus beschäftigt. Der wesentliche Inhalt 
dieses GesetzesbeschluSoses besteht darin, daß 
vor allem der jungen DemokooHe ein Schutz 
gewährt wird und außel'dem in der Behand
lung der Nationalsozialisten eine Unterschei
dung zwischen Mehr- und Minderbelasteten 
eintritt. Eine 'individu-elleBehandlung, wie sie 
wahrscheinlich die meisten Gesetzgeber ge
wünscht hätteu, ist ja bei d-er großen Anzahl 
der Mitglieder oder _Mitläufer der NSD AP 
nicht möglich. Die Gruppeneinteilung sieht 
vor: dlie Kriegsverbrecher, die nach wie vor 
nach dem Kriegsverbrechergesetz abgeurteilt 
werden, dann eine Gruppe von Belasteten 
uI\d ,eine Gruppe von Minderbelasteten. Auf 
die belasteten Nationalsozialisten, das sind 
eHe hohen Funktionäre. di,e Mibglieder der SS 
und di.e Führer der Wehrverbände, werden 
alle diesbezüglichen Gesetze ·angewendet, wie 
das Wohnungs,anfol'derungsgesetz un d alle 
strengen Maßnahmen für di,e :im öffentlichen 
D ienst stehenden Angestellten. Anders 
schaut es jetzt mit den Minderbelasteten aus. 
Für säe sind vel'schiedene Sühne folgen vor
gesehen, die, wenn sie auch in manchen Fäl
len hart erscheinen mögen, sicherlich . .a1s ge
rechtfertigt empfoo,den werden kö.nnen. Eine 
Ausnahme von der Sühne pflicht ist ebenfaHs 
yorgesehen, und zw,ar bei J'llg,endlichen, die 
praktisch wicht dafür verantwortlich gemacht 
werd,e!l1 können, daß ,sie von ·d'er HJ oder dem 
BdM ,automatisch in die Partei überführt wur
den; ferner bei jenen Menschen, die über 
70 Jahre :alt sind und bei den Invaliden, die 

der Versehrtenstufe III .oder IV angehören. 
Vielleioht wtirod es gut sein, wenn ger,ade bei 
der Aufzählung derjenigen, die j,etzt von <i.er 
Sühne ausgenommen werden, in einer Durch
führungsverordnung der Begriff - Invaliden, 
Versehrtenstufe III und IV, ,dadureth ergänzt 
wird, daß man die Invaliden des Weltkrieges 
1914/1918, wo es noch keine Ve'flsehrtenstufoe 
III und IV g,egeben h.at, sondern eine per,zen
tueHe Illinstufung, den Invaliden der Ver
sehrtenstuie III und IV des jetzigen Welt
krieges gleichstellt. Für besondere Fälle ist 
vorgesehen, daß der Bundespräsident das 
Gnadenrecht ausüben kann, das he:ißt, es 
kann vorkommen, daß eine g,anz besondere 
Notlage oder irgendein besonderer Umstand 
d3.lZU geführt hat, daß der eine oder der an
dere unsc.huldj.gerweise unter das Gesetz 
fallen würde. In' -solchen Fällen kann der 
Bundesprästdent von seinem Gnadenrecht 
Gebrauch maohen. 

Vlielleicht das Positiv,ste in diesem Gesetz 
ist die Stellungna,hme des Gesetzgebers zur 
Zukunft unseres Landes, die uns auch alle 
am meisten inter.essiert, denn wir sind glück
lich, wenn unter dlie Vergangenheit endlich 
ein Strich' gezogen werden kann. Für die Zu
kunft ist alleroings ' vorgesehen, daß sich der 
Staat mit diesem Gesetz auch einen Schutz 
schafft, und wenn ,es noch Leute geben sollte, 
irgendwelche Hitlzköpfe, die glauben, daß sie 
jetzt noch dJie Tätigkeit für die NSD,AP oder 
für ir,gend eine Wehrf.ormation fortsetzen 
können, dann müssen sie, da sie neuerlich dte 
Sicherhe.it der Bevöll{lerung und unseres 

Stal3.tes gefährden könnten, auch mit der 
strengsten St�afe und in besonderen Fällen 
auch mit ,der Todesstrafe rechnen. 

Die Straf.androhung, die der § 10 vorsieht, 
soll dazu dienen, daß sich die ehemaligen 
Nationalsozialisten nun endgültig d'a'von über
zeugen l,a,ssen, daß es zweck- und sinnlos ist, 
i r.gerud eine Tätigkeit für die ,ehemalige 
NSDAP noch weiter fortzusetzen. 

Es gibt ,außerdem noch eine kleine Gruppe 
von Menschen, die v.on diesem Gesetlz über
haupt ausgenommen wird, Menschen, die in 
Zukunft nicht mehr als Nationalsozialdsten 
gelten werden. Es sind jene, deren Aufnahme 
in die NSDAP aus politi,schen Gründen abge
lehnt wurde, die selbst aus politischen Grün
den bis zu einem bestimmten Datum ausge
treten 'Slind OI9.er eine politische Haft verbüßen 
mußten. 

Die Sühnefolgen für die Minderbelasteten 
mögen von dem einen oder anderen vielleicht 
hart empfunden werden,aber man darf nicht 

.vergessen daß viele hun derttausende, - ja 
Millionen 

'
Menschen die Folgen des National-

20 

11. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 7 von 58

www.parlament.gv.at



1 10 11. Sitzung de'8 Bundesrates der Republik österreich. - 26. Juli 194ft 

sozialismus zu tragen haben. Es soll -bier von 
den Nationa�so.zialisten gefordert werd-en, daß 
sie einen kleinen Beitrag leisten, um das Un
glück, das über das Land h-ereingebrochen 
ist, und .an dem sie gewiß - auch die Minder
belasteten - eine Mitschuld haben, wieder 
gutzumachen. Daß vorgesehen :ist, National:
sozialisten auf verschiedene Posten, vor allem 

. im öffentlichen Dienst, nicht Zluzulassen, erfor
dert, wie ich glaube, schon die Sicherhreit des 
Staates. So dürfen Nationalsozialisten vor 
allem nicht in der Exekutive und heU.IJl Ge
richtsdienst täUg s,ein. Die Sicherheit des 
Staates fordert auch, daß sich die N ationalso
zialisten - vor allem die 'Sßhwerbelasteten -, 
wenn auch nur vorUbergehend, nicht poli
Hsch betätigen, also keiner politischen Orga
nisation angehören dürfen und daß ste vom 
aktiven und pasrsiven Wahlr.echt ausge
schlossen iSind, .während di-e minderbelas
teten nur bis zum J,ahre ' 1948 das passiv'8 
Wahlrecht v,erlier,en. 

Es wu.rde außerdem vom Nationalrat ein 
Zus,atzantrag angenommen, d.er kleine Ände
rungen vorsieht. So ' wie das Ge.setz vom 
Nationalrat auf Grund der Parteienv,erein
harungen vorgelegt wurde, soll es für die, d.ie 
immer Mitleid von uns verlangen, ein An
sporn sein, daß sie sich in die Arbeit ein
glied'ern und erst  einmal durch ihre wirk
liche Mitarbelit am Aufbau des Staates be
weisen, daß sie tatsächlich auc:h würdig be
funden werden können, wieder ' ins Volks
ganze aufgenommen zu w.erden. Das Gesetz 
soll aber zugleich ,auch eine Warnung se,in 
für alle jene, die , glaUlben, vielleri.cht wieder 
einmal die Sicherheit des Staates gefährden 
und durch ihre Politik einen neuen Krieg 
heraufbeschwören IZU können. Wenn wir 
dieses Gesetz so auffassen, -dann glauben wir, 
daß dlie Verhandlungen und die Arbeit, die 
hi'er durch Monate gelei1stet wurde, ·sicherlich 
zum Wohl unserer Hei;nlat ausschlagen 
w erd.e. 

Ich bitte Sie daher, daß Siie diesem Gesetz 
, über die Behandlung der Natrionalisozialisten, 

das vom Nationalrat beschlos·sen wurde, samt 
dem Zusatzantrag mit den kleinen Ände
rungen, den Sie ja aUe zugestellt erhielten, 
Ihre Zustimmung geben ·und k e i n  e n E i n
s p I' on c h erheben. 

Bundesrat Scheibeugraf: Hoher Bundesrat ! 
Ein Akt der Gesetzgebung klingt aus. Der 
Hohe Bundesrat wird dem Bundesverfassungs_ 
gesetz über die Behandlung der National
sozialisten seine verfassungsmäßige Zustim
mung nicht versagen. Damit hat die öster
reichiche Volksvertretung und durch sie das 
ösl erreich isch e Volk das Problem der Natio
nalsozialisten gesetzmöglich gelöst . Es 

wird nun Aufgabe .  der Beauftragten der 
Volksvertretung, der österreichischen Bundes
regierung oder des mit den Vollzugsakten 
betraute!Il Mini,steriums ,sein, duroh gerechte 
und gewi,ssenhafte Handhabung und An
wendung dieses Ges·etzes die Entschluß
krlart und das Ansehen rdemokratischer 
Gesetzgebung, darüber hinaus die Achtung 
vor der demokratischen Staatsgewalt der 
zweiten Republik dem ·eigenen Volk und den 
alliierten Mächten zu dokumentieren. Die 
drei demokratischen Parteien, die in der 
Gesetzge1bung nach dem freien Willen des 
österreichischen Volkes vertreten sind, waren 
und . sind sicll' der Verantwortung und .der 
Tragweite ihres HandeIns bewußt. Sie sind 
sich bewußt, daß die Lösung dieses Problems 
P�üfstein der Stärke und des demokrati
schen Regierungswillens -dieses Staates vor 
sei;lem Volke und vor der Welt ist. 

So wird seitens der Sozialistischen Partei 
diese Lösung als voll und me�schlich gerecht 
erka'nnt. Bedenke jeder Demokrat des Lan
des, gleich welcher Partei er angehört, in 
welches Tal des Grauens die ganze Mensch
heit durch die nationalsozialistische Politik 
geführt wurde und heute zum Teil noch ver-

. harren muß. Die zurückschlagenden Wellen 
deos Hasses Jenes haßstrot.zenden Regime.s Zler
malmen heute noch Millionen unschuldi.ger 
Menschen. Ich verweise auf die vielen und 
abermals vielen Ausweisungen in den jetzt 
sich formenden Staatsgebilden. So waren nur 
Tränen, Blut und Vernichtung die Weg
genossen des HandeIns des vergangenen 
Regimes. 

Dies erlebt und so vieler seiner besten 
Menschen beraubt entschloß sich die öster
reichische Volksvertretung, stets Gerechtig
keit üben zu lassen und setzt nun die Ziele 
der L'ösung j,est: Schutz und Sicherung der 
demokratischen freiheitlichen Entwicklung -
ihre Verpflichtung und ihr Recht. Als zweites 
Ziel sieht sie die Vernichtung der gesell
schaftlichen Machtstellung ·des N ationalsozia
lismus und für die mit ihm verbundenen 
Menschen die Sühnefolgen aU der großen 
V.erbrechen, die begangen worlden sind, vor ; 
als dritten Punkt die Aufspaltung der natio
nalsozialistischen Parteimitglieder in bela
stete und mind,erbelastete und als vierten die 
endgültige Festsetzung der Sühne folgen. Wer 
Demokrat ist, gleich welcher Partei er ange
hört, muß diese Zielsetzung als gerecht und 
annehmbar anerkennen und ebenso die öster
reicher, die Nationalsozialisten waren, müssen 
diese Recht,shan.dlung anerkennen. 'Was da
zwischen liegt, kann unserseits nicht öster
reichisch off·en, sondern politisch spekul.ativ 
genannt werden. Das ist in diesem Punkt 
unsere Meinung. 

11. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)8 von 58

www.parlament.gv.at



11., Sitzun.g des Bundesrates «er Republik österreioh. - 26; Juli 19/16. 1 1 1 

Hoher Bundesrat! Das vorlieg-ende Gesetz 
allein, seine lückenlose Durchführung voraus
gesetzt, wird die ideologische 1Ilnd national
!sozialistische WirtschaftsauHassung nicht 
restlos ausmerzen, sondern darüber hinaus 
müssen sich die österreichische V olkvertre
tung und ihre Vollzugs organe zu neuen wirt
schaftlichen Grundsätzen durchrilngen, wobei 
nicht nur ein Teil des Volkes, sondern ,das 
Volk in seiner Gesamtheit beteiligt und mit
bestimmell!d wirkt. Eine wirklich großzügige 
und Iortsc:hrittliche Wirtschaftsauffassung, die 
wir mit dem Begriff der Wirtschaftsdemokra
He für diesen Staat umschreiben, wird, wenn 
alle persönlichen und part.eilichen Vorteile 
aus dem Auge gelassen werden, allein im 
Stande sein, jene Zukunft für dieses Land zu 
schaffen, die 'derartige politische Entwick
lungen in der ferneren Zeit hintanhalten 
wird. Es ist ja nicht nur die politische Ent
wicklung gewesen, die diese Verirrung 
bedingte, sondern bedingt war sie auch durch 
die wirtschaftliche Verwirrung eines kapita
listischen Systems, das im vergangenen Krieg 

. die große Explosion und Verwirrung unter 
den Menschen hervorgebracht hat. Wir 
wissen, daß in unserem eigenen Land die 
wirtschaftliche Entwicklung nur auf das 
schwierigste durchg-eIührt wurde, daß zuerst 
auch in unserem Lande -eine Gruppe, die als 
Wirtschaftsgruppe aufzufassen ist, der arbeI
tende Mensch und der Konsument, von der 
Mitbestimmung in diesem Staate ausge
schlossen wurde, genau ' so wie im Reich 
draußen, und daß dadurch, daß sich die 
ganze Macht auf eine Gruppe vereinigt hatte, 
diese Macht es zu Machtgruppooüberschnei
dungen mit dem Ausllamde gebraCiht hat, w.as 
wh· den Krieg nennen. 

Es war vor allem die Jugend, die sich bei 
uns hier für diese mit viel Propaganda ä.uf
gedrängten Ideale entschloß, nicht aus -einer 
inneren Veranlassung dazu, 'sondern weil sie 
in der damaligen Zeit der Existenzlosigkeit 
keine Möglichkeit einer weit.eren Entwi�k-. 
Jung gefunden hat. Wir alle hoffen, daß im 
Zusammenspiel aller Kräfte dieses Landes 
dieser Zustand für die Jugend nicht mehr 
wiederkommt, sondern daß alles vorbereitet 
wird, damit die jungen Menschen ihre 
Existenzmöglichkeit auf -einer normalen und 
gerechten Basis finden ohne Bedrängung 
eines anderen Mitmenschen im gleichen 
Staate. 

In dieser Form unq. in die-sen Gedanken 
verharrend, haben wir als Partei dieses 
Gesetz vollinhaltlich ,befürwortet, haben ihm 
unsere Zustimmung im Nationalrat gegeben 
und tun das auch hier. Wir hoffen, daß mit 
dem Ausgang und mit der wirklichen D urch
führung des Gesetzes jene Basis geschaffen 

wird, auf der sich die österr,eieher in den 
Jahren der Zukunft die Hände reichen 
werden zu einer Zusammenarbeit, zu einer 
Aufbauarbeit, die dieses Land, uns.er·e Heimat, 
so notwendig hat, notwendiger gIs je zu einer 
anderen Zeit. Wir hoffen aber auch, daß alle 
mit dem Faschismus und seiner Ideologie 
verbundenen Bestrebungen unterbleilben 
werden. Die Arbeiterschaft und die kleine 
Angestelltenschaft 

. 
des Landes hat mit d-er 

Wahl am 25. November 1945 ihre klare -Ein
stellung zur demokratischen Form dokumen
tiert und bekundet. Trotz all des Leides, das 
sie in der Zeit der Entwicklung, in der Z-eit 
des Faschismus ·erfahren hat, hat sie sich zur 
demokratischen Form entschlossen. Und sie 
ist entschlossen, sich nur auf dieser Basis 
eine bessere Zukunft in diesem Lande zu 
wünschen und sie zu erreichen ·suchen. (Bei
fa.ll bei den So-zialisten.) 

�undesrat Stampft: Hohes Haus ! ,Ylit de.n 
Ausführungen, die der Referent und cl-er ihm 
folgende Redner -zum NationaLsozialistenge
setz gelmacht haben, :stimme ich in den we
sentlichen Punkten vollauf überein. Es is t ja 
zweifelJos so, daß na.ch die-sen Erschütterungen 
traurigster und s-chwerst-er Art, d1e je über 
unseI'le Heimat gekommen ,sind, endlicih ein
mal ein Ausgleich und eine Bereinigungsmög
lichkeit herbeigeführt werden müssen, die 
durch das vorliegende Natioil.1alsozialisten
gelsetz geschaffen werden sollen. 

Über den Zweck dieses Gesetzes besfand 
unter den Parteien , und in der Öffentlichkeit 
'von Anfang an kein Zweifel. Man wollte die 
Schuldigen nach dem Umfang ihrer Schuld 
einer gerechten Straf-e zuführen, aber man 
wollte auch die minderbelasteten Parteimit

' glieder, die sogenannten Mitläufer, nicht der-
art behandeln, daß für sie eine . Rückkehr in 
die österreichische Volksgemeinschaft aus
geschlossen wird. Es war der Zweck, unserem 
hart geprüften österreicMschen Volk wieder 
die Möglichkeit eines Eigenlehens und einer 
Gesundung in seelischer und wirlschaitlicher 
Hinsicht dadurch zu gewähren, daß man alle 
überreste dieser traurigen nationalsozialisti
schen Gewaltherrschaft ausmerzt. 

Die bisher in dieser Richtung in Geltung 
gestandenen Ges·etze haben diese Aufgabe 
nicht zur Gänze erfüllen können, und es war 
daher notwendig, hier durch eine neuerliche 
Reform dieser Ge-setze eine endgültige 
Lösung zu finden. Dieser Zustand der Un
sicherheit hat ,gewiß groß'e Unruhe er.zeugt, 
und wenn es nun nach langwierigen Ver
hall!dlungen gelungen ist , -ein e Neuregelung 
auf diesem Gebiete herbeizuführen, so ist 
diese allgemeine endgültige Bereinigung ge
wiß mit Genugtuung zu begrüß-en. 

11. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 9 von 58

www.parlament.gv.at



1 12 11.  Sitzung des Bundesrates der Republik österreioh. - 26. Juli 1946. 

Es darf. aber nicht übersehen werden - schrie�ene Zahl von Mitgliedern, die sie aui
das will ich ganz kufIZ hervor.h:e-ben -, daß bring.en ßollten, in -der Wei'se ZlUstande zu 
die Lösung dieser Frage doch nicht im vollen bringen, daß sie -einfach den Leuten diktiert 
Umfang gelq.ngeu ist, und daß wichtiO'e be- oder vorgeschrieben haben: ihr müßt der 
rechtigte For,derungen unberücksichUO't blie- Partei beitreten. Dieser Beitritt ist vielfach 
ben. Ich beschränke mich vorläuficr ;ur auf in der Weise erfolgf� daß die Leute dann 
eine Frage, die Frage der Mimi'ufer. Ich später ihre Mitgliedsbeiträge zwar bezahlt, 

glaube, daß das Gesetz in diesem Punkt wohl sich aber um die Partei mehr oder weniger 
�inen Mangel aufweist und daß es notwendig' überhaupt nicht g.ekümmert haben; vielleicht lS�, �arauf hinzuweisen. Die Abstufung der sogar vielfach gemalmt worden sind, ihl�en son
l\thtgheder der NSDAP nach dem Grade ihrer stigen ' Parteiverpflichtungen hinsichtlich des 
Schuld und den daran geknüpften Sühne- Besu ches von Vers'ammlungen und so weiter 
folgen ist hinsichtlich dieser Gruppe nicht be- nachz,ukomme:n: Diese :Aarteimitgliooer 
iriedigend. Ursprünglich war für sie eine sollten ganz freigelassen und von den Sühne
besondere Gruppe vorgesehen und die Ein- folg,en befreit wer.den. 
teilung war nach dem Grad der Schuld in-
�ividuell dem -einzelnen Fall angepaßt. E s  Meine Herren ! Wir ' dürfen nicht d i e  Türe 
hat sich abe r  herausgestellt, daß das nicht zur Rückkehr in die Volksgemeinschaft vor 
möglich ist. Erstens wegen des großen Um- ihnen zuschlagen und sagen: wartet ein paar 
fanges des Apparates, der notweridiO' wäre Jahre ! D as können wir nicht, das ist uner
um diese Prüfung vorzunehmen, u;'d auch träglieh für solche Leute, die sagen : ich 
wegen der langen D auer der Zeit die e r- habe nicht anders können, ich habe der Partei 
Jorderlich wäre, um die'se vielen Tausende beitreten müssen, sonst hätte meine ganze 
von Fällen in entsprechend gerechter Weise Existenz darunter gelitten, vielleicht nicht 

zu erledigen. Es ist alber trotzdem ,bitte r  zu nur mein e  persönliche, ,sondern auch die 

empfinden, daß man, wie schon gesagt ' tei meiner Familie, meines Unternehmens oder -
diesen Minderbelasteten nicht jene Mitl�ufer meines Betriebes. Wenn man diesen Leuten 
herausgesucht hat und sie in einer Gruppe jetzt sagt: ihr müßt trotzdem Sühne leisten, 

besonders behandelt hat, die sich unter so erblicke ich darin eine unbillige Härte. ' 
einem besonderen Zwang zur Partei nielden Es ist allerdings richtig, daß für besonders 

�l1ußten und die auch nach ihrer Meldung berücksichtigungswerte Fälle das Gnaden
Jedenfalls nicht gesinnurigsgemäß der Partei recht des Bundespräsidenten vorgesehen ist, 
angeschlossen waren und sich für sie nicht aber ich glaube, daß sich das doch nur auf 

weiter hetätigt haben. Ausnahmefälle wird beschränken können, 

Wenn wir dal'ian de!Ilken, welcher unheim- daß die große Zahl derer, die mit Rücksicht 

liehe D ruck nach dem EinmaI"Sch auf die ganze a.uf ihr Verhalten während .der Naz
.
�zeit w.irk

Bevölkerung ausgeübt wurde, unter welchen , lieh Anspruch auf Begnadigung hatte, dIese 

Umständen die Abstimmung abgehalten wor- kaum in Anspruch nehmen wann. Wenn 

den ist und wie sich bei den verschiedenen wir trotz verschiedener Mängel, die hier vor

anderen Gelegenheiten die GleichisClhaltun O' liegen und Vlon denen ich nur die wichtig

auswirkte, dann müssen wir zugehen, daß sten herausgegriflfen habe, dem Geset1Je 

für viele die.s-er Mitläuf,er der ZwanO' ein zustimmen, so tun wir es vor allem deswegen, 

solcher war, da.ß sie einfa.ch nicht ausweichen weil doch endlich einmal die Unruhe, die 

konnten. Es betrifft dats nicht nur die An- immer bestanden ha.t; be,endet 'Und Klarheit 

gehörigen der öffentlichen Berufe, Heamte geschaffen werden muß, insbesondere auoh 
und ISO weit,er sondern auch vtele Private. de,swegen, damit wir der weiten Weltöffent- -

Ich weiß nicht, wie es hier in Wieti\ war, lic,hkeit wig,en, daß es unS öster reichern wirk

aber bei uns in Oberösterreich war I �� so lic.h ernst mitder B ereinigung dieser Frage ist, 

d ß B · · I kl ' und daß wir die v'el'lschiedenen offenen und 
a zum I elspIe einen Gewerbetreiben-

den oder in irgendwelchen kleinen Berufen versteckten Vorwürf,e, Nazi auch weiter bei uns -

tätig,eu Unternehmern einfach erklärt wor. fördern zu wollen, durch eine klare und deut

den ist : Wenn ihr euch nicht zur Partei liehe Kundgebung, durch die Annahme die

apmeMet, werden wir euch im Zug.e der Aus- ses Gesetzes, entkräften. Ich gebe aber trotz

k�mmung euren Betrieb eines 'schönen Tages dem der Hoffnung Ausdruck, daß e.s viel
emfach sperren. Oder man erklärte: Wenn leicht möglich sein wird, diese von mir an

ihr nicht eine entsprechende Zahl von Mit- geführten Härten gelegentlich vielleicht doth 

gliedern aufbringt, werden wir wissen, was noch einmal zu revidieren und in Ordnung -

wir mit diesem Betrieib zu tun haben. zu bringen. (Beifall bei den Bwndelsräten d-er 

Es ist dann natürlich auch vorgekommen, 
österreichischen VoiLkspart8li.) 

daß manche Ortsgruppenvorstände sich Berichterstatter Slavik (Schlußwort) : Hohes 
besonders bemüht hahen, die ihnen vorge- Haus! Ich habe mich schon in mednen ersten 
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Ausführungen auf den Standpunkt g,estellt 
daß eine individuelle Hehantdlung natürlich 
�s Ideal /gewesen wäre. J,ede lineare Lösung, 
Jede Gruppeneinteilung brilIligt irge11ldwelche 
Härten mit ,sich, aber wir müssen 'Sie in KJaruf 
nehmen, denn bei der großen Anzahl i;t 
eine individuelle B ehandlung 'nicht möglich. 

Der Bundesrat beschließt, gegen den VGr· 
liegenden Geseizesbeschluß k e i n  e n E i n
s p r u  e h  zu erheben. 

D er 6. Punkt der Tagesordnung ist de r 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
24. Juli 1946, betreUend ' ein Bundesverfas
sungsgesetz, womit die Verbotsgesetznovelle 
vom 15. Augulst 1945, Srt. G. BI. Nr. 127, abge
ändert wir.d. 

D en Zwang als EntsCllmldJigungegrund 
möchte ich aber doch nur bedingt gelten 
lassen. Hier in diesem · Hause und in allen 
Gemeindestuben sitzen Männer und Frauen Herichter,staUer ,Dr. Latzka: Der vorlie-
aller Berufs'schichten, die sich nicht haben gende Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
zwingen las,seu. Es 'Sind achtzig Prozent un- stellt im wesentlichen eine übergangsbe
serer BeV'ölkerung, die sich nicht haben stimmung zu dem soeben ,besprochenen 
zwingen lassen, zur Partei zu gehen, und Nationalsozialisteng,esetz dar. Im § 21 des 
wenn die angeblich Gezwungenen sonst � erbotsge:setzes war vorg�S1ehen, d�ß öffent- ' 
weiter keine Schuld auf sich creladen hätten hch,e Bedienst,ete, We'lliIl SIe nach Ihrer bi,s
dann schon allein die Schuld 0 daß sie durch I herigen Betätigung keine Gewähr ' dafür 
ihrelll Beitritt überhaupt eine� Druck e�st er- i bieten, daß sie jederz,eJit rückhaltlos für die 
möglicht haben. Denn niemals hätte ein I unabhängige Republik österreich ,eintreten 
Druck auf die Bevölkerung ausgeübt werden werden, binnen sechs Monat,en nach Inkrait
können, wenn sich alle energisch sofort ab- treten d es Gesetz'es aus dem D ienst zu ent
gewendet und von der NSDAP fernooehalten lassen oder mit Kürzung der Ruhebezüge in 
hätten. Sie sind beigetreten, weil sie einen den Ruhestand zu versetzen ·sind. Diese Frist 
Vorteil gesucht haben ob es nun der Vorteil von sechs Monaten war dann später d'llrch eine 
war, als Betriebsleite� im Geschäft belassen ' Nov·elle bis zum 30. Juni 1946 verlängert wor
zu werden oder das Avancement nicht zu den und jst in der Zwischenzeit abgelaufen. 
verlieren, ob es der Vorteil war, nicht ein- D er § 21 wird zwar durch das Nationalso.zia

rücken zu müss·en; immer wied'er ist es um listengeseti aufgehoben, es ist aber notwen
einen Vorteil gegangen, und ich · glaube, dig, für die Zeit des Überg,anges, also bis 
wenn hier der Gesetzgeber auf dem · Stand-

I 
zum Inkrafttreten d'es neuen Nationalsozia

punkt steht : hast du während der cra'IliZeIl listengesebzes durch ein·e rückwirkende Er
Zeit des Krieges u�ter der. nationalsotiallsti- \ str.eckung de�. 

Frist des §
. 

21 d�s Verbots-. ' 

sehen Herrschaft dIe VorteIle genossen, dann I gesetzes . vorlaufi.g noch dle WeItere Hand
hast du auch die Verpflichtung, deinen Bei- I habung dies-er Bestimmung zu ermöglichen. 
trag zum Wiederaufbau zu leisten so ist Nach einer Versicherung des Vertreters des 

dieser Standpunkt richtig. So müssen' wir das Bundeskanzleramt,es ist selb'Stv·erständlich 
Problem sehen. Wir wissen, daß es noch n icht daran gedacht, d.aß nunmehr noch neue 
l�e keine . ideale Lösung iist, und es ist i Verfahren vor den Sonderkommissjonen be
'SIcher, daß 1m Lauf e  der Jahre das Naz�- gonnen werden, sondern daß ,allenfalls noch 
problem uns vielleicht noch weiter beschäf- anhängige Verf.ahren fortg.esetzt werden. 
tigt, weil es natürlich ausklingen wird und D er Ausschuß für Verfassungs- und Rechts
muß und weil wir alle bestrebt sind, dieses angel·egenheHen des Bundesrates hat diese 
ProbIer? einmal . en�gültig zu liquidieren. Gesetzesvorloage beraten und b e a n t r a g  t, 
D �r ZeItpunkt WIrd emmal ko�men, a�er es der Hohe Bundesrat möge gegen diesen Ge
WIrd vor allem an den ehemalIgen Nahonal- setzesbeschluß des Nationalrates k e i n e  n 
s�zialis�en . 1ie�en, wiew�it und mit welchem E i n  s p r u c h erheben. 
Elfer Sie SIch III den WIederaufbau einschal
ten, mit welcher Begeisterung sie mitar
beiten, um die Folgen des Krieges und des 
Faschismus in diesem Lande zu überwinden. 
Je fleißiger und williger si'8 sein werden und 
Je eher ·sie ,sich wieder .zur D emokratie be
kennen, desto eher ist die Möglichkeit ge
schaffen, alle SOiIldergesetze und Sond.erbe
stimmungen aufzuheben. 

Ich bitte sie nun, die:sem Gesetz Ihr,e Zu
stimmung zu gehen. (Beifall -bei den Sozia
listen.) 

* 

* 
D er A ri t r a g  des Berichterstatters w,ird 

a n  g e n  0 m m e n. 
D er 7. Punkt der Tagesordnung lautet : Ge

setze·sbeschluß des Nationalrat,e·s vom 24. Juli 

1946, betreUend die 4. Vermögensclltzie

hungs-Erfassullgsllovelle. 

Berichterstatter Langihaler: Hohe-s Haus! 
Am 10. Mai 1945 wurde ein G.elsetz über die 
Erfa,ssung entzogener ' Ve,rmögenscohaftelll von 
der Staatsregierung erlassen. Der Alliierte 
Rat hat im D e,zember 1945 die Aufhebung des 
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§ 5 des obgenannten Gesetzes, St. G. BI. 
Nr. 10/45, verlangt. D.arauf wurde nelben die
ser Streiohung auch die Novellierung einiger 
anderer Bestimmungen de·g. vorgenannten Ge
setzes vorgenommen. D er Nationalrat bef,aßte 
sich am 30. Jänner 1946 mit diesem Gesetz
entwurf 'Uud erhob i,hn zum Beschluß. Im � 2 
dieses Gesetzes wurde bestimmt, daß mit der 
Vorbere.itung und Durchführung von Maß
nahmen einer Wiedergutmachung dieser Ver
mögensentziehungen das Bunde·sministerium 
für Vermögenssicherung . und Wirt·schaftspla
Hung betraut wird. 

Nun verlangte der Allierte Rat neuerlich 
einig,e kle.ine Änderungen und die Streiohung 
des § 2 des Gesetzes mit -der Begründung, 
daß auf Grund dieser Bestimmung ohne Ab
warten eines weiteren Gesetzes Rückstel
lungsmaßnaohmen erfolgen könnten. Eiue 
Str·eichung d,es § 2 kann um so e·her erfolgen, 
als dieser lediglich programmatischen Inhalt 
hatte und weil inzwischen durch den Ge
setzesbeschluß vom 15. Mai 1946 über die 
Nichtigerklärung von Rechtsgeschäften und 

mal hier 'beschäftigt. Er ist vom Alliierten 
Rat, so wie er damals . als Gewerbegerichts"' 
novelle 1946 vorlag, beanstandet worden:t
weniger wegen des sachlichen Inhaltes als 
wegen der Form, in der er Bezug nahm auf 
das Gewerbegerichtsgesetz 1943, das in der 
nationalsozialistischen Ära geschaffen worden 
war. D as neue Gesetz, das nunmehr vorliegt, 
greift, so wie es eigentlich auch schon das 
Gesetz in der Gewerbegerichtsnovelle getan 
hat, zurück auf die Grundsätze unseres 
Gewerbegerichtsgesetzes vom Jahre 1922, 
was an sich begrüßenswert ist, weil wir 
damit wiede'r zu Rechtsgrundsätzen und 'zu 
bekannten Institutionen, die wir alle gewohnt 
waren, zurückkehren, und die auch den 
Kreisen, die mit diesen Institutionen zu tun 
haben, wohlbekannt sind. Ich kann also im 
großen und ganzen auf das verweisen, was 
wir hier im Bundesrat über die Gewerbege
richtsnovelle 1946 vor wenigen Wochen ver
harrdelt und besprochen haben. Ich möchte 
nur kurz. die wesentlichen Dinge des Inter
esses halber noch herausstellen. 

sonstigen Rechtshandlungen, die. während der Ich verweise darauf, daß nunmehr grund· 
deutschen Besetzung österreichs erfolgt -sind, sätzlich auch die Land- und Forstarbeiter in 
und durch die Einbringung der Regie�ungs- . die Arbeitsgerichtsbarkeit einbezogen sind, 
vorlage des Ersten Rückstellungsgesetzes be- daß insbesondere schon bei der Beratuna im 
reils öffentlich dokumentiert worden ist, in sozialpolitischen Ausschuß de,s National;ates 
welcher Weise di'e Frage der Wiedergut- der Gedanke Verwirklichung gefunden hat, 
machung behandelt werden ,soll. Um nun bei I daß man bei den Bezirksgerichten Neben
"Wegfall des § 2 im Zusoammenhang der , stellen einrichten wird und daß man - ich 
Reihenfolge der Paragraphen des vermögens- I wiederhole eine Bemerkung, die gestern 
entziehungs-Erf.aslsungsgesetze.s keine Lücke schon gemacht und unterstrichen wurde -
eintreten zu la.g·sen, wurden einige kleine Än- ange,sichts dieser Tatsache den besonderen 
derungen beantragt. Wunsch geäußert hat, die Arb'eitsgerichte 

Der Alliierte Rat hat b ereits IZIU dein Texte jetzt, wo sie in so erweiterter Kompetenz 
der auf Grund di'es.es Gesetzes zu erlassen- tätig zu sein haben, auch in entsprechender . 
den Anllleldungsverordnung Stellung ge- Zahl zu vermehren, damit wirIp,iClh ein 'gJwZies 
nommen, so daß diese gleichze·itig mit der Netz solcher Arbeitsgerichte über das Land 
gegenständlichen Novelle vsrl,a'1ltbart w eroen verstreut ist. Ich 'bemerke dazu, daß wir 
kann. Hiedurch wird .es endlich ermöglicht, gerade auf dem Gebiete der Arbeitsgerichts
die ersten Schritte auf dem Gebiete der barkeit wahrscheinlich in Kürze unsere Ge
Rückstellung der entzogenen Vermögen in s�tzgebung. mit erweit�.rt�n Kompeten.�en 
Wirksamkeit zu setzen. dIe·ser GerIchte zu beschafhgen haben, nam-

D er Ausschuß für wirt,schaHl" ch e  A e- lich dall'1l, wenn der Be�eich .der Kollektivv-er
leg.enheiten ist übereingekomme�, der ��n- . I t�ä:ge, des Be!rie'bsräte�ese�ze:s �d '800. weit�r 
'<iesrat mög'e beschließen, gegen die 4. Ver- abges�eckt wmd und dIe Falle, dIe SeI�,erz�It 
mögensentziehungs-Erfassungsnö:velle k e i- I a�s d�e�en F��gen auft��ch.ten und fur dIe 
11 e TI E i n  s 'p r u  c h zu erheben. dI� �IlllgUl�g.gamter zustandlg w,a�en, z:weck-

maßlgerwelse auch den ArbeItsgerIchten 
* 

Der Bundesrat beschließt, k e i n  e n E i n
s p t u c h zu e rhe'ben. 

Der 8. Punkt der Tagesor,dnung ist der Ge
setz.esbeschluß des Nationall'ates vom 24. Juli 
1946, betreffend das Arbeitsgeriehtsgeset·z. 

Berichterstatter Dr. Hiermann: Hohes 
Haus! Der vorliegende Gesetzentwurf, in 
wenig veränderter Form, hat tins bereits ein-

übertragen werden. Es sind sonst im allge
meinen, wie ich glaube, die Wünsche von 
allen Seiten, d1e irgendwie mit dem Arbeits
recht zul tun haben, in diesem Gesetzentwul'lf 
erfüllt, sie ,haben ihre Verwirklieohung ,gefun-' 
den, so daß auch der Ausschuß, der das Gesetz 
vorberaten hat, zu dem Entschluß gekommen 
ist, dem Hohen Bundesrat den A Th t r a g  zu 
unterbreiten, er möge d.em Beschluß des 
Nationalrates seine Zustimmung erteilen. -
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Bei der Abstimmung ,,�irld beischlossen, 
gegen den Gesetz:esbeschluß k e Ii n e n E i IlI
S P I' U c h zu erheben. 

9. Punkt der Tagesordnung . ist der Ge
setzesbeschluß des Nationalrates vom 24. Juli 
1946, betreffend das Haudelskammergesetz. 

Ber:icl�:terstatter lng. Lipp : Hoher Bundes
rat ! D,as vorliegende Gesetz geht auf einen 
Initiativantrag zurück, der von der österrei
ehischen, Volkspartei gestellt wurde, in der 
Erkenntnis, daß eine einheitliche, das ganze · 
Bundesgebiet umfas.sende Organisation der 
gewerblichen Wirtschaft errichtet werden 
soll, die sich d.en einwandfrei funktionieren
den öffentlichen Organisationen der _ Land
wirtschaft und der Arheiter gleichwertig und 
gleichgewichtig zur Seite stellen \önne, nicht 
etwa zu dem Zwecke, einen Kampf gegen 
diese Gruppen zu führen oder Gegensätze zu 
suchen, sondern nur zu dem Zweck, um der 

gesamten 'gewerblichen W,irtscha;ft österreichs 
die ihr innerhalb des . gesamten Volkes in 
sozialer, wirtschaftlicher und politischer Hin
sicht zukommende Rolle zu verschaffen und 
die ihr zukommenden Aufgaben zu überant
worten. D e r  Natfonalrat hatte einen Unter
ausschuß zur Vorberatung eingesetzt, der 
nach . Umarbeitung des ursprünlichen Ent
wurfes in sechs ganztätigen Sitzungen das 
vorliegend,e Bundesgesetz dem Ausschuß für 
Handel und Wiederaufbau wieder vor
gelegt hat. 

Der Nationalrat hat diese,s Gesetz dann ,bis 
ins kleinste Detail durchberaten und in 
seiner Sitzung am 24: Juli 1946 angenommen. 
Das Gesetz bedeutet eine weitgehende 
DemokratisieTung des ganzen Organisations
wesens und räumt den Genossenschaften 
einen Platz in jeder Kammer ein. Es sichert 
der Kammer die notwendige Selbständig,keit. 
Da der Wirtschaft auch die Bauern und 
Arbeiter angehören, wurde, um jeder irrigen 

. Auffassung vorzubeugen, der Ausdruck "Wirt
schaftskammer" in "Handelskammer" umg.e
wandelt. Es i st gelungen, im wesentlichen den 
Wünschen der überwiegenden Mehrheit 
Rechnung zu tragen, ohne Unstimmigkeiten 
in das Gesamtgesetz zu bringen. 

D er Ahschnitt I des Gesetzes beschäftigt 
sich mit dem Zweck, den Aurfgaben und der 

. Konstruktion der Handel.gkammern, der Ab-
5chnitt 11 mit d,en Arufgaben der Bundes
kammer, der Abschnitt III mit den Aufgaben 
d.er Fachgruppen und Fachv:erbände, der 
I V. Abschnitt . mit den gemeinsamen Bestim
mungen und der Gliederung der Kammer, 
die jetzt in sechs - geg,enüber früher vier -
Sektionen gegliedert ist. In den Ü,bergangs
bestimmungen wird fe,stgelegt, daß die neuen 
Kammern mit 1. Jänner 1947 ihre Tätigkeit 

aufzunehmen haben. Bis zu den ehestens 
durchzuführe.nden Wahlen beistellt das ffan
deisministerium einvernehmlich mit den 
zuständigen Ministerien die Vorstände der 
Bundeskammer und der Landeskammern. 

Zusammenfassend ist zu sagen, daß vom 
Standpunkt der Länder aus keine Bedenken 
gegen die Annahme des Gesetzes obwalten 
können, da d,en Lande'skammern nicht nur 
das Mitspracherecht, sondern darüber hinaus 
bestimmender Einfluß in 'alletn maßgeblichen 
Fragen gewährt wird. 

Der wirtschaitliche Ausschuß des Bundes
rates hat sich am 25. Juli 1946 mit dem Gesetz 
befaßt und ist zu dem Resultat gekommen, 
'seine unveränderte Annahme zu empfehlen. 
Ich beantrage daher, der Hohe Bundesrat 
möge geg,en das Gesetz liAeinen Einspruch 
erheben. 

Bundesrat Beck: Hohes Haus ! Bei d ieser 
Vorlage handelt es sich fraglos um ,ein sehr 
wichtiges Gesetz, das auf die Wirtschaft 
österreichs in den nächsten Jahrzehnten 
einen bestimmenden Einfluß ausüben düI'lite. 
Wenn ich hier namens meiner Fraktion 
spreche, so möchte ich v.ermeiden, von 'einem 
Sieg des sozialistischen Einflusses zu reden, 
weil ich weiß, daß das den Unwillen des 
Herrn Nationalrates L a  k 0 w i t ,s c h erregen 
würde. Ich begnüge mich daher damit, die 
Tatsache festzustellen, daß die,ses G esetz als 
Initiativantrag der Abgeordneten R a a b und 
Genossen eingebracht wurde, daß eS 74 Para
graphen umfaßt und daß alle diese 74 Para
graphen ini Laufe der Verhandlungen einer 
Abänderung unterzogen wurden. 

Hohes Haus! p:iese Abänderungen haben 
in aller Regel eine Demokratisierung des 
Gesetzes gebracht und so können wir h eute 
feststellen, daß in diesem Gesetz der Grund
satz des Verhältniswahlrechtes bis in die 
Spitzen hinauf verwirklicht erscheint. E-s 
wurde also die Herrschaft der Mehrheit durch 
ein Mitspracherecht der MiJnderheit labgelöst, 
beziehungsweise gemildert. Die D emokrati
sierung findet ihren Ausdruck auch in einer 
Änderung der ursprünglich vorgesehenen 
Organe. War di€:ses Ge.getz zunächst sozu
.sagen auf dem Prinzip der drei Präsidenten 
in . allen Stufen d,er Organisation aufgebaut, 
so ist nun überall ein Vorstand .oder ein ent
sprechendes Organ eingebaut, das mit der 
Leitung der hetreffenden Abteilung hetraut 
ist. Der Länderautonomie i'st - wie schOlt 
vom Herrn Berichterstatter erwähnt wurde -
weitgehend Rechnung getragen worden. Sie 
ist natürlich bis zu einern gewissen Grad 
dadurch beschnitten, daß über den Landes
kammern noch die Bundeskammer steht. 
Schließlich muß gesagt werd.en, daß auch die 
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Autonomie d-er Fachgruppen im Laufe der 
Beratungen und bei der endgültigen Fassung 
des Gesetzes eine wesentliche Stärkung 
erfahren hat. 

Das Gesetz selber bringt - und dieser 
V organg ist sicherlich im Vergleich zu 
früheren Kammergesetzen, die wir in öster
reich gehabt haben, etwas Neues � eine 
Erweiterung -cl,es Wirkungsbereiches der 
Kammer. ,gie wird Organ der- Wirtschaftsver
waltung; das ist im Gesetz ausdrücklich fest
.gehalten und zum Ausdruck gebracht. Also 
eine Aufgabe, die nach den früheren öster
reichischen Gesetzen den Kammern nicht 
oblegen ist. Es ist interessant, daß eine Auf
teilung der Wirtschaftenden auf nunmehr 
sechs Sektionen, also mehr als früher, erfolgt 
ist und die Tatsache der Schaffung einer 
Bundeskammer ist ebenfaUs ein Novum. Ich 
erinnere daran, daß man sich bei anderen 
Kammern, etw.a be,i der Arheliterkammer 
mit dem Kammertag begnügt, aher kein 
eigenes Organ für die Bundesangelegen
heiten bestellt hat. 

Wenn ich auf einig-e Punkte hinweis.en 
darf, so vor alle m  darauf, daß im Laufe der 
Verhandlungen eine Sache aus dem Gesetz 
entiernt wurde, nämlich das ausschließliche 
Recht der Interessenvertretung. Ich glaube, 
das · ist wirklich gut so, denn da-s Ges-etz ist so 
allumfassend in der Erfassung jener, die 
ihm angehören, daß es fast ausgeschlossen 
erscheint, daß diese unterschie·dlichen Kreise 
alle diese Kammer als ihre einzige und aus
schließliche Interessenvertretung an.sehen 
könn ten. Es ist auch gelungen, im Lauf.e der 
Verhandlungen im § 5. also beim übertrage
nen WÜ'kurngshereich, einen Passus ,aus dem 
Gesetze zu entfernen, der das Recht -der 
Überwachung und Bea�[sichtigung aUer der 
Kammer angehörigen Erwerbs- und Wirt
scha ftsgenossenschaften im Sinne des Ge
set-zes vom J a.hre 1873 vorsah. Das gilt also 
ganz gleich für alle Sp'arten der Genossen
schaften, und wir halten das für sehr wichtig, 
denn die gesellscha ftliche Wirlschaftsform 
ist eine demokratische Wirtschaftsform. Ihre 
Beauf.sichtigung ist verankert im Genossen
schaftsgesetz und im Revisionsgesetz, wo
n ach diese AUlfsicht nicht durch Genossen
schaftsfremd-e auslgeübt wird und es wäre 
fraglos eine Erschwerung gewe-sen, wenn 
sich nun das Aufsichtsrecht der Kammern, 
das letzten Endes nach Weisung des Hand-els
ministeriums ausgeübt wird, gleich ausge
wirkt hätte . wie ·das Revisionsrecht auf Grund 
des Revisionsges-etze:s, das aber nach Weisung 
des Innenministeriums auszuüben ist. 

Wenn hier in diesem neuen Ges-etz die 
organisierten Konsum enten auch eine gewisse 
Verankerung gefunden haben, wie das schon 

im Kammerüberleitungsgesetz vorges-ehen ist, 
so sind damit die Foroerungen der organi
sierten Konsumenten nach Freiheit ihrer 
Assoziationen nicht abgegolten. Wir werden ja 
im Laufe unserer Tagung . Gelegenheit haben, 
jenes unglückselige Gesetz, das -kriegswirt
schaftliche Ermächtigungsgesetz aus d-em 
Jahre 1917, endgültig außer Kraft zu setzen, 
das _ auch die Grundlage dafür war,

' 
daß im 

Jahre 1933 diese Kousumentenorganisationell 
der Gewerbeordnung unterstellt wurden. 

Alles in allem gesehen, sehen wir aber in 
diesem Gesetz doch ein brauchbares Instru
ment, das vor allen D ing-en auch eine durch 
den selbstverständlichen Neuaufbau der öster
reichischen Wirtschaft entstandene Lücke zu 
schließen hat. Hoffen wir, daß in den neu
geschaffenen Kammern im Geiste wahrel� 
Demokrati.e gear,beitet werden wird, denn 
das ist ·die einzige Voraussetzung dafür, . daf� 
diese Kammern Instrumente der Wirtschafts
förderung wer-den und sich nicht wirtschafts
hemmend und damit gegen d-en Sinn der 
Wirtschaft auswirken werd,en. (Beifall bei 
den Sozialisten.) 

Bundes:rat D r. Fleiscbacker: Hoher Bund.es
rat! Wenn unter den Werken demokratischer 
Gesetzgebung, dte unsere öst.erreichische 
Volk,svertretung se.it der Befreiung uns,erer 
Heimat geschaffen hat, einige wenige als he
sonders 'bedeutsam, aber auch als besonders 
gelungen anzus.ehen sind, d-ann muß mit Fug 
und Recht ·auch des Gesetzes Erwähnung ge
tan werden, das uns nunmehr zur Beschluß
fassung vorliegt. 

I'8t es ·doch da.-s er.stemal, daß in uns.erem 
Staate die Organisation, die öffentliche In
ter.essenvertretung, aber auch weite GebIete 
der Selbstverwaltung lillserer gesamten ge
werblichen Wirtschaft in einem einzigen 
grundlegenden Gesetzeswerke gereg,elt wer
den, das, bewährte Elinrichtungen d·er Ver� 
gang·enhe,it unt.ereinander org�run.rsch ver
sch melzend, auch den lebensnahen FOflde
rungen einer modemen Wirtschafts·entwick
lung durchaus gerecht wird. Es hieße, Hoher 
Bundesrat, Eulen nach Athen tragen, wen1l 
ich .angesichts der gründlichen Durcharbei
tUllg, di,e fast jed�s "V ort des Geset.ztextes in 
Parteien verhandlungen und Ausschußbera
tungen erfahren hat, in diesem Hohen Hause 
nochmals versuchen wollte, Inhalt und Ab
sicht der einzelnen Bestimmungen kritischen 
Erörterungen zu unterziehen. 

loh möchte es indes nicht unterlas,sen, auf 
die Bedeutung jener Personenkreise' heute 
s prechen zu kommen, die als Kammerwähler 
und nunmehr aber auch al's Kammermit
glieder berufen sein werden, die toten Bueh-
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staben dieses Gesetzes mit pulSlierend,em Le ... 
ben zu erfüllen. über ,ihre deI'lzeitigen Zahlen 
liegen mir keine verläßlichen statisHschen 
Unterlagen vor lmd wären sie ,auch vor.han'
den, ,so würden ,sie als Ergebnisse einer Ära 
eines nie dagewesenen wirtsehaftlichen Nie
derbruohes kaum für die nächste Zeit Gül
tigkeit haben. D ennoch darf ich annehmen, 
daß die Gesamtzahl der in den sechs Kam
mersektionen vereinten Betriebe eine halbe 
Million binnen kurzem erreichen wird, wo
von mehr als 200.000 auf die Sektion Gewer
be, -etwa 100.000 auf die Sektion Handel, min
destens 60.000 auf die neue Sektion Fremden
verkehr entfallen. Diese Ziffern gestatten 
aber auch interes-sante A'�,sblicke auf die 
volkswirtschaItliche und politische Bedeutung 
der in den .Handel,skammern vertretenen Be
rufsgruppen und Bevölkerungskreise. Minde
stens zwei Drittel, meine sehr Ver,ehrten, 
aller Kammerbetriebe entfallen ,auf die Kate-

' .  gorie der sogenannten Klein- und Mittelbe
triebe; ein hervorragend,er Prozentsatz dieser 
wieder auf kleinste Handwer�er lIDd Kaui
leute, di.e entweder ,alle in oder .höchstens 
unter Mithilfe von Familienmitgliedern den 
selbständigen Kampf ums D as:ein und ums 
tägliche Brot auf 'sich genommen haben. Diese 
Hunderttausende, di,e mit HIr,en Familienan
gehörigen in Stadt un.d Land im Schweiße 
ihres Angesichtes werken und schaffen, ke,i
nerlei sozia.ler Einrichtungen teilhaftig - 1a 

setz ·außerordentlich bewährt. Die Männer un
seres Wirtschafts bundes sind is·eine Initia
toren, das soll und darf an dieser' Stelle ge
sagt , sein. 

So möge sich :iJn Hinkunft auch dtiJe Ar
beit der neuen Handelskammern im -Verein 
mit ihren Schwesterinstitutionen der Arbeiter 
und Bauern und der ,anderen gesetzlichen 
Beruf.svertretungen IZU einem Wirtschafts
parlament entwickeln, b eruf.en und geeignet, 
d,en W.iederaufstieg unser,es schwergeprüften 
Vaterlandes zu beschleunigen. (Beifall bei 
d€f österreichischen Volkspartei.) 

Berichterstatter Ing. Lipp (Schlußwort) : Ich 
möchte abschließend feststellen, diese Ge- . 
setzeswerdung soll nicht al,s ein Sieg ,eine'r 
Partei aufgefaßt werden, vielmehr als ein ein
vernehmlich herbeigeführter Sieg der nemo
kraUe, und so möge dieses Gesetz in der 
Praxis auch der D emokratie dienen, zum 
Wohl unser,er Heimat und seiner Bevölkerung! 

* 

Der Bundesrat erhebt gegen diesen Ge
setz'esbeschluß k ,e Ii n e  n E i n  18 p r 'll c h. 

Als 10. Punkt d,er Tagesordnung kommt zur 
Verhandlung der Gesetzesbeschluß des Natio
nalrates vom 24. Juli 1946, über ein Bunde!s
gesetz zur Vereinheitlichung und Verein
fachung der Bergrechtsbestimmungen im 
Burgenlaml. 

filicht -einmal ihr 'So.genfreier , Lebensa,bend ist Berichtertatter Leskovar: Hoher Bundesrat ! 
ihnen gesichert - :!sie we:vden es vornehmlich Nach der Eingliederung des Burgenlandes i n  
sem, deren Interes,sen in den nenen Kammern den Bundesstaat österreich i m  Jahre 1921 
in d,emokratischer Wej'se Vertretüng finden blieb zunächst, wie auf vielen anderen Ge
süllen. E.ine der vornehmst,en Aufgaben dieser bieten, auch auf dem Gebiete des Bergrechtes 
Kammer ist es ja, vor der Eil1bringung der der damals im Burgenland bestellende Rechts
Ge,s-etzentwürfe in den parlamentarischen zustand aufrecht. Er war übrigens im we
Körperschaften gehö�t zn wef'd'en. Auf dj,ese sentlichen derselbe, wie in österreich. Ab
Weise wir,d ,sich hoffentlich deutlicher als weichungen, die ' von Wichtigkeit w.aren, 
dies bisher geschehen ' ist, die StiInme der wurden ,einer besonderen Regelung zuge
Wirtschaft ,durchsetzen, in deren Kreis die führt, meist durch Ausd�hnung der öster
Angehörigen der neuen Handelskammer reichischen Vorschriften auf das Burgenland. 
wahrlich nioht der schlechteste Teil sind. Da es sich aber beim Bergrecht um eine 

Man pflegt oft, verehrte MitgHeder d'es Ho- Rechtsmaterie von großem Umfange handelt, 
hell Bundesr:ates, die Begriffe der Partei- besteht noch immer die Möglichkeit, daß 
politik und der Wirtschaftspolitik einander auf Bestimmung,en Bezug genommen wird, 
gegenüber zu stellen, und nicht wenige sind die aus der Zeit !stammen, in der das Burgen
es, die, auf die Bedeutung der Wirtschaft im land zu Ungarn gehörte, und die formell 
Leben jedes Volkes verweisend, Reformen noch nicht außer Kraft gesetzt si�d. 
der Verfassung im Sinne einer stärkeren Gel- Der vorliefZende Gesetzentwurf klärt nun 
tung des wirtschaftlichen Prinzips verlangen.. diese Frage, <:0 indem er allgemein festsetzt, 
Hier ist in unserem neuen Gesetz ein viel- daß auf dem Gebiete des Bergwesens i m  
versprechender Schritt hiezu getan. Meine Burgellland dieselben ' Bestimmungen wie im 
Partei hat diesen Gedankengang stets mit be- übrigen österl'eich gelten und alle damit in 
sonderem Verständnis verfolgt. Ihre organi- Widerspruch stehenden Bestimmungen ihre 
satorische Gliederung, die berufliche und GÜltigkeit verlieren. D er § 1 die'ses Ge·setzes 
wirtschaftliche Belange ohne Gefährdung der I besagt (liest) : "Auf dem Gebiet

.
e des Berg

politischen Einheit
. 

sozusagen in .de? Voroer- I w�sen,s gelten .im
. 

Bu:ge�laJlld 
.. 

dleSel?oo
" 

Be
grund rückt, h,at SICh gerade bel dIesem Ge- stimmungen WIe 1m ubrJ..gen osterI'lelch. 

21 
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Der Ausschuß :für wirtschaftliche Ange 
legenheiten hat !sich mit dieser Regierungs
vorlage befaßt und hat derselben ,die Zu
stimmung erteilt. Ich möchte b e  a n t r a g e n, 
daß auch der Hohe Bundesrat hiel' keinen 
Einspruch erhebt und dieser Reg.1erung��wor
lage, respektive dem Antrag des Ausschusses 
seine' Zusti mmung -erteilt. 

* 
Gegen den vorliegenden Geselzesbeschluß 

des Nationalrates wir-d k e i n  E i  n s p r  u c h 
erhoben. 

Der 11.  Punkt der Tagesordn ung lautet : 
Gesetze.sbeschluß des Nationalrates vom 
24. Juli 1946, betreUend prozeß- , und exe
kutiollsrechtliehe Sonderbestimmungell für 
schutz,wü:rßige Unternehmungen. 

Berichter,statter Stampft : Hohes Haus ! Ge
gen Ende des Kr1eges haben zahlreiclhe öster
reichische Unternehmungen direkteh Schaden 
dadurch ,erlitten, daß ,sie einmal iIllfol O'e der 
Kriegshandlungen, durch Bombens;häden 
usw. Zerstörungen erfahren hatben, aber 
sie haben -auch Verluste dadurch erlitten, 
daß sie ihre Forderungen für geleistete 
Arbeiten und Lieferungen gegen das 
D eutsche Reich nicht mehr einbrinO'llich 
machen konnten. Es hat ja fast keinen 0 Be
tri'eb mehr gegeben, sowohl ün D .eutschen 
Reich wie in österrelich, der nicht für kriegs
technische Zwecke irgend wie ,eingespannt 
und verwendet worden ist. Man i'st so weit 
g-egangen, daß man bei der Aufteilung dieser 
Kriegsproduktion auch mittlere und kleine 
Betriebe in großem Umfange bedacht hat. 
Nun ist für die,se Liief-erunO'en die zahlreiche . U 

I::> , 
dl'eser nternehmungen auf kdegswirtschaft-
Hchem Gebiete geleist.et haben, in den letzten 
Monaten, vielleicht schon ziemlich weit zu
rück, keine Zahlung mehr ,erfolgt. Mit Kriegs
ende konnten natürlich diese ForderUJ1O'en 
nicht mehr he reingebracht 'werden -so daß 
zahlreiche dieser Unlernehmungel;, sei es 
durch direkte Schäden, wie durch Zerstörun
gen, se.i es durch Nichthereinbringung ihrer 
Forderungen ,in finanz-jelIe Schwie-rietkeit'en 
k 

I::> 
ommen würden, wenn hier nicht üO'end-

welche gesetzliche Maßnahmen geplant' und 
durchg,efüh rt werden. Mit Rücksicht darauT 
hat die Regierung bemits am 23. Novem
ber 1945 ein Gesetz beschlossen, nach welchem 
derartigen Unternehmungen, die als soge
nannte -schutzwürdige Unternehmungen be
zeichnet werden, gewisse Vorteile  zukommen 
sollen. D.er Alliierte Rat hat nun dies'es 
Gesetz zwar grundsätzlich gerue:hmigt, je
doch verschiedene Änderung'en .  vorge,schla
gen. Um diesen Änderungen Rechnung zu 
tragen, ,ist nun diese,s Gesetz in der neuen 
Formulierung vorgelegt worden. 

/ 

D.er Inhalt dieses -Gesetzes besteht darin, 
daß vor allem die Voraussetzungen festge
setzt werden, unter ,denen Unternehmungen, 
die derartige Schäden erlitten ha:ben, als 
schutzwürdige Unternehmungen bezeichnet 
werd-eu. D es weiteren wird festgestellt, 
welche 

'
Be,hörden für diese Feststellung be

stellt werden. Es sind dias die Kammern für 
Handel, -Gewerbe, Industrie, Geld- und 

Kr·editwesen. W-eiters sind über die Art des 
Schutzes nähere Bestimmungen getroffen 
worden, die vor allem - da·dn bestehen, daß 
gegen derartige Unternehmungen keine 

Klage und keine- Exekution geführt werden 
kann. Nach dem Inhalt des Ges-etzes ent
springt es ,einer dringenden Not;wel1d.igkeit, 
für gewlss,e Wirtschaftsbetriebe einen Schutz 
zu IschaUen. Dieser Forderung ist in dies,em 
Gesetz vollauf Rechnung getragen. Ich stelle 
daher den A n t. r a g, gegen den vorgelegten 
Gesetz-entwurf k e i n e n E i n s p r u  e h  zu 

erhehen. 
* 

Bei der Abstimmung wird der Antrag 
des Be-richterstatters a n g ·e n 0 m m e 11 .  

. Der 12. Punkt der Tagesor-dnung ist d,er 
Gesetzesbeschluß des Nat,ionalrate'S vom 
24. Juli 1946, betreffend das Warellverkehrs
gesetz. 

Berichterstatter lng. Hochleitner: Hoher 
B undesrat! Die· Erlassung -dieses Ges-�tzes 
füllt eiFl.e besiehend,e Lücke im üsterreichi
sehen WirtschaItsrecht und im österre.ichi
sehen Wirtschaftsleben aus. Es ist selbstver� 
ständ1ich, daß insolange in unserem Wirt

schaftsleben noch ein bedeutender Mangel an 
Rohstoffen besteht: eine gewi,Stse Planung und 

Lenkung durchge:führt werden muß. So hat 
es sich zugetragen, 'daß zum B eiispiel einzelne 
Länder Komp,eusations-geoohäift,e mit dem 
Auslande abg-eschlossen haben und für diese 
Kompensationsgeschäfte einerlseits wertvolle 
ö,steneichische Rohstoffe, die in .und-eren 
Bundesländern vielleicht zweckmäßiger hätten 
verwendet werden können, an das Ausland 
a-bgegeben wurden, während aus 4em Aus
lande wieder ,Pl'odukt,e hereingenommen wur

den, die ohnehin' ,in einem österreich,j,schen 

Bundesland zur Verfügung gestanden wären . 
Umgekeh rt kann man allenthalben fest
steHen , daß in österreich seit den Umbruchs
tagen ve�schiedene Produktionszweige auf
g-e zog,en wurden, deren wirt,schaftliche N ot
wendigkeit ahsolut nicht ·einzusehen · ist, und 
daß bei 'Ger Erzeugung von ,Produkten oft 
Rohstof'fe und Halbfabrikate verwendet wer
den, die- viel zweckmäßiger für . irg,end-eine 

andere Produktion v.erwendet werden künn
ten. Diese Mißständ-e ,soll das vorHegende 
Gesetz abschaUen. 
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11.  Sitzung des Bundesl',ates der Republik Oster·reich. - 26. Juli 1946. 1 1 9 

Dieses Gesetz bestimmt nun in § 1 ,  daß 
dem Bundesministerium für Handel und 
Wiederaufbau die Befugnisse zugesprochen 
werden sollen, ,in ,seinem Wirkungskreis den 
Verkehr mit Waren, Rohstoffen und Halb
fabrikaten zu ermögl,ichen und hiezu die 
notwendigen Veror:dnungen zu erlassen. 

Eine solch e Verordnung kann jedoch nur 
erlassen werden, wenn die Kammer für 
Handel, Gewerbe, Industrie, Geld- und 
Kreditwesen, wi·e die Arbeiterkammer in 
Wien, bei,eie als geschäd:t,sführende Stellen der 
Kammertage, in angemessener Frist dagegen 
keinen Einspruch ,erheben. Die genannten 
Kamme'fn können aber auch die Erlas,sung 
einer solchen Verordnung beantragen, sei es 
auf Grund gemeinsamer Entschließung oder 
w�nn eine dieser Kammern einen solchen 
Antrag einbringt und die andere Kammer 
binnen angeme,ssener Frist keinen Einspruch 
erhebt. Eine' ,solche Verordnung .ist trotz des 
Einspruches der Kammern zu erlassen, wenn 
das Bundesministerium für Handel und Wi.e
deraufbau ,eine solche für notwendig befindet 
und eine ,aus je zwei Vertretern des Bundes
ministeriums für Handel und Wiederaufbau 
de,s Bundesmini,steriums f,ür Finanzen de� 

. Bundesministeriums für Vermögenssich�rung 
und Wirtschaftsplanung und des Bundesmi
nist.eriums für 'soziale Verwaltung zusammen
gesetzte Kommission bildet und diese der 
Erlassung der V.erordnung zustimmt. 

Der § 3 umsehr·eibt die Regelung des 
War,enverkehre's hinsichtlich der' Erzeugung� 
der Besehafifung, des Absatzes, der Lagerung, 
des Verbrauches und der Verarheitung von 

.Waren sowie .die Feststellung von Vorräten. 
RechtsgeschäUe mit Waren, die dieser Reg-e
lung unterliegen, können, wenn sie ohne Zu
stimmung der mit der Durchführung be
trauten SteHen .erfolgt sind, als null und 
nichtig erklärt werden. 

Der § 4 ber,echtigt das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau im Einver
nehmen mit den im § 2 dieses Hesetzes ge
nannten Ministerien, die Beschlagnahme v.on 
Waren und die Ablief-erunO" derselben anzu
ordnen. Das :zu entriohtende Entgelt an den 
bisherig,en Eigentümer kann fe'stgelegt w er
den . .  Sollte sich '.l,edoch herausstellen, daß 
durch eine derartige Beschlagnahme die Ge- ' 
fährdung ·eines Betriebes eintritt, -so können 
die zuständig.en Kammern - also die Han
dels- und die Arbeit�rkamrp:er - Einspruch 
erheben; nach Anhörung der Komrtüssion 
entschei.det das Bundesministerium für 
Handel und Wi�deraufbau ; -endgültig. Es ist 
selbstvel'!ständlich, daß Waren, auf die den 
alliierten Mächten oder ihren Staatsange
hörig,en ,ein Anspruch auf Eigentum oder nach 
einem sonstigen Rechtstitel zusteht, der Be-

-sehlagnahme nicht unterliegen . können und 
daß auch die Ablieferungspflicht nicht aus
gesprochen werden kann. Da ,es '4em Bundes
ministerium für ' Handel und Wiederaufbau 
unmöglich sein wird, alle :diese Aufgaben im 
eigenen Wirkungskreis zu ,erfüllen, kann ,es 
seine Befugnisse ganz oder teilweise auf 
nachgeordnete Behörden od,er Körperschaften 
öffentlichen Rechtes- übertragen. W,erden 
solche Befugnisse aUlf Unternehmel'verbände 
übertragen, 'so sind zu den Beratungen und 
Besehlußfassung-en, um �inen gerechten Aus
gleich herbeizuführen, die ,zuständig,eu Ar
beiterkammern beizuziehen. Die Selbstv.er

,
waltungsk,örper können zur D eckung der ent
steh�nden Kosten -Gebühr·en einheben, deren 
Höhe 'Vom Bundesministerium für Hand·eI 
und Wiederaufbau im Einvernehmen mit .dem 
Bundesmini:sl-erium für F·inanzen bestimmt 
wird. ' Di,ese Gebühren können von den 
Sel<bstverwaltungskörpern nach den Bestim
mung·en des Verwaltungsvollstr,eckungsge
setzes eingetrieben werden. 

Zur Beratung und Begutachtung aller die 
Warenverkehrsregelung oetr,eUenden Fragen 
können beim Bundesministerium für Handel 
und Wiederaufbau Beiräte bestellt werden . 
Die Beiräte setzen sich zusa.mmen aus in 
gleicher Anzahl entsendeten Vertretern der 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände. 
nen Vorsitz im Beirat führt der Ve-rtreter 
des Bundesmini'steriums lfür Handel und 
Wiederaufbau. D ie übrigen Mitglieder des Bei
rates wer-den auf Vorschlag der zuständigen 
Berufsv,ertr,etung·en vom Bundesministerium 
für Handel und W,iederaufbau ernannt. Den 
Mitgliedern obliegt absolute Verschwiegen
heitspflicht aus den Kenntnissen, -die sie in 
dieser Tätigkeit in Erfahrung bringen. In § 7, 
Absatz 5, wird bestimmt, . zu welchen Ter
minen der Beirat 'ei�zuberufen -ist und daß 
über begründeten Antrag eines Beiratsmit
gliedes der B eirat ,einzuherufen ,ist. 

Der §/ 8 enthält die Strafbestimmungen 
und der § 9 betraut das Bundesministerium 
für Handel und Wiederaufbau im Einverneh
men mit den ibeieiligten Ministerien mit ,der 
Vollziehung dieses Gesetzes. 

Ich b e a n  t r a g -e, gegen die Vorlage, die 
ein dringend·es Bedürfnis unserer Wirtschaft 
darstellt, k ,e i n e n E i n s p r u c h zu er� 

h eben. 

Bundesl'Iat l\Iellieh: Hoher Bundes-rat! Wir 
SoziaUsteu waren gleich nach dem Zusam
meUibruch des Dritten Reiches dafür, daß die 
Wirtschaft österreichs in Hinkunft streng ge
lenkt werden müsse, daß alle Rohstoffe, Halb
und F-ertigfabrikate, -die erzeugt werden, nur 
'80 v,erwerte.t werden dürfen, wie es der 
�edürfnisbefriedigung der österreichischen 
Bevölkerung entsprich t. Wir bedauern es 
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1 20 11. Sitzung des BundeSorates d:er Republik österreich. - 26 . .  Juli 1946. 

deshalb, daß dieses Gesetz ISO Ispät kommt und 

I 
uns,erer Melinung nach zwingendes Re'Bht . ent

daß uns verschiedene Umstände - dazu ,ge- halten. Gestern hatten wir im Ausschuß 
hört die Einteilung osterreichs in politisch Gelegenheit mit dem Herrn H�ndelsminister 
und wirtschaftlich v·erschiedene Zonen - da- zu !sprechen. Der Herr Handelsminister hat 
ran gehindert haben, die,ses 'so notwendige Ull!S8-fle ß.edenken zenstreut und uns verspro
Gesetz nicht schon früher in Kraft zu setzen. chen, daß die im Gesetz vorgesehenen Bei
Die bisher gewährt,e Fr'eizügigkeH hat es räte raschest gebildet werden und daß ,die 
ermöglicht, daß heute verschiedene Kreise Verordnungen erst dann verlautbart werden, 
innerhaLb unser.er Wirtschaft d,er Meinung wenn die Beiräte Gelegenheit hatten, Isich mit 
sind, ' daß die Bewirtschaftung weHer ge- ihnen zu beschäftigen. Der Herr Handels
lockert werden kann, ja daß ,sie zum Teil minist,er versprach auch, dafür zu 'sorgen, daß 
vielleicht überflüssig sei. Wir v,ertreten die alle Roh,gto�fe, Halb- ' und Fertigfabrikate 
Meinung, daß selbst zu einer Zeit, wo wieder restlos erfaßt werden und daß sie der plan
Waren und Erzeugnisse ohne Karten und mäßigen gesetzlichen Bewirtschaftung 'zu
ohne Bezugschein an die Letztverbraucher geführt werden. 
abgegeben werd-en können, die Bewirloschaf': Obwohl also dieses Ge.setz .einige Schön
tung immer noch notwendig sein , wird. 'Nur heitsf.ehler aufweist, werden wir ihm die 
eine straffe Lenkung der gesamten Wirt- Zustimmmlg nicht versag·en. Dieses ,so be
schaft bürgt uns dafür, daß nicht lediglich scheiden aussehende Gesetz kann, wenn die 
nach Profitinteressen, 'sondern wirklich nur verantwortlichen Minister dafür sorgen, zum 
der Bedürfnisbefriedigung entisprechend pro- Seg.en für die österr,eichische Wirt,schaft wer
duziert wird. den. Es .gibt wenige Geseblje, die einen so un-

Es ist tief bedauerlich, daß es in unserer geheuren Einfluß auf die Wirtschaft ausüben 
heut.e leid�r durch diesen Krieg herabge- können wie gerade dieses Gesetz. Es wird 
kommenen \Virtscliaft Leute gibt, die- noch auch Aufgabe der verantwortlichen Minister 
immer der Meinung ,sind, daß es gar nicht sein, alles damnzll.Jisetzen, um jene Flakto.ren 
darauf ankommt zu er:ueugen, was ' das Land der Wirtschaft, die bleute nur noch darauf 
dringend braucht, sondern daß ,es für diese bedacht 'sind, für ihren Vorteil zu arbeiten, 
Herrschaften das Primäre ist, daß so erzeugt in die Schranken zu weisen, damit die durch 
wird, wie man am meisten verdient. \-Vir di;eses . Gesetz zu lenkende Wirtschaft zum 
müssen alles daransetzen, um 'derart .schäd- Segen des österreichischen Volkes wird. (Bei
liehe Auswirkung,en so. rasch als möglich zu fall bei den Sozialisten.) 
beseitigen. Mit großem Bedauern haben wir :;. 
feststellen müssen, daß es Unternehmungen 
giht, die alle Rühstoffe, der.er sie habhaft 
werden konnten, irgendwie verarbeiteten 
und sich keine Gedanken darühe'r machten, 
was eigentlich der österreichischen Wirt
schruft noHut. Dieses Gesetz soll solche Zu
stände heseitigen. 

\-Vir sind vom Gesetzestext an und für sich 
nicht restlos begeistert, weil darin einzelne 
Paragraphen enthalten sind, die wir gerne 
geändert sehen möchten. Zum Nachteil der 
österreichischen Wirtschaft wurde leider ein 
Minderheitsantrag der Sozialistischen Partei 
Österreichs abg.ewiesen. So ist es unter ande
derem der § 2, der uns deshalb nicht ge
fällt, weil in diesem Paragraphen die von 
uns verlangten Wirtschaftsstellen, die an 
Stelle der Unternehmerverbände tr€ten süll
ten, keine Berücksichtig ung finden. Weiter 
gefällt uns im Gesetz der § 7 nicht, in 
welchem davon die Rede ist, daß zur Bera
tung und Begutachtung aller mit dem Waren
verkehr zusammenhängenden Fragen beim 
Bundesministerium lür Handel und Wieder
aufbau Beiräte für die Warenverkehrsrege-
lung bestellt werden "können". Man kann 
solche Angelegenheiten nicht fakultativ 
lassen, sondern di,eser Paragraph müßte I 

D er Bundesrat b e ·s c h 1 i e ß t, gegen die-
sen 

'
Gesetzesbeschluß k e i TI ,e n E i n-

s p r u  c h zu ,erheben. 
Als 13. Punkt: der Tagesordnung folgt der 

Ge,setzesbe'schluß des N ationalr.ates vom 
24. Juli 1946, betrefiend die 1. Novelle zum 
Itlaßen- und Freischurfgebührengesetz. 

Berichterstatter Leskovar: Hohes Haus! 
Mit dem vorliegenden Gesetz sollen einer
seits die vor dem Jahre 1938 eingehobenen 
Gebühren für Bergwerksmaße wieder einge
führt und anderseits die österreichischen 
Vorschriften über die Einhebung von Maßen
und Freischurfgebühren auf das BUI;genland 
erstreckt werden, wo derzeit abweichende 
Bestimmungen Geltung haben, also eine An
gleichung und Anpas'sung an unsere Bestim
mungen in österreich erfolgen. 

Der Ausschuß für wirtschaftliche Ange
legenheiten hat di,eser Vorlage unverändert 
seine Zustimmung erteilt. Auch der National
rat hat dieses Gesetz einstimmig b eschlossen. 
Ich b e  a n t r a g e daher, daß der Hohe Bun
desrat gegen diesen Gesetzesbeschluß k e i
n e n E i n  s p r u  e h  erhebt. 

* 
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1 1 .  Sitzung des BundesT.ates de,r R·epublik Öslerreich. - 26, Juli 1946, • 1 2 1  

,Der Antrag wird a n  g e n o  m m e n, 
Es folgt der 14, Punkt der Toagesordnung: 

. Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
24, Juli 1946, hetreffend die Ergänzung der 
Rechtsanwaltsordnung 1945. 

Berichter·staUer Dr. Hiermann: Hohes 
Haus! In di.esem Falle kann ich mich -beson
ders kurz halten. Dasselbe, was ich I,hnen so
eben zu dem Gesetz über die Wiederherstel
lung der österreichischen Rechtsanwaltsehaft, 
das nun bereits be'schlossen und genehmigt 
ist,' ausgeführt habe, gilt auch für das nun zu 
behandelnde Gesetz. In der Notariatsordnung 
1945 sollen die Ermächti.gungen, ,di.e schon ' 
im § 12 erteilt sind, ebenfalls in dems-elben 
U.mfange erweitert und ang.eschlossen wer
den, wie wir sIe ge·rade j.etzt für die Rechts
anwaltsoNlnung beschlossen ha:ben. Im Sinne 
des Ausschußbe-schLusse-s steUe ich den A n
t r a g, gegen den vorliegenden Geset�esbe
'schluß k ,e i 11 e TI E j n s p r u c h zu .erheben. 

* 

Berichterstatter Dr. Biermann: Hohes 
Haus! Mit dem hier vorli.egenden Gesetz ste
h en wir vor einer Ergänzung unserer Reohts� 
anwalts ordnung. Die Rechtsanwaltsordnung 
vom J'aJhr 1945 s-ah von Haus aus eine Er
mächtigung an d,as Staatsamt 

. 
für Justiz vor, 

durch Verordnung; Re·chtsanwaltsanwärtern 
Behind.erungszeiten auzur,echnen und insbe
sondere nach den d eutschen Vorschriften ab
gelegte Prüfungen anzuerkennen. Die beson
deren V.e·rhältnisse, in denen sich österrei
cher in der Zeit der Annexion befunden ha-
ben, führen nun dazu, mit diesem Gesetz diese Der Antra.g wird a n g ,e n 0 m m e n, 
Ermächtigung auszudehnen, und zwar -grund- Der 16, Punkt der Tagesordnung betrifft 
sätzlich in drei Richtungen, Zunächst .einmal den Gesetzesbesch1uß des Nationalrates vom 
soll Rec1htsanwälren, welche im Ausland 24, Juli 1946 ü,ber die Rechtshilfe, die Aus
die Befähigung zur Ausübung der Rechtsan- lieferung und Durchlieferung in Strafsachen, 
waltschaft erworben haben, '<lie Möglichkeit für die i nach österreichischem Recht das 
gewährt werden, hier in österreich ebenfalls Volksgericht zuständig wäre, 
den Anwaltsberuf auszuüben. Insbesondere Berichterstatter Millwisch : D-er vorliegende wird der Anwälte aus Südtirol gedacht. Wei- Gesetzentwurf entspricht einem Wunsche der ter wi�d '<lieser Gedanke fortgefü-hrt, indem Alliierten gemäß dem Moskauer Abkommen, 
auch hei der Eintrarnng in die Liste der ' ' " 

R " 0 , wona"h Krlegsverbl'echer dem GerIchte uber-echtsanwaltsanwarter deI"selbe Geslchts- t 11t d 11 ' d  L d ' . d u kt lt . 1 .  ' . . 
s e  . wer en so en, In ,essen an e sie as p n 

., 
ge en

. 
ge a�se,n w:-�d. E,

nd�ch s�ll jenen , Verbrechen begangen haben. Das österrei-Anwalten, dIe s.emerzeIt emlgnert smd und h' h St f t ·b h ' ht " l ' h ih " t  . ' h' h St t b" C ISC e ra gese z uc Sle nam lC vor, 1'e os errelC lSC e aa s ur�erschaft ver- d ß Ö t ' 1 . '  ht r f t d 
loren haben von der sonst fl·chta. " ß 

a , S errelC ler nIe . aus�e le er wer:, en. 

N.ach e 's  ' d " t ' I· I?  I} oe
S
ma e

t
n Um dieSiem Wunsch der Allllerten gegenuber . w 1 ung , er os errelC llSC len taa s- .. . , . S bu" rge s ha1!t N h ' ht t ' lt d d dem osterrewluschen rai.gesetzbuch g,ere�ht 

r C 1 ac SIC er el wer len un . .  V ' 
lOhnen 'ng ,. t d d ß ' 

d
" zu

. 
werden, 1st dIese or

.
lage von der RegIe-el eraum wer en, . a SIe , lesen , d N ' 

Nachwe.l' s  u " h t ' h lb ' F ' t run.g emgebracht un vom ,ahonalrat be-z nac S lUner. a eIner rlS von ' ' el'nem 'Jah b. ' . k" I d' schlossen wOl'den, mit der Maßgabe, daß bel r er rlUglen onnen, n ·  lesern R r d V h r d' Sinn ist -das Ges·etz, das außerdem in seiner 
allen 

.. 
echts 

,
ail�n

l 
un 

R
e�g,e 

d
en" 

y
Uf

k 
1e 

Befristung eine Erweiterung erfährt, und n�c
h
h 

I 
o.�terre

t
:? Idl�C l�m

t d
,
ec 

A
t 

l
�r

f 
' 0 sge-

zw.ar bis 'zum 31 De emb 1946 ' . N t- nc ts 101 'zus :;tu 19 18 , 1e US l!e enmg zou-, z, er , 81rue 0- r' 
, ' t  wendigkeit, die uns insbesondere jetzt . auf asslg 18 • 

•. . 

dem an sich sehr schmal und eng besetzten Der �usscthuß �ur JU�tlZ-. und Rechtsange
Gebiet .der Anwaltschaft eine Erleichterung le.genherten ,hat sreh, nut d1-es-er Vorlage be-

bringen IsolI. schäftigt und schlägt dem Hohen Bundesrat 

D '  B tu ' V f -< d R h 
vor, g,egen den vorliegeooen Gesetzesbeschluß 

le er.a ng 1m ·er assungs- uUt ec 1'8- k ' E ' 1 h b 
. 

. - h ß h t d' " b  ' t '  d A 4'f e I n  e '11 1 n s p r  u c 1 zu er. e en, 
aussc u a 1e u er8'lns Immen e U.l. as-
sung erg·eben, dem Hohen Hause vorzusCthla
gen, gegen dieses Gesetz k e  i n  ,e n E i n
s p  r u  c h zu erheben, 

* 

Gemäß di.esem Antrag wird k e  i n E i J1-
s p r u c h erhoben. 

Der 15. Punkt der Tagesordnung lautet: 
Gesetzesbeschluß des Nationalr.a:tes vom 
24, Juli 1946, betreffend die Ergänzung 
der Notariatsordnung 1945. 

* 
Demgemäß erbebt der Bundesrat gegen 

dieses Gesetz k e i n  e n E i n s p r u c h. 
Als 17. Punkt der Tagesordnung folgt der 

Gesetzesbeschluß des Nationalrate's vom 
24. Juli 1 946, betreffend die lIietengesetz
novelle 1946. 

'" 
Bundesrat Slavik: Hoher Bundesrat! Durch 

das uns vorgelegte Gesetz wird die soge
nannte Bürckelverordnung vom 28, März 1939 
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1 22 . 11.  Sitzung ,des BundesT,ales de,r Republik österreich. - 26. Juli 1946. 

außer Kraft gesetzt. Dies-e Verordnung hatte 
bestimmt, daß für arisierte Wohnung,en oder 
Wohnungen, die früher Juden gehört haben 
und von Nationalsozialisten oder mit ihnen 
Sympathisierenden übernommen wurden, der 
20-Groscheh-Zuschlag :nicht bezahlt werdeN 
braucht. Das nun vorgelegte Gesetz sieht alsrO 

vor, daß diese Verordmmg außer Kraft ge
setzt wird. D arüber hinaus gibt es auch heute' 
wirklich viele Härten, wo Ztum Beispiel Men
schen durch Kriegseinwirkungen oder poli
tische Maßnahmen ihre Wohnung verloren 
baben und nun in der neu zugewiesen.en 
Wohnung den 20-Groschen-Zuschlag bezahlen 
müssen. Hier wiI'd durch ,das Gesetz Vor
sorge getroffen, daß diejenigen ausgenomrii.en 
werden, die durch politische Maßnahmen des 
Nationalsozialismus oder durch Kriegsein
wirkungen ihr,€. Wühnungen verloren haben, 
und diesen Zuschlag aLm nicht mehr beza.hlen 
müssen. 

Der Aussohuß hat sich mit dieStem Gesetz 
befaßt, dasselbe zur Kenntnis genommen und 
es wird daher der A n 1 r a g  gestellt, der 
Holl e Bundesrat , möge gegen dJi'esen Ge
setzeS/beschluß des Nationalrates Ir e i n  e n 
Ki n s p r 11 c 11 e rheben. 

'" 
Der Antrag wiI�d a 11 g e n  0 m 111 e n. 
Der 18. Punkt der T.agesordnung ist der 

Gesetz,esbeschluß des Natio.nalrates vom 

24. Juli 1946, betreffend das Bundesverrus
sungsgesetz fiber die Anwendung der lfodes
strafe und das Schwurgerichtsvedahl'en. 

Bericherstatter D r. Hierman'.n : Rohe·s Haus ! 
Beim vorliegenden Gesetz, da,s wir hier zu 
besohließen ,haben, handelt es ,sich bestimmt 
um eine Vorlage, zu der wir uns nur schwer 
ents chließen 'lm<l gegen die an und für sieh 
in normalen Zeiten grundsätzlich Bedenken 
bestehen, die - wahrscheiinlich heide P.ar
teien, die hier im Hause \1iertreten sind -
davon abhal,len würd,en, diesem Gesetz die 
Zustimmung ZlU erteilen. Aber wir befinden 
uns eben in auße-rordentlichen Ve�hältnislsen 
in einer Zeit naoh einem gigantischen Krie� 
und nach dem größten Zusammenbruch der 
bisher üherhaupt erlebt wurde. Wir d�rch�eben eine Z,eit ?er Unsieherheit, eine Zeit, 
In der alle Instmkte der schlechtesten Art 
aufgewühlt und erregt sind. D1e Str.affälle 
mehren ·sich und zwingen uns, mit Präventiv
maßnahmen und. abschreckenden Mitteln ein
zugreifen. Dah,er kann auch im g,egenwärtigBn 
Zeitpunkt auf die Todesstrafe nicht verzicht et 
werden. 

Die for.male Seite, die uns dazu .zwingt, ge
rade jetzt diese Fr,age zu lösen, ist dadurch 

gegeben, daß durch das mit dem 19. Juni 1946 
lerfolgtlel A,ußerkr,afttreten der Vorläufilgen 
Verfassung und ihrer Sonderbestimmungen 
über die Gerichts·barkeit, die IbiSlher di,e An
wendung d'er Tod€s'straf.e eTmöglichten, der 
Artili:el 85 des Bundes-Ve I' fassungsgesetz es 
vom Jahre 1929 wieder volle Wirksamkeit 

erlangt hat. D ieser Artikel besagt ,aber, daß 
die Todes'strafe :im ordentlichen Verfahren 
abgeschafft ist. So muß also nun, und das ist 
d�e Absicht de6 Gesetze·s, Vorsorge g,etroffen 
werden, daß die Anwendung der Tode.sstrafe 
für e-me Übergangsz-eit, in der dies notwen
dig ist, ermöglicht wird. Ihre Anwendung 
seIhst wird nach dem vorliegenden Ges.etz 
bis 30. Juli 1947 befristet. 

Der Ausschuß für Verf.assung iUnd Rechts
angeleg,enheiten hatte sich mit dieser Frage 
zu heschäftigen. Er hat dem Oes:etlz seine . 
Zustimmung erteilt und ich mache in 'seinem 
Auftrag den Vorschlag, der Hohe Bundesrat 
möge dem vom Nationalrat . beschlossenen 
Gesetz seine Zustimmung ert'eilen. 

* 
D er Bundesrat beschließt, gegen diesen 

Gesetzesbeschluß k e i n e n E i n s p r  U c h 

zu erheben. 

Es kommt der 19. Punkt dleT T,agesordnung 

zur Beratung : Gesetzesbeschluß des National

rates vom 25. Juli 1946, betl"efiend Abän'lie

rung uI\d Ergänzung des Gesetzes. vom 

12 . Juni 1945, St. G. BI. Nr. 36, über vor

läufige Maßnahmen zur Entschädigung der 

Kriegsopier. 

BerichteroStatter Freund: Roher Bundesrat ! 
Die Provisorische Staatsregierung hat mit 

Rücksicht auf die Dringli chkeit, die die Ver

'sorgung der Kriegsopier erfo:vderte, ein Ge
setz e.rlassen, das diesen bedauernswerten 
Opfern staatliche HiUe rusichert. Es w,ar das 
Ges'etz über vorläufige Maßnahmen zur Ent
schädigung der Kriegsopfer vom 12. Jmli 
1945, St. O. BI. NI'. 36. 

Di.eses Gesetz entsp·richt nun nicht mehr 
d.en heutigen Verhältnisg,en, da seit seiner 

Erlassung verschiedene andel"e Oesetze er

schienen sind, die eine Änderung d·e,s Ge
setzes vom 12. Jlun i  1945 notwendig mach·en. 
So wurde durch d.as StaatsbürgerSchaftsgesetz 
und das Staatshürgerschafts-überleitungs
ges,e:tz der Krei:g der Personen g:enauer 'lim
schrieben, denen der An8pruch auf Entschä
.digungsleistungen gewähr lei stet ,sein muß, 
u.nd jener Personen , die von der Gewährung 
ausges,chlossen ibl,eiben sollen. 

D ies wird durch die Änderung des Ar
tikels I, § 3, Punkt 1, wo nach dem Wort "Ab
sc.hlagSizahlungen" die Worte "und sonstiger 
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Entschädigungsleistung.en " anzufüg.en sind, 
vorgesehen. D esgleichen 'soU im Punkt 2 des 
Artikels I, liL a), durch d�e neue F-asSiung 
" Pel"sonen, die nicht österrei�hische Staats
bürger sind" der . geänderten Rechtslage 
Rechnung ,getragen werden. Der § 3, Üt. cl , 
behandelt die Aufhoebung des AusschLusses 
jener PersOFlen, die auf Grund der Notdienst
verordnung vom 15. Oktober 1938, D eutsches' 
R. G. · Bi. I, S. 1441, zur - D i'enstleistung in d,er 
Polizei herangewgen, in Kampfverbänden an 
der Front, -in der Etappe, oder in den be
setzten Ge:bieten einges-etzt wurden und hie
bei Körperschäden ,erlitten haben, die bei 
Soldaten al:s W,e.hrtd-tenstbeschädigung !8:n
zuerk-ennen wären. 

Es muß hiebe i mit Bedauern festgestellt 
werden, daß außer diesen es noch unzählige 
Personen gibt, di,e, da sich nicht mehr genü
gend FJleiwillige zur WaUe.n-SS meldeten, 
mit allen Mitteln der Schikane und B rutali
tät in diese Formation .gepr·eßt wurden. 
Man erinnere sich nur dar-an, daß man ,Grup
pen und Abteilungen von Arbeitsdienstlern 
zur SS überstellt,e, j,a daß man -selobst in den 
Strafarbeitslagern versuchte, politische Ge
fangene unt-er Zusag-e der bedingten Straf
nachsicht für die Me1dung zur WaUen-SS zu 
gewinnen. So könnte .man noch hund,erte Bei
spiele anführen, um zu beweisen, daß viel
leicht 'so mancher als Angehödger der 
Waffen-SS behandelt und damit ohne -seine 
Schuld von der G8'�ährung dieser vorge
se.henen Leistungen ausgeschlossen wird. Ge
wiß würde di,e Prüfung dies.er Fälle lange 
Zeit in Anspruch lll8hmen fUnd kann daher in 
die&em Gesetz noch nicht berücksichtigt wer
den. So.llte aber das endgültige neue Gesetz 
in Angriff genommen werden, so wäre auf 
dies-e Umstände Bedacht zu nehmen. 

Artikel 1, Punkt 4, bestimmt, daß dem § 3 
ein neuer Ahsatz lit. d) , ang.efügt wird. Er 
lautet (Liest) : "p'er,sonen, die wegen eines 
Kriegsverbrechens oder and'8,r-er nationalso
Ziialistischer Untlaten auf Grund des Kriegsver
brecherg-esetzes vom 26. Juni 1945, St. G. BI. 
Nr. 32, verurt,eilt wo:r.den sind, sowie deren 
Hinterbliebene." Damit ist klar ausgedrückt, 
daß - Kriegsbeschädigte, die weg-en eines 
K riegsverbrechens verurteilt wurden, und 
ihre Hinterbliebenen Imin moraHsches Recht 
haben, von der Republik österreich Ent'schä
digungen zu -beanspruchen. 

Laut Artikel I, Punkt 5, war mit -der Voll
ziehung des Gesetzes die Staatskanzlei (Heer
wesen) betraut, was nunmehr überholt ist 
und daher gestrichen werden soll. Im Ar
tikel II wird mit der Vollzi'ehung dieses Ge
setzes das B undesministerium für ,soziale 

Verwaltung im Einvernehmen mit dem Bun
desmini'sterium für FinanZlen betraut. 

Diese in oder Vorlage vürgeseheuen Ände
rungen des G.esetzes Vüni 12. Juni 1945 wur
den im N.ationalrat behand,elt und einstimmig 
beschlossen. Ich beantrage daher, der Hohe 
Bundesrat mög-e mit Rücksicht auf di,e Dring
Jichkeit die-ser Gesetzesvorlage seine Zustim
mung gehen. 

* 
Gegen die,sen Gesetzesbesch1uß wird k e i n  

E i n s p,1' u c Ih er-hoben. 
Der 20. Punkt de-r Tagesürdnung ist der Ge

setzesbeschluf� des Natiünalrates vom 25. Juli 
1946 über die Kleinrentn,ergesetznovelle. 

Berichterstatter Großauer: Hoher Bundes
ratl Zu den Opfern der kriegerischen und 
wirtschaftlichen Ereignisse zählt in unserem 
Vaterlande ,auch die große Gruppe der Klein
:r.entner. Als ,nach dem ersten W,eltkrieg die 
Inflatiün in hoher Blüte -stand, verloren sehr 
viele ö,sterreichische Staal-sbür,ger ihr Kapi
tal, von dem 'sie leben -soHten. Um aber die'sen 
bedauernswerten Opfern das Leben einiger
maßen Izm ermöglichen, Wiur,de im Juli 1929 
ein Bundesgesetz für die Kleinrentner, das 
Kleinr,entnerge.sebz, geschaffen. Dieses Gesetz 
sieht Unt,erstützungen von 10 bis 54 S i m  
Monat vor. 

Nun haben die Abgeordneten zum National
rat, Fded·a M i k 0' I a, D r. Nadine P a u  n 0 v i c 
und Genossen im Natiünalr,at d en Initiativ
antrag g,estellt, dies.e Unterstützungen ZU -�r
höhen, um den Kleinrentnern wenigstens ein 
besche.idenes Lebensniv,eau zu e-rmöglichen. 
Die Bundesregierung hat die.sen herech
tigt,en Wüns.chen im Rahmen des Mög1ichen 
Rechnung getr,agen und legt nun eine Regie
rungsvorlage vor, wonach dieSle Unterstüt
zungen um 50 Prozent ,erhöht werden Süllen. 
D�e,s-e Erhöhung soll mit 1. Juli 1946 in Kraft 
treten. 

Zu bemerken ist, ldaß Üll AU�S>t}huß des 
Bundesrates für wirtschaftliche " Angelegen
heiten auch '8orwälmt wurde, daß Idie Mög
;liohkelit, j,a -eig,entlich ,tlie bereohtigbe Ge
-f_ahr bestehe, daß dieser K reis dadurch 
wlelsent1ich -erweitert wirld., !daß durch die 
Sperre der Sparg:uthaben lein neuer1icher 
Anfall von Beziehern und Berechtigten 
'eintritt. DieS-80S Gesetz soll mit - 1. Ju1.i 
1946 in Kl'aft tl'eten. D as Gesamt,erford.ernis 
für die Kleinrentnerfürsorge wird vom Bun
desminiS'terium für Finanzen nach d,em 
Jetzigen Stand mit 5,400.000 S im Jahr be
ziffert. So wäre also für das zweite Halbja,hr 
1946 'noch ein Betrag von 2,700.000 S erfür
derlich. 
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Die Vorlage ist notwendig, gie isoll die I Wir marschie,ren mit unserem Urlaubs
größte Not .derjenigen lindern, die die Klein- . gesetz demnach niClht .an der Spitze, aber wir 
rentnerhilfe beanspruClhen. D er AUSISchuß können mit Genugtuung darauf verwei.sen, 
für wirtschaftliche Angel·egenheiten hat sich d,aß wir nunmehr infolge diese'r fortschritt
dem Antm.,g des Niationalrates .a'll.geschloB- lichen sozialpolitischen Gesetzgebung hinter 
sen und im Auftrage dieses Anschusses er- den anderen Staaten nicht zurück'stehen. 
,suche ich um Ihre Zlustimmung zu di·e,sem Durch dileses Gesebz wird die Kluft, die bis-
Gesetz. her hinsichtlich der arbeitsrechtlichen Be-* �. 

stimmungen zwischen den Arbeitern und An-Bei der AbstimmUIng wird . beschloss·en, gest·elIten bestanden hat, wesentlich ver
gegen den Gesetzesbeschluß ke Ii. n e n E i  n- ' kleinert. Das ist sicherlich nicht nur ein so
s p r u c h .zu er.heben. zialer Fortschritt, nicht nur ein Akt aus

Als 21. Punkt der Tagesordnung folgt de·r gleic.hender Gereohtigkeit, sondern auch eine 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom Notwendigkeit deshalb, weil heute vielfach 

' 25. Juli 1946, betr.eff,end das Arbeiterurlaubs- und nicht im geringen Ausmaß Ange'stellte 
gesetz. zu anderen Befllfen umgeschult und als A r-

Berichterstatter MaIltIer: Hoher Bundesrat! , heiter beschäftigt werden. Die'se Umgrup
D as vorliegende Gesetz 'soll die durch den pie rung vollzieht sich wesentlich ' l,eichter, 
Nationalsozialismus .in österreich vielfach zer- wenn für die bisherigen Angestellten auch 
störte o(ter abgeänderte sozialpoliti.sche Ge- in. ei�er neuen Tätigk�it in sozialpolitisoher 
,setzgebung mit herstellen Ihelfen. Es ist 

I 
HmsICht vorgesorgt -WIrd. 

selbstverständlich, daß bei d,eT Neuschaffung D as neue Ges,etz, das hier vorliegt , ist 
dileses G.esetzes die verschiedenen Inter,essen . g;egenüber dem ursprünglichen Regierungs
ziemlich aureinandergepralLt 'sind, was sich I entwurf ein bedeutender Fort.schritt. Es ist 
bei den ß.eratungen gezeigt hat, die den V er- nur bedauerlich, daß in ,dies·es Gesetz, ent
'landlll'ngen in d,en .gesetzgebenden Körp.er- gegen dem ersten Entwurf des Ministeriums, 
schaften vorangegangen ,sind. E·s ist daher einige Gruppen nicht einbezogen sind. Es sind 
umso begrüßenswerter, daß ·e s  bei den Yer- vor allem anderen die Land- und Forstar
handlungen im Nationalrat doch gelungen ist, beiter, die .aus diesem Gesetlz ausgeschaltet 
ein Gesetz zu schaffen, das gegenüber dem sind und für die die nun beschlossenen U r

. früher.en Arbeite�urlaubsgesetz einen wesent- laubsbestimmungen nicht zur , Anwendung 
lichen Fortschritt bedeUIt,et. kommen sollen. Es sind das weiters die Heim-

Es ist ganz klar, daß d1e Anforderungen, l a:beiter, die in di.esem 
.. 

Ge�etz nicht genannt 
die an die Arbeiterschaft in Iden verrnangenen smd und daher ausdruckhch diavon ·ausge
Jahren .aestellt worden .sind und di; O".esund- nommen sind. D as GesetCl sieht jedoch vor, 
heitlich:n Y,erhäHnisse nun�ehr auchb in der daß ,die UrlaubsbeSitimmungen für diese 
sozialpolitischen Gesetzgebung eirie en"tspre- Gr�lppe �er Regelung ' durch .ein

. 
eigenes 

chende BerücksichtiaunO' erfahren müss,en. HelmarbeIt<erges.e.t� vorbehalten bleIben 801-
AlB w'esentlichen T:il dieser Gesetzgebung len. Es ist nur zu hoffen, daß d�s in Aussicht 
müss1en wir das Arbeiterurlaubs,aesetz be- gestellte Grund'satzgesetz, das In der Herbst
trachten. Es ist das nicht nur b�i uns in session ·d es Nationalrates beschlossen und 
österreich <so, sondern auch ,in anderen Län- durchg,eführt werden 'soll, dann auch die Mög
dern mußte man sich ang,esichts der Kriegs- lichkeH gibt. daß die

. 
UrI.aUbsl�'s�rüche der 

folgen druzu -entschließen, Neue,rungen und Land- und. For.�tar�l�er ·en�hc.h 1m ga�z�n 
Fortschritte auf diesem Gebiet durchzuführen. Bnll'q.es.ge'blet emheIthcb und dem ArbeIter
So haben in den letzten Monaten in einer urlallbsg-esetlz angeglichen gereg,elt werden 
Reihe von Staaten auf diesem Gebiet " eben- können. 
falls Änderungen eingesetzt, di,e, wenn wir D as Gesetz 'enthält im § 3 die Bestimmung, 
auch dieses Gesetz,' dias wir heute be.schließ.en daß "d,a,s Urlaubsaus.maß nach einer minde
sollen, als einen wesentlichen F ortschritt be- stens neunmanatigen Beschäftigung 12 Werk
zeichnen müssen, diesem Ge,setz in keiner tage betragen 'soll. Es erhöht sich auf 
Weise nachstehen. I ch hatte er.slt vor wenigen 18 Werktag.e nac.h fünf jähriger und auf 
Tag.en Gelegenheit, diese Y·erhältniss.e in 24 W,erktage nach fünfzehnjähriger Beschäf
Holland dies Näheren kennelIliZulernen. In tigung. Für jug·endliche Arbeiter, .die wohl, 
Holland ist es so, daß die Arbeiter für jeden da sie auch unter den Kriegs,auswirkungen 
Be.schäftigungsmonat ,einen Tag Urlaub e r- auf ·d.i·e Ernährungsverhältrris,se sicherlich am 
ballten, also für ' 12 Monate im Jahr zwölf meisten gelitten haben, .in der Entwicklung 
Werktage Url·aub. In Dänemark .genießen die vielfac.h ,zurückg·eblieben :sind, 'beträgt in Hin
Arbeiter ebe·nfalls einen Urlauhsanspruch kunft das Urlauibsausmaß bis zum 18. Lebens
von 14 Tagen bis 3 Wochen. jahr 18 . Werktage jährlich. W·e,sentlich ist in 
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dem neuen Gesetz ·auch, daß be.i ,der Bemes
sung der Urlaubsdauer kurze Unterbrechun
aen nicht ·als Unterbr.echung des D i,enstver-

�hä1tniSlses g·elten, der Urlaubsan.spruch also 
durch eine osolche Utüefibr,echung des Dienst
ve.rhältniss,es nicht geschmälert wird. 

Für Pefiso.nen, die aus politischen Gründen 
in Haft ware.n, 'SoUen künftig die Haftzeiten 
für die Urlaubsbemessung zur Anrech.nung 
kommen. W,eiters sollen Krankheiten nicht 
als Unterbrechung des D ienst- und Arbeits
verhältnisses betrachtet werden. Eine w,ich
tige Beostimmung des Gesetzes besagt im § 4, 
daß der Ze.itpunkt des Urlaubsantrittes im 
Einvernehmen zwisc.hen dem D ienstgeber und 
D ienstnehmer festzusewen ist. Es ist damit 
die Gewälltr gegeben, daß auch ·auf die pe.r
sönlichen V,erhältnisse und auf die ErholUJlgs
möglichkeit des Dienstnehmers entsprechend 
Bedacht genommen wird. 

Eine Neuerung enthält das Gesetz im § 7, 
in dem f·estgesetzt wird, daß der Arbeit
nehmer eine Abfindung bekommt, wenn das 
. Dienstverhältnis vor Absolvi-erung des Ur
laubes beendet wird. D ies-e Abfindung ent
spr.icht dem aliquoten T-eil des Urlaubsaus
maßes und ist wohl ·als ·eine Garantie dafür 
zu betraol;J.ten, daß in der Zukunft nicht 
D ienstverhältnisise dann g,elöst werden, wenn 
der Urlaubsanspruch knapp vor der Erfüllung 
steht, wie es sich in der V-erga'llgenhei t wie
d·erholt ereignet hat. 

Im § 8 w.ird auosgedrü,ckt, daß der Ar,beiter 
die Urlal1bs- und Abfi,ndungs·ansprüche v·er
Hert, wenn er 'Ohne wichtigen Grund vorzeitig 
austritt, und daß er den Anspruch auf Urlaub 
verliert, wenn ihn ,ein V;er:sClhulden an der 
vorzeitig-en Entlassung trifft. Im letzten Fall 
bleiben j-edoch die Ansprüche auf Abfindung 
gewahrt. D ie Anos'prüche, die dem Arbeiter 
aus diesem Gesetz zustehen, können, soweit 
es sich nicht um Unterhaltsansprüche handelt, 
durch eine Exekution nicht entzogen werden. 

Has Gesetz findet auf alle Arbeitsverhält
n isse Anwendung, die derzeit bestehen. Der 
Urlaubsan:spruch wird nicht ·er.st mit d,em In
krafttreten d,es Gesetzes wirksam, sondern 
schon zu Beginn ,des betreffenden Dienst
j ahres, was ebenfalls ,eine wichtige Bestim
mung darst-elIt. 

Tm 'allgemeinen dürfen wir also sagen, daß, 
wenn das UrlJawbsge:s-etlz auch nicht allen be
rechtigten Wünschen der Arbeiter entspricht, 

\ es doch e�n ganz wesentlicher Fortschritt auf 
diesem G€biete ist, und daß ,eiS deswegen 
auch notwendig und für uns hi,er ed.n€ Selbst
v erständlichkeit ist, dies·em Ges1etz, das der 
Nationalrat beschlossen hat, di,e ZU8timmlmg 
nicht zu versagen. Ich bitte daher den B undes· 

rat, diesem Gesetz ·die Zustimmung zu er
teHen. 

Bundeosrat Holzfeind: � Hoher Bundesrat! 
Kein Gesetz i'st von der Arbeiterschaft mit 
so großer . Sehnsucht erwartet worden als 
dieses Arbeiterurlaub·sgesetz. Und das mit 
Recht! nenn die Arbeiter haben ,sich im ver
gangenen Jahr wohl ein Recht auf Erholung 
erworben, da sie, das kann man mit Fug und 
Recht behaupten, beim Wiederaufbau dieses 
Staates an erster St-eUe gestanden -sind. W·enn 
wir Sozialisten d.iesem Gesletz die Zustim
mung . geben, so wollen wir dalbei nicht ver
hehlen daß es für un-s noch bed,eutende Män
g-el -aufweist. Vor allem müssen wir mit Be
dauern feststellen, daß es nach wie vor einen 
Unterschi-ed rzwischen Arbeitern erster und 

'zweiter Klasse gibt, daß die Land- und -Fürst-
arbeiter aus diesem Gesetz noch immer a·us
g-eno.mm�n sind. Wir wollen aber hoUen, daß 
in der Landesgesetzgebung selbost nach den 
Richtlinien, die das ArbeHerurlaubsg·eSlßtz 
vorsieht, vorgegangen wird . 

Was alber die Arbeiter sich im hesonderen 
von diesem neuen Arbeiterurlruuhsgeeetz �r� 
hofft haben, war die Beseitigung des U nter
schiedes zwi-scheu den Ansprüchen der Ange
st-elIten und der Arbeiter, und daß sie wie die 
Angestellten -behandelt werden. Leider sieht 
der Gesetzentwurf diese volle Angleichung 
nicht vor und €s i,st t.at,sächlich nicht einzu
sehen warum ·ein hochqualifiziertJ€r Arb€iter 
wenig'er Urlaub bekommen soll als -ein Ange
steUter. Was aber als besondere Härt€ -emp
funden wird, ist, daß es im Aflbeiterurlaubs- / 

cr.es,etz im Gegensatz Zlum AngesteUtenurlaU!bsgesetz keine AnrechJ1 ung der . Vordienst
zeiten gibt. übeI'llegen wir einmal: W,ann 
kann der Arbeiter 15 D ienstjahr,e und d.amit 
da's HöchstaU!smaß an Urlaub hekommen? 
D€nken wir zurück an -die v,ergangenen Jahr
zehnte Sie werden kaum oder selten einen 
Arbeit�r find€n, d-eT in ein und derselben 
Arbeitsstätte 15 JaJhl'le 'l1usammenbringt. Ne-h
men Sie -einen, der so in den Jahren 1910, 
1912, 1914 in di,e Arbeit kam : er mußve in 
den Jahren 1914 bis 1918 einrücken und hat 
also seine Arbeit verloren. Angenommen, ·er 
hat das Glück gehabt, bald nach 1918/1919 in 
Arbeit zu kommen, so k-am dann das Un
glücksjahr 1934, und das hat wieder so und 
so vielen L'ßouten dte Stellung gekostet. V 01'
her schon die Krisen, dann die Krisenzeit 
1934 ,bis 1938 - aber auch wenn man das 
überlebt hat, so ist das Jahr 1938 mit seiinen 
vielen Veränderungen gekommen, und ,es 
wird oohr, sehr wenige Arbeiter g,elben, die 
über:haupt da's Glück haben, 15 Jahre zusam
menzubringen. Eine besondere Härte ist dies 

22 
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·aber deswegen, weil -e:s heute viel �u v.tele 
Angestellte g.ibt, ul1d wir versuchen müssen, 
die'se Angestellten auf Arbeiterberufe umzu
schulen. Nun sehen Sie: derJenige, der jetzt 
das Opfer bringt, sich umschulen läßt und tat
sächlich jetzt einen handwerklichen Beruf als 
Arbeiter übernimmt, verliert nun wiedeT das 
Recht . auf Anre·chnung sciner Vordien.stlzE':it, 
da,s er als Angestellter schon gehabt hat. 

Wir müssen ,also hier wohl fe,ststellen, dlliß 
das Gesetz ganz bedeutend-e Mäng;el aufweist, 
und wir ,hoffen, daß ,es gelingen wird, diese 
Mängel zu beseitigen. Zu den Mängeln gehört 
aber inshesondere auch die Tatsache, daß 
man den Jugendlichen nur einen dr.ehvöchi
gen Urlaub gibt, im Gegensatz Izum ursprüng
lichen Gesetzentwurf, ,aber auch im Gegen
satz zu den Verhandlungen 'zwis.chen den 
Unterne.hmerv,erbänden und den Gewe rk
schaften, die ja -einen vierwöchiigen Urlaub 
vorg,esehen hatten. Ich muß wohl sagen, daß 
hei dem Iheutigen Ernährun.gszustand und be
s.onders bei d er Notwendigkeit, die Jugend 
körperlich wieder zu heben, ein vierwöchiger 
Urlaub, sehr, sehr nötig .gewesen wäre. D ies 
s ind ,im groben die Mängel dieses Gesetze'S. 

W,enn wir ihm trotzdem dlie Zustimmung 
gebeu, so ,deswegen, 'damit endlich einmal die 
Arbeiter, die sich um den Wiißderautbau der 
Republik _so verdient gemacht haben, auch 
jene Erholung bekommen, die sie notwendig 
brauchen, um durch den Urlaub neu gestärkt 
di,ese Wiederaufbautätigkeit fortsetzen zu 
können. (Be.ifall bei den Soz1alist,en.) 

Bundesrat Großauer: Hell' vorlieg-end-e Ge
setzentwurf gibt berechtigten Anlaß, festzu
stellen, daf}. ·es äuß:erst notweoIldig war und 
daß es auch zu b.e-g,rüßen list, daß in diesem 
�{)hen Hause, droben im Nationalrat wie 
auch hier, eine einhe.itliche Meinung darüber 
besteht, daß, -so wie wir hoUen, die Zeit ge
ko.mmen ist, in der einvernehmlich die Vor
.au.�setzung�l1 für den nun einmal notwen
digen Ar beitsfri'eden geschaffen werden kön
nen. Dies·es Gesetz, so mangelhaft es auch i m  
Inter,esse der Arbeiter ,sein mag, soll der Auf
takt dazu sein. Einige der Mäng.el wurden ja 
schon aufgezeigt. Es gibt der,8'll sich·erlieh 
noch viele, und ,alle, di,e .glich, .ob nUll kürzere 
oder längere Zeit, mit Arbeiter- und Ange
stelltenfragen sowie mit den Fr;ag-en der 
D.i-enstnehmer heschäftigen, werden wohl 
wissen und sich darüber klar sein, welche 
Möglichkeiten noch zu schaffen :sind, Möglich
keiten, die im wesentlichen wohl .auch mit 
den gesamten wirtsc.haftlichen Fragen beim 
Aufbau u,nseres Staates zuslammenhängen. 
Wir wiss·en und spüren ,es, d,aß wir nach die
sem Zerstörungskrieg leider noch immer auf 

Ruinen stehen. Wir wis,sen ja, oder vieHeicht 
können wir es noch gar nicht so richtig er
las·sen, welche Mühe und welche Schw-erarbeit . 
-auch geist1g notwendig ist, um .zu jenen For
men des Aufbaues . 'ZlU kommen, die · das 
Volk vo.n österreich wünscht, Formen, die 
zum Großteil eben auch von diesem Hauso€ 
aus. giegeben werden müssen. 

Wenn mein Vorredner hier .im Zusammen
hang mit dem Gesetz berechtigte Erwälhnung 
getan hat, daß n.och wesentliche Gruppen der 
wirklichen ArbeHerschaft von dies em Gesetz 
ausgenommen sind, so ist das sicherlich be
dauerlich. Aber wir haben die Hoffnung, und ' 
auch -bei den Ve�handlungen im Nationalr-at 
wurde darüber g,esprochen, daß ,es auch so 
rasch als möglich zu einem Gr,undsatzgesetz 
für d,a's Sozial- und Arbeitsrecht der L,and
und ForstarbeHer kommen wird und - wir 
betonen dies ,auch von unserer 8eite aus -
kommen muß, um auch dort ,aie Vorausset
zungen für dEm Arbeits·frieden _und die Ar
beitsfreud,e zu schaffen. (ZusHmmung.) So
sehr es bedauerlich ist, .daß noch ·!immer ein 
UfttersobJied &n ,den UrllaU!bs-ansprüchen zwi
schen Arbeitern und Angestellten vorhanden 
ist, so besteht doch die berechtigte Hoffnung, 
daß dieses ' Gelsetlz in gememsamer über
brückung von Gegensätizen, die ,bestimmt 
nd·cht politischer, sondern v,ieUach aiuch be
rechtigter wirt,schaft.1iche,r Natur ,sind, d.i e 
Gelegenheit :gehen wjr.d, auch diese Unter
,schiede mit der Zeit auszugleichen. Auoh die 
Anrechnung der VordienSitzeiten der Ar
beit-eil', wie sie bei den Auge,stellten be;reits 
in KmllIt ist, wird sicherlich in diesem Hause 
noch Geg,enstand von Beratungen :sei n. 

Wenn wir nun zum Ausdruck bringen, daß 
wir uns über den Erfolg fr·euen, daß -es trotz 
de'f schwi,er:igen wirtschaftlichen V'erhältIiisse 
gelungen ist und möglich war, Ansätze eines 
Arheiterurlaurbsgesetzes zu schaffen, so geben 
wir a;uch der Hoffnung AüSldruek, daß di,eser 
bescheidene Urlaub, den die Arhei1erschaft 
von jetzt an für sich in Anspruc:h nehmen · 
kann, d.ie Möglichk,eit geben wird, sich nicht 
bloß gleistig, sondern auch körperlich zu er
holen. Es bleibt noch der Wunsch übrig, 
daß für die Arbeiterschaft, die mit ihren 
körperlichen Kräften vielfaeh am Rande ihrer 
Leistungs,fähigkeit ist, auch bald dh� Möglich
keit geschaffen werde, ihr eine kalorische 

. Erhohmg bieten zu könn.en. (Allgemeiner 
BeifalL) 

* 
Der Antrag des Beric.ht.eristatter's, gegen 

den vorliegenden Geset.zesheschluß des Natio
nalroates k e :i n -e n E :i  n .s p r u c h zu er.heben, 
wird an g e  TI 0 m 111 e n. 
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Der 22. Punkt der Ta�esordnung ißt der 
Geset2lesbeschluß des Nationalrates vom 

. 25. Juli 1946, betreffend ein Bundesgesetz 
über Abänderungen und Ergäuzungen von 
Urlaubsvorsehriiten. 

Berichterstatter llantler : Holl€r Bundesrat ! 
Im Zusammenhang mit dem soeben be
schloss€nen Gesetz s,teht das Ges.etz über Ab
änderUillg,en . und ErgänfLungen von U daubs
vorschriften. Es betrifft dies vor allem das 
Hausgeh:ilf,enge,setz, das Pdv,at-Kraftwagen
führergesetz, die Hausbesorgerordnung so
wie das Angestelltengesetz und das Guts
angest,ellteng·esetz. Durch die Abänderunoen 
des A rbeiterurloaubsgesetzes und die Neußas
Soung . we;sentlicher Bestimmungen ist ·es not
werud:ilg geword�n, auch diese Gesetze nun
mehr den neuen V oI'lschrift.en aIllzupaiSlsen. 
DI3:S gleiche gilt für das' Ba'lllarJbeiter-Ul"laub.s
gesetz. Der Inhalt dieser Gesetze wird nun 
dem soeben bes(')hloS'senen Gesetz .ange
gLichen. Es erübrigt sich daher ,vohl, näher 
auf den In,halt einzugehen. Ich Ibitte den 
HQ-hen Bundesrat, dem vorti,egentden Ge
setzesbeschluß die Zustimmu.ng nicht zu ver
sagen. 

Bundesrat HolzleimI:  Hoher Bundesrat !  Ich 
war le1der in der Ausschußsitzung bei . ,den 
Beratungen dieses-- Gesetzes nicht anwesend 
und konnte daher auf einen Wun'sch nicht 
aufmerksam machen. E,s ist hier eine Anzahl 
von Bestimmungen erwähnt worden, doch 
fehlt darunter ein Gesetz, das ;sogenannte 
VertragsangestelltengeSietz für öffentliche An
g,estellte aus dem Jahre 1934. Soviel ich weiß �st dies.es Gesetz noch in Geltung, da es hi,� 
.letzt mcht außer Kraft gesetzt worden ist. 
Nun beSlagt aUertdings dalSi Arbeiteruda'llbs
gesetz in seiinem § 1, daß das Arbeiter
urlaubsgesetz selbst auf alle Arbeiter, die in 
·einem privatrechtLichen Dienstverhältnis 
'stehen, Anwendung findet, so daß daraus die 
Folglerung abg.eleitet werden muß - und des,
halb habe ich mich zum Worte aemeldet -
daß auf die Vertragsangestellten und 
AI1beiter des Bundes, der Länder usw. so
weit sie nieht in dem zweiten der 

'
jetzt 

besprochenen Gesetz,e Erwähnung gefunden 
haben, zumindest ,die BestimmunO'en des 
Arbeiterurlaubsgesetzes AnwendunO'

:" 
finden 

. I b
o , 

l1lC lt a er etwa die Bestimmungen, die <in 
dem alten Vertragsangestellt'engesetz aus 
d·em Jahre 1934 enthalten sind. Ich fühle 
mich verpflichtet, darauf aufmerksam zu 
machen, damit nicht vielleicht von der hohen 
Bürokratie ein Haar in der Suppe gefunden 
wird, weil gerade das Vert ragsangestelUen
gesetz unter ·den vom Berichterstatter er
wähnten Gesetzen nich t aufgezählt wurde. 

Berichterstatter lIantler (Schlußwort) : Ich 
schließe mich den Ausführungen des Herrn 
V orr,edne,I's voUinhaltlich an. 

* 
D.eI' Bl1Il1..uesI"at erhebt gegen den vorlie

genden Gesetzesbeschluß k e i n  e n E i n
s p r  u e h. 

Der 23. Punkt der Tagesordnung ist .der 
Gesetzesbeschluß d·es Nationalrates vom 
25. Juli 1946, betreffend das Invalideneinst("l-
lungsgesetz. 

' 

iBerichterstutter Großauer : Am 1. Oktober 
1920 wurde von der Nationalversammlung ,ein 
Gesetz über die Einstellung und Beschäfti
gung von Kriegsbeschädigten beschlossen, da;; 
Invalidenbeschäftigungsgesetz. Damit wurde 
eine g·esetzliche Grundlage füt die ,damaligen 
Verhältnisse geschaffen, um alle Zweige 
der Privatwirtschaft zur Beschäftigung von 
Kriegsbeschädigten des Weltkrieges 1914/18 
zu verpflichten. 

Die jetzige Vorlage ul1teTscheidet sich vom 
alten Invaliden beschänigungsges.etz vorteil
haft und \ wesentlich dadurch, daß nUll 
auch -die bUentliche Hand, der Bund, die 
Länder, 'Gemeinden, Bezirke und auch die 
Stadt Wiell zur B eschäftigung von Kriegs
heschädigten herangezogen werden. Nach 
dem Überfall auf österreich im Jahre ' 1938 
verlor,eu wir unsere Selbständigkeit . Die 
deutsche Herrschaft ließ das , Invalidenhe
'schäftigungsgesetz zwar in Geltung, ver
zichtete aber darauf, ,es durch -das deutsche 
Schwerbeschädigtengesetz. vom Jahre 1920 zu 
ergänzen. 

Wenn auch durch Anwendung des alten 
Invalic1enheschäftigungsgesetzes, das durch 
.eine Verordnung vom . Jänner 1940 ,ergänzt 
wur,de, einige Erfolge in der Beschäftigung 
·der Kriegsopfer ·erzielt wer,den konnten, kann 
man nicht an der Tatsache vorübergehen, daß 
eine Neuregel urig der gesetzlichen V 01'
schriften !für die Wiedereinstellung der 
Krieg'sopf.er in das Erwerhsleben dringend 
notwendig geworden ist. Es wird und muß 
unsere ,erste Aufgabe sein, den Wiederein
tritt von Kriegsbeschädigten in das normale 
Erwerbsleben zu fördern. Die&e's Ziel ist 
gewiß von um ·so größerer Bedeutung, als 
der Staat in seiner begrenzten finanziellen 
Leistungsfähigkeit v�m Anfang an allen Ten
denzen, ;ein unbefriedigendes Staatsrentner
tum zu schaffen, in d,er Erkenntnis entgegen
tritt, ,daß ,einzig un d allein produktive Ar
beit des gesamten Volkes den Aufstieg un
serer Volkswirtsch aft , bringen kann. 

Es müssen alle Maßnahmen ergriffen wer
,den, um den durch die Folgen der erlittenen 
K riegsbeschädigung in ihrer Arbeitsfähigkeit 
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behinde rten Invalid.en den Weg zur Rück- ' habe -, ·daß · in dliesem GeSietz auch die öf
kehr in das Erw.erbsleben zu ebnen. Es is t fentliehe Hand, also der Bund, die Länder und 
auch eine unrichtig,e Auf:fas'sung, die da und Gemeinden, v,erpflicht-et werd,en, im Rlihmen ' 
dort vielleicht auf,scheinen mag, daß die dieser Pflichtzahl Einstellun�sherecht1gte ein
Kriegsbeschädigten nur darauf ausgehen und zustellen. Geg,enüber der ur,sprüngliohen Vor
davon beseelt sind, sich Renten zu verschaffen lage ist eine Streichung vorgenommen wor
und sich einer produktiven Arbeit zu ent- den, die die organisierten Krieg.sopfer n.icht 
ziehen. Das ist nicht richtig. Die Kriegsbe- recht' verstehen wollen. Es handeilt sich um 
schädigten lel:d.en vielleicht da und dort unter den Begriff .der Pflic:htzahl. In der ursprüng
einem gewtssen Minderwertigkeitsgefühl und lichen GesetJresvorl.age befan;d sich eine Be
sie geben Is.ich infolg,e ihrer durch d/ils Fehlen stimmung, daß d,as Bundesministerium für 
von Gliedmaßen bedingten beschränkten soziale Verw:altung im Einvernehmen mit 
Arbeitskraft vielleicht manchmal dem Ge- e:inem Beirat, der auch ,hier in diesem Gesetz 
danken hin, sie s.eien durch ihre verminderte erwähnt ist und d,em auch die Inter'es:senten, 
Leistungsfähigkeit minderwertig. ·  Das ist also Vertreter der Invaliden angehören, vor
nicht richtig. Wir haben den Beweis, daß gehen soU. Dieser Beirat soll auch Betriebe 
Kriegbeschädigte unter Umständen die zur Einstellung vorschlagien können, die nicht gleicheu L.eistungen wie -Gesunde vollbrin- di-e im Gesetz genannte ZaJhl von D.ienst- · 
gen. Ich verweis·e auf -einen Fall im Aftbeits- nehmern aufweisen. Wir haben uns dabei ge
am te Klagenfurt. Wir haben dor t einen dac.ht, daß es beispielsweise Kinobetriebe 
kriegsblind,en Stenographen. Er :hat aller- gibt, die mc.ht 15 Dienstnehmer haben, in 

dings eine für seinen Zustand richtig kon- welchen aber Krireg'Slbeschädigte ohne wei'struierte Maschine, aber wir müssen äest- teres als Kassier, Ordner oder auch als Tech- ) 
stellen, daß dieser blinde Stenograph ,der ulker Brot und VeI'dienst finden könnten. heste von allen stenographischen Kräft.en Dieser W,uu.sch wurde uns leider nieht .ermUt. 
bei diesem Amt i'st. SQ wie diesen Fall gibt Wir hoH,en aber, daß dies.e ßestimmung im 
es aber auch andere. Wir .sind in d.er V olks- Einvernehmen mit dem Beirat doch insolern vertretung v·erpflichtet, alles daranzusetzen, angewendet werden kann, daß das Sozialum diesen psychologischen Druck der Kriegs- minis terium von .seinem Recht Gebrauoh 
beschädigt'en zu edeichtern und ihnen zu macht, dies durch entspr,echende Verordnunzeigen, daß ihnen die Möglichkeit geg.eben 

gen �u ermögliohen. 
ist, wirklich vollwertige Staatsbürger in un-
seren Reihen zu sein. Nicht bloß weil sie e's Das Gesetz schreibt weiter vor, welche Be
verdi.enen, weil sie ,einen Teil ihrer Gesund- sc.hädigten als begünstigte Personen zu be
heit geopfert haben, ,sondern auch d.eshalb, trachten 'sind. Auch das ist ,eine wesentliche 

weil 'sie Menschen aus unser,em Volke sind. Erweiternng gegenüber dem Gesetz v-on 1920, 

(Beifall.) daß Unfadlbeschädigte und ·solche Beschä-
Wir wissen eiS auch, welche seelische Hem- digte, iauf die d�s Opferfürsorgegesetz An

mungen auftreten� wenn man keim,e Beschäf- wendung findet, hier ,ebenfalls Berücksich
t igung hat. Wer es aus unserem Kreis erle�en tigung findoo können . .  

mußte, beschäftigung-slos rzm sein, wird mir Ein weSJentlicher T'eil d..i·eses Gesetzes ist 
bestätigen, daß das ein harter Druck ist. Wir der § 2, der eine Umsc:bulung und Einsch u
wissen, ,daß diJese Hemmungen durch ein e lung vorschreibt. Wir von den organiSliert.ell 
geflegelte körperliche und gei:sUg,e Tiitigkeit Kriegsopfern legen auf diese B estimmung 
verwischt werden. Den Kriegsbe:s.chädigten ganz ·besonderen Wert. Wir s.ind bemüh t, ge

wollen wir durch d.ieses Gesetz daher auch rade für die Umschulung und Einschulung 
da,s bittere Gefühl nehmen, sie .seien etwa möglichst weiite Kreise der Krliegsbeschä

nicht vollwertig. Der vorliegende GesetZl8nt- digt.en zu 'erfassen, um ihJl1len dadurch die 

wurf 'Soll diesem Gedanken weitgehend Rech- Möglichkeii t zur Ergreifung eines entspre\.. 
nunO' traO'en. Wir haben aus .dem ersten Welt- chenden, ihrem Gesundheitszustand zuträg-t:> 0 
luieg in österreich noch ,an die 50.000 Krieg-s- lichen Berufes zu geben. Es ist -auch f·est-
beschädigte. Es ist ·zu befürchten, -daß sich gesetzt, daß für diese auf Grund ,des Einstel
diese Zahl als Folge dieses Krieges ver- lungsgeset,z·es einge,stellten und besehliftigten 
dreifachen wird. niensltneluuer eigene KÜDd:igungsvorschriften 

D er Gesetzentwurf selbst beinJ;1talt.et zu- gelten . 

nächst eine Er:höhrung der Pflichtlzahl. Er be- Für Betdebe, ,die der Einstellungspfl.icht 
sagt, daß auf fünIlzehn Dienstnehmer ·ein nicht nachkommen oder fü r  die -die Voraus
Kr;iegsbesc.hädigter eiruzustellel1 - ist und daß set1zungen einer Einstellung nicht gegeben 
auf j e ' zwanzig weitere ein weiterer Kriegs- sind, w,ir:d eine Ausgleichstaxe vorgeschrie
besc.hä·digter Aufnahme fi,uden muß. Ein we- hen. Der Be�trag di,es·er Äusgleichsta:xoe wurde 
sentlicher Teil ist - wi-e ich ,schon ·erwähnt von 200 S auf 600 S erhöht. Wer ·eine Aus-

11. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)26 von 58

www.parlament.gv.at



11. Sitzung des Bundesrate.; der RepUOi1k österreich. - 26. Juli 1946. 1 29 

gl'e:ichstax,e lzahlen soll und unter welchen 
Voraussetzungen, wir.d eine durch ,einen Bei
rat im lnVlaliKielllamt und .einen ,solehen im 
Arbeitsamt f.estg,e,setzt. So haben die Kriegs
opfer in heiden Bedräten ihre ,entspr,echende 
v.ertretung. D ie Ausgleichstaxe wird vom 
Bundesministerium füI; sozi.ale V.erwaLtung 
unter Mitwir�ung dieses Beirates verwaltet. 
Dlieser Beirat im Invalidenausschuß besteht 
aus Vertretern des Landesarbeitsamteis und 
d-es Landesinvalidenamtes, aus Vertretern der 
Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 'Und aus 
v.ertretern der Kriegsbeschädigten . Da,S Ge
s etz r,egelt die meritorischen Vorschriften und 
soll mit 1. Oktober 1946 :in Kraft treten. E,s ist 

. ein notwendiges Gesetz. Es ist n:oClh nicht das 
Ideal, das sich die Krieg;sopf'er vorgestellt 
haben, es ist ,aber ein wesentlicher Fortschritt 
gegenüber den bisherigen Verhältnissen und 

einer Mefnung, ,ein absolut fortschrittliches 
g,egenüber dem v-ergang,enen Beschäftigungs
glelsetz aus dem Jahr,e 1920. �in sehr ,ent
scheidender Abstrich ist aber im Sozialaus
schuß des Nationalrates durchgeführt word,en, 
der, das möchte ich hier feststellen, im Geg,en
satz zu der Forderung der Kriegsopf,er über
haupt gelstanden ist, die meine Fraktion zu 
ihrem Antrag erhoben hat, wie überhaupt 
meine Fraktion zu sämtlichen Anträgen der 
Kriegsopf'N P<Jsitiv eingestellt war, und sie 
durchzUiSIetzen ver,sillchte. im § 1, Absatz 3, 
wurde der letzte Satz gestrichen ; dort heißt 
es, daß das Bundesministe'rium für soziale 
Verwaltung mit Zustimmung des Beirates 
auch anordnen kann, daß Arbeitsplätze' he
stimmter Art, die sich für Invalide besonders 
eignen, diesen oder bestimmten; Gruppen 
von Invaliden vorzubehalten sind. 

wir wollen wünschen, daß der Geist dieses Die'se Anordnung erstr'eckte sich ursprüng
Gesetres auch im vollen Umf.ang,e !zur Durch- lieh auch auf Dienstnehmer, die d,er Be
führung glelangt. schä!ftigungspflicht nach § 1 nicht unterliegen, 

D er AUJsschuß de·s Bundesrates fUr wirt- was aoe'r jetzt gestrichen wurde. Was hätte 
sClhaftliohe Ang,elegenheHeu hat sich einge- diese Anordnung <bedeutet.? Daß g.erade die 
herud mit der Vorlage befaßt und ich bin kleineren Gemeinden und gewerblichen Be
bea;uftflagt, dem Hohen Hundesrat die An- triebe, hei denen Arbeitsplätze bestimmter 
nahme diese.s Ges.etzentwurf.elS zu empfehlen. Art, die sich besond:ers für Kriegsbeschädigte 

eignen, in weitaus größerem Maß·e vorhanden BundeSrat Millwisch: Hohes Haus ! Wßnn sind , auch unter die Einstellungspflicht g·e:.. ich im Namen der sozialistischen Fraktion fallen wär,en. Das ist also ,ein ausgesprocheMer das Wort ergreHe, um zu diesem Gesetz ner Schönh.eüsfeh1er dies.es Gesetzes, dem Stellung IZU nehmen, 'So möchte ich grund- aber durch die Durchführungsverordnung in 
sätzlich die Meinung der SoZlialistischen Frak- bezug auf die Einst.ellungspflicht Rechnung' Hon zum Ausdruck bringen. Es ist dies nicht getragen werden kann. Es wurde auf der ein Gesetz, das wir machen, weil wir ein- anderen Seite nicht se,hr großer Wert da
sehen, daß de.n armen Kerlen gehoUen wer- rauf g.elegt, d:i,eses Gesetz .noch vor Schluß den 'soll, sondern der Kdegsbeschädigte hat unserer jet:lligen Session durchzubringen. 
auch ein gew.i·Slses Recht, von der Gemein- Daß im Invalidenarbeitsamt im Lande Wien, schaft und damit von der gesetzgebenden wenn ich nur ,eine Zahl nenne, nicht weniger Körperschaft dieser G emeinschaft die Siche- als 10.000 Kriegsbeschädigte warten, ohne rung eines Lebensunterhaltes zu verlangen . einen Aflbeüsplatz finden zu können (Rule : Es ist ja auch das Ges·etlZ der allgemeinen Hört! Hört l), zeigt ohne Zweifel, daß das 
Wehrpflicht gewesen, das ihn dazu verpfli�h.,. Gesetz eine absolut dringende Notwendig
tet hat, hinauszugehen und draußen den �eit war und daß es notwendig ist, diesen �ehrdieTI;st zu machen und bei diesem Wehr- gesetzlichen Zwang gegenüber allen Insti
dienst, zu dem ,er von der Geme.inschaft, ganz tutionen durchzusetzen, damit die Kriegsbe- . 
egal zu welchem Zeitpunkt, verpflichtet wur- schädiO'ten einen Arbeitsplatz bekommen. Es 
de, ist ihm dieser Körperschaden zugefügt ' ist dar

�
über hinaüs unbedingt notwendig, be

worden. lSonders . ,darauf 'achtz'Ugelben, daß ,es ndeht 
W,enn wir immer nur von Kriegsoplern so geschieht wie bisher, wo man immer nur, 

Ispfle,chen, möchte ich sagen, eis ist entschei- wenn man ,einen Kriegsbeschädigt,gln ein
de�d und erfreulich, daß das Gesetz nicht . stellte, an einen Portierposten, an einen Auf
Hur für die Opfer des Krieges, sondern für zugswärter oder Amtsdiener gedacht hat. Ich 
sämtliche Invaliden gilt, ob sie jetzt durch gla�be, d,er Bundesrat ist auch <1,er Meinung, 
ihren antifaschistischen Kampf, im Konzen- daß es auch Kriegsbeschädigte gibt, die, und 
trationslager, im Gefängnis od,er beim Ein- mein Vorredner, der HeN Berichterstatter 
satz in der Kriegsrüstung bei der Arbeit, G r o ß  ;a u e r hat ja von dem krieglsblinden 
oder ob sie dultch die Wehrpflicht verursachte Stenographen in Kärnten erzählt, ihren 
Schädigung-en davongetrag,en haben. Das Dienst voll erfüllen ,können. Ich kann Ihnen 
Gesetz ist, wie schon der Heorr Berichter- in Wien drei FäHe nennen, wo Erblindete 
statter festgestellt hat, und ich bin mit ihm als Telephonisten .eingestellt sind, und man 
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ist mit dies,en weisentlieh zufriedener als mit 
anderen, schon ,einfach deshaib, weil diese 
Menschen durch ,die Umg.ebung nicht abge
lenkt werden und. beim Telephon1el'ten ist das 
Hören das Wichtigste. Ich bring,e das Bei
spiel nur deswegen, damit wir ,bei der Durch
führungsverordnung genau und deutlich er
kenn�n lassen, daß man stark darauf Bedacht 
nehmen soll, die Arbeitsplätze für die Krieg,s
beschädigten s o  auszusuchen, daß sie dort al's 
vollwertig.e Arbeiter eingestellt werden; 

. d.enn ,e,rst dann ist ,sozial und psychologisch 
dem Problem der Krieg,sopfer in bezug auf 
die BeschäJftigung Rechn�ng getragen. 

Ich möchte nicht näher in die Bache .ein
gehen, I3.her doch ,feststellen, man sieht ,es 
dem Gesetz deutUch am. - und dIas ist ·eine 
besonders erfr,eiUliche Tiatsache -, daß auch 
alle,s darauf abg,estimmt ist, so insbesondere 
bei ,der Ausgleichstaxe. Es ist nicht die Ab
sicht; die Ausgleich8taxe zahlen 'zu la,s8en, 
damit man dadurch die Einstellung eines 
Kriegsbe,schädigt.en ,erspart, sondern die Aus-

, gleichstaxe ist zu bezahlen, wenn der Betrieb 
den Kriegsbeschädigten aus gesundheitlichen 
-Gründen nicht einstellen kann . Die AtlLs
gleichstaxe !selbst soll zu notwendigen Ver
änderungen auf Arbeitsplätz.en und Arbeits
geräten verwendet werden. 

Besonder,s erfr·eulich i,st - und das glaube, 
.ich, gibt uns auch die Gewähr, daß die Kriegs
opf.er mit diesem . Gesetz zufried·en sind -
die absolute Demokratisierung des Verfah

mehr aber aucli die Gemeinde Wien ver..; 
pflichtet ist,

' 
diese Krieg,sbeschädigten ,einzu

stellen, wird diesem 'Übelstand in der näch
sten Zeit ahgehoUen werden können. 

'" 
Gemäß dem Antrag des Berichterstatters 

wird gegen diesen Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n .  E i n  ,so p r u  c h erhoben. 

. Der 24. Punkt der 'Dagesolfimung ,i/st der 
Ges.etzeSlbeschluß des Nationalrates vom 
25. J'uH 1946, betreffend di-e 4. Wirtschaft's
säubcrullgsgesetznovelle. 

Berichterstatter MantIer: Hoher Bundes
rat ! In d·er dritten Nov,elle zum Wirtscharts
säuberungsgesetz war als Termin d,er 31. Juli 
ges1etzt. Dieses Gesetz war also bis 31. Juli 
1946 befri'stet. Da nunmehr Beif'atungen über 
das Nazigesetz eingesetzt halben und in ein
zelnen Bundesländern diaS W.irllschaftssäube': 
rungs.gesetz nicht durchgeführt

' 
wurde, hat 

.sich die gesamt.e Wirt'schafts/säuherung eini
germaßen verzögert oder wurde überhaupt 
nicht durcthgemhrt. Es ergibt sich daher d�·e 
Notwendigkeit, das bi,sher ,geUende, Gesetz 
zu verlänge,rn. D -ieses Ges,ebz soll 'nlUn statt 
bis 31. Juli 1946 bis 31. Oktoher 1946 tn 
Ge.ltung stehen. 

Ich b e  a n t r a g ·e, der Hohe Bundesrat 
möge dem vorliegenden Ge,setz die Zustim
mung nicht versagen. 

* 
r'ens. Denn erst in der Durchführung wird Der BUll!ctesflat -erhebt gegen den vo,r
das Gesetz seine .soZiale Wirkung richtig er- liegenden Gesetzesbeschluß k e i n e  n E.i n
halten . Erist wenn der unmittelbar daran s p r u e h. 
Beteiligt.e die Möglichkeit hat, bei der Durch· 
führung kontrollierend und mHsprechend E s  folgt der 25. Punkt der Tagesordnung: 

dabei zu sein , ist die Gewähr g,egeben, daß Ge,setzesbeschluß des Nationalrates vom 

das Gesetz auch ,dem Sinne nach, wie es 25. Juli 1946, hetreffend die Arbeitspßichtge

beschlossen wurde, wirksam wird. Wir setz-Novelle . 

. Sozialisten sind immer der Meinung gewesen, Be.r.ichte.rstatter Stheibengral : Hoher Bun-
daß erst dann eine ' wirkliche Freiheit, erst desrat ! Die vorUegende Arobe:itspflichtgesetz
dann eine wirkliche Demokratie ( ge,sichert Novene ist notwendig geworden, da das Exe
ist, wenn die wirtschaftliche Sicherhe,it jedes kutivkomitee d,e,r Alliierten Kommissio.n für 
einzelnen gegeben ist. Di.ese,s Ges,etz soll dazu österr·eich seinerZleit das vom Nationalrat ·am 
beitragen, daß den Kriegsbeschädigten eine 15. F,ebruar 1946 beschlossene Arbeitspflicht
wirtscha:Hliche Sicherheit geg,e ben wird, denn ' gesetz nur mit dem Vorbehalt g.enehmigt 
die D emokratie wird er,st dann gesichert sein, hat, daß die österreichische R/egierung da
wenn j'eder einzelne Staat'sbürger in ,diesem für Sorge trägt, daß ,die vom Ausschuß der 
Staat ,das Recht zu l,eben, das Recht auf Ar- Alliierten Komlnilssion noch mitzuteilenc1en 
beit und das Recht auf Freiheit besitzt. Und Änderungen und Ergänzung,en ·ehest.ens vor
das hesitzt' -er ,erst, wenn ,er wirtschaftlich ' genommen werden. D ie Abänderungen haben, 
frei ist. (Lebhafte r Beifall.) wie d,er Bundesregierung mitgeteilt wurde, 

BerichterstaUe.r Großauer (Schlußwort) : den Zweck, das Arbeit,spflichtge.setz wirk

Erschütternd an den, Ausführungen ist, daß samer zu gestalten. In sieben Punkten wird 

beim Arbeitsamt in Wi,en 10.000 Kriegsbe- nun dieses Gesetz abgeändert, beziehungs

,schädigte auf Arbeit wart.en. Ich möchte hier, weise werden Zusätze ang·efügt. 

falls es n.icht ibelkannt /g.ein sollte, zur Aul- D er Ausschuß für wirtschaftliche· Ange
klärung sagen : Es war kein Verbot, dies·e legeuheiten ,de,s Bundesrate,s hat sich gestern 
10.000 etwa nicht zu beschMtigen. D a  nun- mit dieser Vorlag,e beschäftigt und mich ·er-
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mächtigt, zu beantrag.en, der Hohe Bund:esrat 
möge gegen -dieses Gesetz k e i n  ,e n E i  n
s p r u c h erheben. 

* 
Der An trag des Berichterstatters wird 

a n g e n  0 m m e n. 

Der 26. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetze:3hes�hluß des Nationalrates vom 
25. Juli 1946 : S<,heidemünzengesetz. 

Berichterstatter D r. Lugmayer : Hoher 
BUIlJdels�at !  Diese Regieruhgsvorlage wird 
v.on allea begrüßt werden, denn sie bietet 
zwei V orteil0, genau genommen eigentlich 
dI"lei. Der er,st,e Vorteil ist d,er, daß wir uns 
ein. Stück ablösen von den Ermnerungen an 
das sogenannte Altre'ic.h. Es sind ja bei uns 
noch immer die Pf,ennigstüoke ,bis zu 50 Pfen
nig in Umlauf. Wir del1ken aber gar nicht 
daran, daß es PfennigmüI1JZlen sind, ,sondern 
bere.ichnen sie als Groschen. In Wirklichkeit 
aber sind 'sie Reichsmark-Angehörige. Mit 
ihnen wird erst der letzte Rest dieser Erinne
rungen beseitigt werden. 

Der 'zweite Grun,d, der nicht zu v,erac.hten 
ist, ist der, daß der Fi,uanzminister m it dieser 
Gesetzesvorlage wahrscheinlich einen ganz 
hübschen Gewinn err,eichen wil'ld, denn er ist 
es ja, der dlie Münzen 'aus Aluminium heraus
gibt, einem nicht ,allZlu teur,en Metall. Zunäc:hst 
ist an 50�Grosc:hen-, 1- und 2-Schilling�Stücke 
gedacht, und die österreich�sche N a'biona1bank 
muß di,elSe Mül1iZen gegen ihr,e B anknoten 
beim Flinanzamt kaufen. Es ist zwar · hier in 
den Erläuterungen schamhafter Weise keine 
Bemerkung darüber gemaoht, was der He .. '!' 
FinanZlmi!l1ister dabei verdtent. Der Gewinn 
ist aber bereits in den Voranschlag eingesetzt. 
Da,s ist also de'r zwerit,e Vorteil, den wir auf 
di-es'e W,eise erreichen. 

He'!' dritte Vorteil, der gar nicht gering zu 
schätzen ist, ist ein optischer Vorteil, denn 
wenn nun in d,em Z.eitpunkt, in dem unsere 
Währung immerhin einen Stand erreic.ht hat, 
a�uf dem :sie !bei entsprechend vorsichtiger 
FinaI1Zpolitik erhalten werden kann, Sche1de
münz,en hinau sgehen, so wird die Bevölke
rung den Eindruck haben, daß man an zu
,ständiger Stelle die \Vähflung möglichst wert
beständig erhalten wiR Man kann natürlich 
Münzen, die hemusgekommen sind, später 
wieder umpräg,en, das heißt man kann, wenn 
eine Entwertung eintritt, dies,e Münzen von 
50 Groschen 'auf 1 Schilling ändern. Aber es 
i st doch anzunehmen und die Bevölkerung 
wird daraus den Schluß ziehen daß der Fi-
11 aIllzminister, die Regierung u'nd die Ver
waltung der Notenbank das Bestreben haben, 
die Währung möglichst wertbeständig zu er-

halten. Ich ,hoffe, daß ,sich nicht wieder ,ein 
Kritiker 31ußerhalb des Hauses find,et, der 
'eine Fl'le1l!de daran hat, unsere Reden zu kri
tisieren, und nun annimmt, daß ich auf dem 
Standpunkt steh,e, durch solche opti'sche Wir
kungen könne man die Währung ,halten. Ich 
,hoffe, daß er in diesem Fahl nachliest, was 
laut stenographischem Protokoll wir.klich ge
sagt wuooe, und niC/ht wiie in einem anderen 
Falle, wo er das nicht g,etan hat, das kriti
s:iert, was er gewollt ihiat, daß lieh -geSI3Jgt 
hätte. Es ist jedenfalLs 'so, daß die Bevöl
kerung eiin gewisse's ZutI'lau.en bekommt. 
Wem.n ,sich ,aber in d-en Geldtaschen dire klei
H en Notenheträge häufen, verUert dia,s Geld 
an und f·ür sich .an Wertschätzung. Wie bei 
aUen Vorgängen in ,der WeH lirst es joa nicht 
das einfl3c.he Metall, 'Sondern ,es :sind psy
chische VoI"Igänrge, die ,auf die -Gestaltung 
des gesellschaftlichen GelseheheIlls lmgeheu
fren Einfluß t3usüoon. 

Aus diesem Grunde ,b e a n t r a g  e ich, der 
Bundesrat möge g-egen diesen Ge,setzesbe
schLuß des Nationalrates k e [ TI  e n E i  n
s p r .u e h  erhehen. 

* 
niese'!' Antrag wiro a n -g e n 0 m m e  n. 

D er 27. Punkt der Tagesordnung lautet:  
Gesetzesbesc.hluß des Nationalr,ates vom 
25. Juli 19M3, betreffend ein Bundillsges,etz 
über die vorläufi.gem Maßnahmen für die 
Wiederherstellung kriegsbeschädigter Wohn
häuser. 

Berichter.statter Eichinger:  Der vorliegende 
Gesetzesbeschluß beinhaltet, wie ·schon der 
Titel belsagt, noch nicht das gepl,ante defini
tive Wieder.aufhaugesetz für kriegszerstörte 
und belschädigte Wohlllhäluser; ,er sieht daher ,

nur vorläufige Maßnahmen für die Behebung 
der dringlichsten Schäden noch vor Eintritt 
der sclllrechteu Jahresz.eit vor. Der Bundes
minister für FinaIllZen wird ermächtigt, die 
RundeshaItung für DarJ.ehen, ,di,e von Haus
eigentümern 'zum Wiederaufbau und zur Er
haltung kriegsbeschädigter WOthnhäuse'r auf
genommen weooen, bis zum Höchstbetrag 
von 200 Millionen SchHling Z'U übernehmen, 
wenn diese Bauten bis 31. Dezember 1946 in 
Angr,i:lj genommen werden. Keline Anwen
dung findet das Ge.setrz; auf unbedeutende 
Kr,iegs-schäden rUnd auf Bauher,stellungen, die 
nur aLs Instandhaltungsarbeiten nach § 7 des 
Mietengesetze.s a!l1Z1u:sehen ,sind. 

Ob nun ein Kriegsschaden als unbedeutend 
zu werten ist, bestimmt siBh nach dem 
Ver,häJltnis der Höhe des Schadens zur Höhe 
des Mietzinsertrage-s ,des Wohnhauses. Der 
Krieg,s:schaden ist unbedeutend, wenn er bei 
Wohnhäusern, deren Mietzinsbildung dem 
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Mietengesetz UIIlterliegt, den Hauptmiet�ins 
für ein Jahr, andernfalls die Hälfte des 
Jahresbruttorniebzinses nicht überschreitet. 
Für W.i,ede rherstellungsarbeiten, die nach 
diesem Bundesgesetz d'lIrchgeführt weroen, 
ist eine bauwirtschamiche Genehmigung ein
zuhole:n. Diesbezügliche Erlässe werden von 
dem zuständigen Ministerium folgen. Dadurch 
soll die Baustoffbescha:liung und der Arbeits
eiInsatz geregelt werden. D a  die Inanspnuch
nahme der B unde'shaftung als eine Zuhilfe
nahme öff·entlicher Mittel ZUr Wiederherstel
lung der beschädigten Wohnungen ange,sehen 
weftd'en muß, erscheint es gerechtfertigt, dlaß 
die solcherart neu geschaffenen Wohnungen 
den Bestimmun:gen des Wohnungsanforde
rung.sgesetzes unterst.ellt werden. D och wird 
dem Altmieter ein Vorr-echt auf seine wied,er
hergestellte Wohnung gewahrt. AJle zur Er
füllung der Aufgaben dieses Gesebze's 'erfor
derI.ichen Rechts- 'lInd. Amtshandlungen -sowi,e 
Beurkundungen sind abgabenfrei. 

In welcher Weis e alle Fragen der Aufbrin
gung der Mittel sowie der Verteilung der 
Wiederauf1:),aukosten endgültig gereg'elt wer
'den, wird, w,ie ,schon erwähnt, 'in €linern eige
nen Bundesgesetz bestimmt werden. Inzwi
schen wurde vom Nationailrat der § 10 des 
Gaset-zes abgeändert, Ullld, zwar l'autet er Jetzt 
(liest) : 

"Mit der Vollziehung dies,es Bundesge
setzes ist das Bundesmirnsteri'Ulffi für Finan
zen im Einvernehmen mit dem Bundesmini
sterium für Harud·el und Wioo,erautfbau und 
dem Bunde.sministerium für ,soziale Ver,val
tung betr,aut." 

Mehr ist über Gi-eses Gesetz nicht zu he
richten. Der wirtschaftliche Ausschuß hat sich 
damit beI-aßt und ist einstimmig IZU der An
,S'chauung gekommen, de'r Hohe Bundesrat 
wolle diesem Gesetz seine Zustimmung er: 
teHen. 

Kredit aufnehmen, für den wohl eine Aus
fallshaftung besteht, sondern sie wollen wis
sen, was sie ersetzt bekommen. D as wäre 
veftan�ert im Wiederaufbaufondsgesetz. Von 
dies-em Gesetz liegen schon einige Vorlagen 
vor, die seit einigen Monaten von allen zu
ständigen Stellen ' beraten wltTden. Dies,es G�
setz liegt derreit irgendwo vergraben und 
man muß sich wieder mit amem Provisorium 
behelfen. De,s:ha1b sind wir Gure·haus nicht 
begeistert. Ich glaube nicht, daß dadurch ' 
wirkllich ein Aufbau, eine Belebung der Bau
tä�gke'it einsetzen wird. ' 
. Auf der anderen Seite steht das heute be
reits vorgelegte Gesetz, das ,sich mit dem Auf
bau der Landwirtscltaft hefaßt. Bi'sher ist 
man :sich lIloch nicht einmal darüber ins klare 
gekommen, wie die Kostlen des Aufbaues auf
gete.ilt werden sollen, wieweit Jeder einzelne 
Teil der Bevölkerung für den Wiederaufbau 
herangezogen weftden �ll. Man weiß nicht, 
ob man den Hausbesitz, die ,Landwirtehaft 
und die W�rtsohaft in je eine SolidarHäts
gruppe zusammenfassen soH. ' Aber schon 
w.ird für eillle Sp,arte ein Geset1z gemacht, 
während da,s andef'e Ges'etz, das schon seit 
einig,en Monaten fertig ber.aten ist, in einer 
SchreilbHschlade l'iegt und bisher nicht zur 
Vorlage gekominen ist. Ich glaube, es muß 
unsere Aufgabe sein, darauf hinzuwe.isen, 
daß; wenn wir den Wied,eraufbau wirklich 
,ernsthaft f'ördern U!nd in die Weg.e leiten 
wollen, Klarheit d,arüber g,eoSc'hai'fen werden 
muß, was der einzelne' für den Wiederaufbau 
selbst .zu tragen hat und was die Gemein
schaft tragen muß. Hann können wir erst 
davon reden, daß der Aufbau unserer Häuser 
und unserer Wirtschaft planmäßig uifid rasch 
vor sich ' g,ehen wiftd. 

I ch möc.hte heute von dieser SteHe wieder 
das Wiederauf,baulond'sgelSebz .urgi,eren. Es ist 
eine dring-ende Notwendig:Weit, denn es wird 
draußen in den Städten und über.all dringend 

Bundesrat Slavik: Hoher Bundesrat! Wenn gefoftdert. ,Es wird notwendig 'sein, daß der 
wir der uns vorgelegten Regi-erungsvorlage Nationalrat, sobald di,e Herbstsession beginnt, 
die Zustimmung , ge,ben -SOIllen, müssen wir . dieises Wie-derau�baufonds.gesetz :in Angriff 
ehrlich sagen: mit Begeisterung tim wir da.s nimmt, racllest beratet Und heschließt. 
nicht. Dilese Regierungsvorlage, wie sie uns 
hter vorgelegt wif'd, sieht vor, daß der Bund Berichterstatter Eiehinger (Schlußwort) : 
für 200 Millionen Schilling die Ausfallshaftung Zu dem Einwurf, daß für die Landwirtschaft 
übernimmt. Da-s list keine neue Erfindung. bereit,s ein Witederaufbaugesetz da ist, möcht e  
D as, haben die Länder schon läng'ere Z'eit ich nur folgendes ,sagen: Der Herr Vorredner 
hindurch gemacht, zum Beispiel di,e Bundes- möge sich das Gesetz �enau - daraufhin an
hauptstadt Wien, ' bei der die übernommene sehen, woher die Mittel kommen . Sie werd,en 
Garantie, 50 Millionen Schilling, bis jetzt noch einzig und allein vom Bauernstand s,elbst 
gar nicht voll in Anspruch genommen worden getragen und es wird notwendig sIein, daß 
ist. D er Grund ist wohl i'edem Eingeweihten' auch die anderen Stände trachten, die Mittel 
ziemlich klar. Die Hausbesitzer warten dar- für den Wied-eraufbau selbst aufzubringen. 
auf, was eud.gülttig geschehen wiftd. Sie lassen 
sich gar nieht darauf ein, daß sie einen * 
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Gemäß dem Antrag · des Berichte'rstatbers 
beschließt der Bundesrat, gegen das Gesetz 
k e .i n e n E i n s p r u c h zu erheben. 

Als Punkt 28 d-er Tag.esordnung folgt der 
Ge·s,etzesbe·sehluß des Nationalrates vom 
25. Juli 1946, betreUend ·ein Bundesgesetz 
über die Wiedereinfübrung der Weinsteuer. 

und des AngesteUten vom Standpunkt ode r 
W'einsteuer mit 15 . Prozent, ja sogar mit 
20 'Prooent be'steuert wird, während die 
Weine, di-e in den Nobelrestaurants und 
Nachtlokalen den B eS1Uchern vorgesetzt wer
den, nur mit 3 Prozent und darunter besteu
ert werden. Das ist ein unmöglicher Zustand. 
Daher di1e Forderung d·er österreichioschen 

Berichtel'lstatter Eicbinger:  Honer Bundes- Volkspartei, die Weinst,euer prozentuell n ach 
rat! Bei dem hier vorliegenden Gesel'z dem Weinpreis zu erstellen. D ie österreichi
handelt es sich um da,s aUe österreichische sche Volkspartei fordert daher, daß das Pro
Weinsteuerge·g.et.z vorn Jahre 1919, das durch dukt 'Schwerer und schwerster Arbeit, der 
die deutsche . Reichsverwaltung mit Wirksam- Wein doch in erst,er Linie den Arbeitern, 
keit vorn L April 1939 aufgehoben wurde. den Bauern und den Ange,stellten zustehe. 
Die Weinstieuer hat sich sein erzeit rasch ein- .  D as soll aber nicht sagen, daß wir den geistig 

. gelebt. Ihl'le Handhabung hat zu keinerlei sc.haffend'en Menschen vielleicht den W-ein 
administrativ,ep. Schwierigkeiten geführt. vorenthalten wollen, nur muß unter allen 
Außer der Steuer ist noch eine Kontrollge- Umständen der Preis des We,ine,s, die Be
bühr z'u entrichten. Die Weinsteue-r soll nach steuerung d!es Weine's, dn Ztiklunft ,so ge
die,s'em Vorschlag betragen : 1'10 S und 0'90 S ,sichert werden, daß d·er Weinhauer in sei
Aufbauzuschlag pro .Hektoliter Obst- und ner Existenz gesi'chert ist und daß der WeÜl
Beerenmost .sowie für Obst- und Beerenwein, pre,i-s mit d·em Einkommen des Bauern, des 
12 S und 8 S Aufbauzuschlag pro Hektoliter Arbeiters und des Ange'Stellten in Einklang 
Weinmost, Wl8in, Malzwein, ferner für ge- gebracht werden kann. (ß.elifall.) 
nußf!ertigen Obst- und Beerenniost, der mehr 
aLs 0'5 Volumprozent Alkohol enthält. Der 
Haustrunk ist so wie früher steuerfrei. 

D er Ausschuß für wirtschaftlicheAngelegen
h·eiten hat ·diese Gesetzesvorlage durchbe

* 
Bei d'er Abstimmung wird gegen diesen 

Ge.setzesbesohluß k e i n  E i n  s p r u c 11 er
hoben. 

raten und beschlossen, dagegen keine Ein- Der 29. Punkt der Tagesordnung ist der 
wenod·ung .zu erheben. Ich stelle daher den Ge!set:z.e81beschluß d.es NationaLrates vom 
A n  t r a g, der Hohe Bund·esrat wolle d€m 25. Juli 1946 : Punzierungspßichtgesetz. 
Gesetz seine Zustimmung erteilen. 

Berichterstatter Langthaler: Hohes Haus! 
Bundesrat Eggendorier: Hohes Haus! Die I D as Bundesg-esetz über die 'Wiedereinfüh

österreichische Volkspartei wird dem vor- rung der Punzierungspflicht in österreich . 
l iegenden Gesetzesb.eschluß, der vom Natio- wurde vorn Nationalrat beschlossen. D as .  
nalr-at genehmigt wurd.e, ,sei ne Zustimmung Reic.hswirt,schaflsministerium Ihat seinerzeit 
nicht versagen, in dem Bewußtsein, daß in durch ein e  Anordnung die bestehende Pflicht 
der Herbsttagung des NationaJrates das W·-ein- zur 'Punzierung von Edelmetallwaren aufge
.steuergesetz novelliert werden muß. HieSles ·  ·hoben ; hauptsächlich deshalb, um die Pun
G esetz bringt, wenn es in Kraft tritt, Härten zierungsarbeit zu ers<paren und dadurch Per
mit sich, die bei näh,erer Betrachtung und son,al für Kriegszwecke freizumachen. Im 
DurcharbeHung der Materie hätten vermie- neuen österrei�h, das auf Ordnung si'eht, wer
den werden können. Durch die Inkraft- den von der Bevölkerung' punzierte Waren • 

setZfung der Weinsteuer wird aber die Ge- verlangt. Um dies zu erreichen, muß dah er 
tränke1steuer, die uns die Nazi gebracht die Vorlage der Ed1elmetallwaren zur amt
haben, nicht weggenommen, sondern es tritt lichen Prüfung verlangt werden, 'denn SOIlist 
eine Doppelbesteuerung, ja mit der Waren- wÜl'.den Mißbräuche aller Art vorkommen, 
u.msatzsteuer e.ine dreifache Besteuerung des dlie geei:gnet wären, ' den .glUten Ruf der ö3ter
Weines ein. D ie Erhöhung der Weinst,eller r,e.ichischten Edelmetallwaren im In- und Aus
auf 20 S, den Aufbauzuschlag mit inbegriffen, lande sehwer zu schädigen. Durch dieses Bun
bis ·zum 31. Dezember des Jahres 1948, wer- desgesetz wird der bis 1938 in österreich 
den Produzenten und Konsumenten, also bestandene Rechtszustand wieder hergestellt. 
Weinhauer und Weintrinker, zu tragen Der Aussohuß für wirtschaftliche Ang-ele
wi,ssen, weil sie wissen, daß aUe ein , Opfer genheiten ist übereingekommen, dem ßundes
bringen müSsen. . rat vorzuschlagen, gegen das' Bundesgesetz 

Wenn wir aber untersuehen, wi,e 'sich die über die Wiedereinführung der Punzierungs- '  
Weinsteuer in -den leinzeinen Preisgebieten pflicht in österreich k e i n e n E i n s p r u c h 
auf den Wein auswirkt, '80 fi.nden wir, daß ru erheben . 
das Viertel Weiu des Arbeite-rs, des Bauern * 
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Der An. trag geO'en den Geisetzesbeschluß ,. D ies bedeutet eine wesentliche Erleichterung , b 1 . k e i n  e n E i n  s p r u c h zu 'erheben, wird für unSiere Arbeiterschaft und für al e Jeue 
a n  g e n  0 m m e n. Personen, die mit geringen Löhnen .zu rech

Zur Beratung gelangt der 30. Punkt· der 
Tagesordnung : Gesetzesbesc.hluß des National
rates vom 25. Juli 1946, oetreffend die Grund
erwerbsteuernovelle 1946. 

Beri chterstatter Großauel' : Hohes Haus! 
Dieses Gesetz wurde uns von der Bundesregie
rung vor/gelegt, und zwar soll durch die Vor
lage das Grunderwerbsteuergesetz in einigen 
Belangen abgeändert werden. Das Gesetz tritt 
eigentlich an die Stelle des österreic,hischen 
Immobili:argebühr.engeSietzes,  das nunmehr 
nicht wieder aufscheint. Mit dieser Vorlage 
soll das Grunderwerbsteuerg-esetz d.en alten 
österreichischen GesetZien angepraßt wer-den. 

Von Seiten der Land- und Forstwirtschaft 
wurde im Aussc,huß des Nationalrates über 
die Höhe der Steuer Einspruch erhoben. 
Di:esem Einspruch wurde insofern Rechnung 
getrag·en, daß vor Festsetzung des Steuer
satzes bei gewissen 'land- und f,or:stwirtschaft
lic,hen Betrieben der Einheitswert um 15.000 S 
,nermindert wird. Di-e Steuer beträgt 4 Pro
zent, wenn der Verkaufswert 30.000 S über
s t.eigt, ansonsten 2 Prozent. 

Das Gesetz soll, wie ich betont habe, eine 
Angleichung an die alten österreichischen -Ge
setze beinhalten. D er volkswirtschaftliche 
AU'S'sehuß des Bimdesrates hat sich damit be
faßt und in dessen Auftmg ersuche ioh, ·der 
Gesetze.svorlage die Zustimmung zu 'erteilen. 

* 

nen haben, e!s he deutet aber alUch für die 
Finanzverw,altung einen recht . bedeutenden 
A,bgang. Wollen wir hofften, daß die,s-e Ab
gänge durch die Belebu.ng rUnserer Wirtschaft 
.auf -der anderen SeHe wieder hereingebracht 
werden können. Im Sinne des Artik'Ells II soll 
die Steuergruppe, die die erhöhte Besteue
rung der kinderlosen Ehepa.are ausgesprochen 
hat, aufgehoben werden, und die bisher gel
tenden vier Steuergruppen -sollen auf drei 
Steuergruppen zusammengeiZOIg'en werd(:).n. 
Eine Neuerung ·steUt ,auch die begünstigte 
Einreihung der Witwen nach den im KlRmpfe 
für ·ein -freies demokraHsches österreich Ge
fallenen dar. Sie sollen dn HinkUillft wie 
Kriegerwitwen behan.delt werden. Im Art.i
kel 111 werden Befr.ed'Uingshestimmungen allS
gesprochen und die VieUalt der B estimmun": 
gen, die in den aUen reichsdeutschen Ge
setzen ver:ankert W13.r, soll wesentlich verein
f,acht und in eine geringe An�ah� von Punk
ten zusammenge:zogen wer,den, die trotzdem 
klare Verhältnisse sohaff·e'll. Die Bestimmun
gen über die Be1'r.e·�ung von der Körper
schaftssteuer sollen wieder den ÖlSterreiclii
-sch.en Verhältnissen .angelpaßt w�rden. Sie 
betreffen die österreichi,schen Staatseisen
hahnen, die Monopolbetri'eibe, die National
bank, die Postsparkasse· und die Sp.arkassen 
im allgemeinen. Hinsichtlierh dl8r V,ermögen
'steuer gelten ähnliche BestiJmmungen ; auch 
hier muß eine Anpassung an die j.etzifgetl 
österreichischen . Verhälthilsse durchgeführt 

D er Bundesrarerhebt geg·en diese Vorlage wer.d·en. Von der Vermögensteuer Isollen in 
k e  i n  e n E i n  s p r  u c h. I 

Hinkunft die Öosterreichiscl1·e Nationalbank, 
Als zn . Punkt der TagesOl"IDung kommt zur die Postsparkas'se und Unterilloomungen be

Velihandl'll.ng der Ge'setzeS'besehluß des Na- freit :sein, deren Anteile ausschließlich dem 
tionalr,ates vom 25. Juli 1946, betreffend das Bund, einem 

L
an

d
e" ·einer Gemeinde oder 

Steuerändel'ungsgesetz i946. einem Gemeindeverband gehören und der��n 
Erträge die'&eIl1 Körperschaften zufließen, wel-

Berichterstatter Ing. Hochleitner: Hohes ter die Sparkassen' sowie Kinder, die im ge
Haus ! Das uns vorgelegte Gesetz ·beinhaltet me.insamen Haushalt mit dem Haushaltungs
seinen Grundtendenzen nach folgende Richt- vorstand leben und über koein h öheres Ver
linien: Erstens die Ausmerizung national- mögen al,s 10.000 S verfügen. Die Berechnung 
sozialistischen Gedankengutes aus der öster- der Umsatzsteuer nach Steuerourchschnitts- ' 
l'eichi'Sc:hen Gesetzgebung, zweitens eine .sätzen erfolgt, wenn steuerfre.ie und st-euer
steuerliche Begünstigung der Mind:estlöhne, begünstigte UmsätZie erzielt werden. Die im 
also soziale Gesichtspunkte, und drittens eine Jahre 1943 . noch nach der nationalsozialisti
allgemeine Rückkehr zur ehemaligen ö'ster- schen Gesetzg;ebung errechneten Durch
l'eichischen Steuer.gesetzgebung, die in ihrer sBhnittssätze wer-den infolge der Änderung 
Art, in .ihren sozial-en Absichten ,sowohl un- der V.erhältn�s'8le laufgehoben und neue 
serem 'Villen als auch unserem österreich i- D urchschnittssäbze errechnet. DurBh dieses 
sehen VolksrCharakter ·beSos!er entspricht. Gesetz werden auch alle Gesetzesparagraphen 

Im Artikel I des Ge·setzes wird ausge- des national,sozialistischen Steuer'gesetzes auf
sprochen, daß alle Löhne der Lohnstufen 1 bis g·ehoben und gegensta:nrdslos, die nach den 
17 der Lohnsteuertabelle nunmehr ·aus der deutsohen Ge.setzeshestimmungen mögliche 
Lohnsteuer ·ausgenommen werden 'Sollen und Steuerbegünstigungen durch Betriebsanlage
d·aß Löhne unter 1400 S im J,ahr von der Guthaben, Warenbesc:haffungs-Outhaben und 
Lohnsteuer nicht mehr erfaßt wer.den dürfen. Steuergutsche.ine betreffen. 
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Gegen das vorliegende Ge:s.etz ist an sich 
kein Einwand ·zu erheben, im Gegente.il, es 
ist gerade vom Standpunkt ' jener Personen, 
die sich mit .geringen Einkommen beschetdeu 
.mUs.sen, außeJ:'1ordentlich zu begrüßen, weil 
durch die;8'e Gesewesbestimmungen geraäe 
für s.ie -sehr wesentliche Erleichtel"ltngen ge
schaUen wurden. Es .ist lediglich zu bemer
ken, daß wir vom Standpunkt der Länder aus 
es begrüßt hätten, wenn schon in dies-ern Ge
setz zum Ausdruck gebracht worden wäre, 
daß auch jene Gesetze, die früher den Län
dern Ertragsanteile !Zuge.sprochen haben, wie
der in Kraft ges·etzt wer-den. Ich empfehle 
daher dem Hohen Bundesrat, gegen die Ge
setz-esvorlage k e i n e n E i n s  p I' u c :h Zlu er
heben. 

drei Prozent, die in Zukunft steuerfflei sein 

werd·en . .  Es ist dies kennZieichnend dafür, daß 
sich diese Erunäßigung nicht in der W-eise 
auswirkt, wie man es vielleicht glauben 
könnte, wenn ungefähr 17 Steuergruppen ein
fach in Wegfall kommen, und es zeigt auch, 
wie weit man bei der Besteuenung der Ein� 
kommen vorgegangen ist. 

Wir v-ermi'Slsen aber auch in diesem neuen 
Gesebz den [n dem :alten �terreichischen 
St-euerg-esetz enthaltenen Jahressteueraus
gleich. We.nn heute ein Arheitsloser eine Ar
beit bekommt und durch e.inige Wochen oder 
Monate hindurch in Beschäfttgung steht, ISO 
muß er die St.euer voll bezahlen, die alllf den 
Zeitabschnitt der Beschäftigung entfällt. D as 
bedeutet, daß, wenn er die übrige Zeit hin-

Bundesrat Mantler :  Hoher Bundesrat! der duroh ,arbeitslos war, bei ihm ein wesentlich 
Herr Berichterstatter hat darauf verwiesen, ,höherer TeU des Ge:Siamtjahr-eseinkommens 
daß dieses Ges·etz .insbesondere den Menschen als Steuerleistung herangeZlogen wird, als bei . 

mit niedr-j;gem Einkommen -eine wesentliche de.njenigen Menschen, di-e da� Glück haben, 

Erlekhterung bringt. Ich kann mich dieser das ganz.e J:ahr :hindurch in Arbeit ZlU stehen. 
AuffasSIUng .nicht g.anz anschließen. Ich :steUe Wir hoffen, daß diesem berechti:gten Verlan

fest, daß die Arbeiterschaft b� der Nove.llie- gen Rechnung ,gßtragen wird und die in frü

rung des Einkommensteuerg·eSietZies wohl ganz . heren österr-eicMsohen Gesetzen enthaltenen 
andere Erwartungen zum Ausdruck ge,br,acht Vorschriften über den Jahresausgleich in 
hat, daß insbesondere der Auffassung Aus- einem Zlukünftig'en Ges·etz wieder Anwendung 

druck .gegeben wurde, daß die Steuern, die finden. 
von den NaJZi -so ungeheuer -e�höht worden Die SCiZialistische Partei wird. dem ·hier 
sind, nunmehr wieder auf ein .erträgliches vorliegenden Gesetz ihre Zustimmung nicht . 
Maß zurückgeführt werden müßten. Die Ar- versageR. Wir anerkennen, daß in g·ewissen 
beitersc.haft wird von dies-ern Gesetz z1emlich 

Posit
i
onen eine Änderung zugunsten der Ar

enttäuscht sein, denn die hier angeführten beiter- un.d Angestellte,nschaft -eingetreten ist. 
Erleichterungen, lin.soweit ,sie den Wegfall Wir halten aber di.ese Änderungen, diese Er
der Steuer nach den Lohnstufen 1 bis 17 -be- mäßigu.ngen und Begünstigungen für nicht 
inhalten, bedeuten für die überw.iegend-e ausreichend und wünschen, daß ehehaldigst 
Ma:9se der Arbeiterschaft _einfach nichts. Ein ein Gesetz vorgelegt wird, das_ die tatsäch
steuerfreies Einkommen von 1400 S ist lichen Etnkommensverhältnisse oerücksiehtigt 
gleichZluse1lzen mit ein'em Wochen einkommen und auch Steuern nur insoweit vorschreibt, 
von ungefähr 26 S. Schon .damit ist gekenn- a1s sie von -den betreffenden Schichten ge
zeichnet, wie tief man die Grenze f.estgesetzt tr:agen werden können. 
hat. Wenn ich feststellen darf, daß man laut B er.iehterstatter lng. H�ehleitne.r . (ScJIluß-
ilI1Jzähligen MitteiLungen un:d amtlichen Erhe-
bungen 'selbst bei e:inem Einkommen von 

wort) : Hoher Bundesrat ! Zu den Ausführun-

30 S wöchentlich nicht mehr imstande ist, die 
gen meines Vorredne�s möchte ich bemerken, 

rationierten Lebensmittel einzukauf.en, dann daß es gewiß _ richtig ist, daß ,eine Anzahl der 
St-ßuerpflichtigen .nicht in dem Maße aus der 

zeigt sich wo.hI, wie sc.hwer gerade lene min-
derbemitteUen Schichten von der Einkom- Steuerpflicht herausfaJlen wird, wie es sich 

mensteuer -betroffen werden und daß es wohl 
die Arbeite·rs.chaft vorstellt. Ich muß aller

berechtigt list, wenn diese Schichten fordern, dings hier bemerken, .daß wir im Lande Salz

der Gesetzg-eber möge i.hrem Verlangen mehr burg bei Durchsicht dieser Steuervorschr.iften 
in ganz arid·eren Verhältnissen gestlanden Rechnung trage.n, aLs er 'es in diesem Gesetz .sind -als in anderen Bundesländern. Im Lande gletan hat. 
S I b · " b h t ·  d · k · a z urg, WIe 11 er aup III - er amen am-

Die Wiener Ar:beiterkammer führt in einer sehen Zone, wurde bisher an d:em Lohnstop 
großen Anzahl von Betrieben Erhebungen I von 1938 absolut festgehalten. Wir haben erst 
d�rch. Wir haben in einer Betriebsgruppe im Zuge der Lohnverhandlungen, die wir 
Imt ungefähr 33.000 Beschäftigten fiestgestellt, . durchgefillut haben auf Grund der Preiser
d� dort nur 43 Männer UIIlId 1018 Frauen von höhungten für verschiedene Lebensmittel, 
dl'eser Steuerbegünst�glLng betroffen werden. festgestellt, daß sieb, die Lohnsätze innerhalb 
Von 33.000 Menschen sind es also ungefähr der einzelnen Besatzungszonen sehr wesentlich 
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verändert haben, während wir, wie ich früher 
schon ausgefÜihrt habe, noch an den talten 
Lohnsätzen mit 45 g pro Stunde für Frauen
arbeit, 60 bis 67 g für BallihiUsarbeiter, 8U g 
für Maurer und .so weiter festhielten. So 
waren bei uns Löhne gang und gäbe, die 
durch die neue Steuergesetzgebung sehr we
sentlich betroUen worden wären, und d'i.e 
neue Vorlage wird für diese Löhne e1ne nicht 
unnamhafte Erleichterung bedeuten. Ich 
möchte in dies,em Zusammenhang nur noch 
weiter ' bemerken� Im Artikel 3 ist die Be
stimmung enthalten, daß die unbeschränkt 
Steuerpflichtigen, deren Einnahmen 3599 S 
nicht übersteigen, vO'm · Aufbauzuschlag bef
reit sind. Dadurch fällt auch eine weitere 

Anza,hI vO'n Steuerpflichtigen a:us oder Steuer
pflicht herauB. 

Das wollte ich zu den AusfÜlhrungen mei
nes VO'rredners noch anfügen und ich b e
a n  t r a g e, das Hohe Haus möge gegen die
ses Gesetz k e i n  e n E i n  s p r u e h  erheben. 

* 

Der Antrag wird a n  g e  n 00 m m e n. 

D er 32. Punkt der Tagesordnung l,autet :  
Ge.setzesbeschluß d e s  Nationalrat,es vom 

25. Juli 1946, betreUend, Abänderung des 
Papierver b\-auehs-Len kungsgesetzes. 

Berichterstatter Slavik: Vom Nationalrat 
wird dem

' 
Bundesrat ein Gesetzentwurf vor

,gelegt, der eig,entlich nur eine Verlängerung 
eLII:es ,am 29. August 1945 beschlossenen Ge
setzes vorsieht. Daß die Lenkung des Plapier
verbrauche's notwendig ist, . sehen wir immer 
wi'eder. Wenn wir auf die · Straße gehen und 
jn eine Buch- uUd Papierhandlung 'Schauen, 
können wir f,eststellen, daß se,hr viele D ruck
werke nicht erscheinen können, weil das Pa
piler dafür nioht vorhanden ist. Auf der an
deren Seite sehen wir aber a:ll-Clh, daß sehr 
vi€l Überflüssiges gedruckt wird. Daher . ist 
,es notwendig, daß der Papierverbrauch auch 
weiterhin geloenkt wird. Es ist also vorge
sehen, daß das Gesetz bis zum 31 . Dezember 1946 verlängert wird. 

Außerdem wurde im Aussc;huß noch be 
schlossen, eine E n t s c h i  i e ß u n g an die 
Bundesregierung zu richten, die folgender
maßen lautet (liest) : 

"Die Bundesregierung wird aufgefordert, 
Ms läng,stens 31. Oktober 1946 eihe Ge
setzesvor1ag'e über die Bewirtsc.haftung 
von Papier dem N atiO'nalrat vor7JU1egen 
und in diesem Ra·hmen -eh ehaldig'st eine 
zentrale Lenkung der Papi.e·rprod uktion, 
des PapiE�rve'rhr.auche's, der Zuteilung 
und der Preisgestaltung einliuführen." 

Naoh ,einer Beratung im Wirtschaftsaus
schuß des Bundesrates stelle ich nunmehr den 
A n t r a g, ' daß gegen ,den uns vorgelegten 
Gesetzesheschluß des Nationalrates k e i n  
E i n  s p r  'l1 e h  erhoben wird und daß der b�i- '  
gedruckten E n t ,8 C h 1 i e  ß u n g ebenfalls 
beigetreten we�de'. 

BundeosI:at Dr. Lugmayer: �oher Bundes
r.at! Ich möchte die Ausführungen d·e,s Be
richterstatters . untel'1str·eiohen,.aber auch noch 
e·twas hinzufügen : Es muß bei dieser !Zentra
len Regelung dara'Ulf geosehen werden, daß. 
ni,cht nur Bewilligungeon erteilt werd'en, son
d,ern daß lauf Grund dieser Bewilligungen 
auch etwlas zu erhalten list. Heute ist der Zu
stand so - ich weiß das besonders von den 
Zeitschriften her -, d.aß wohl eine Bewilli
gung erteilt wird, daß sich aber de-r betref
fende Vedeger das Papier lauf irgendwelClhe 
Weise hintenherum beischaffen muß. Das sin\f 
natürlich unhaltbare Zustände, die zeigen , 
da

ß 
zwischen der Bewilligung ! und dem 

schließlichen Erfolg ein sehr weiter Weg ,ist. 
Da:s hängt damit zus.ammen, daß die g·egen· 
wärtige Produktion an Literarischen Erzeug
n issen 'in österreich durchaus nicht einem 
Zustand entspricht, den wir brauchen, um 
auch geistig!e Wiederauftbauarbeit zu letst·en. 
Man ist oft mit ,eriuer sehr leichten . Hand . 
darangegangen, Bewilligungen zu geben für 
Erzeugnisse, die absolut nicht nO'twendig 
waren. Wenn wir wied,er einmal in Papier 
schwelgen werden - und das i'st der nO'r
male Zustand in österreich, denn die Papier
produktion ist auf Grund unseres ungeheuren 
Holzreichtums bei uns eines der ältesten 
Gewerbe -, wenn wir also wieder im ' Zu
stand des Papierüherflusses stehen, wird ·es 
keinem Menschen einfallen, die heute immer
hin bedauerliche Notwendigkeit, auf einem 
geistigen Gebiet Regelungen treffen zu 
müss,en, aufzugreifen und leine ,solche Reg,e
Iung auch wirklich zu treffen. Man wird lieher 

in Kauf nehmen, daß allerhand Ungeist pro
duziert und Mißbrauch getriehen wird, als 
daß man durch Abgabe VOll Werturteilen 
g,eistige Erzeugnies,e in d'er öffentlichkeit 
·einzuschränken v,ersucht. D,er Zustand aber, 
wie er heute ist, ruft dringend danach, daß 
wir von einer zentralen Stelle aus dafür sor
gen, daß dals , was auf dem Buchmarkt und 
auf dem Zeitschrift.enmarkt in die öffent
lichkeit kommt, eine gewisse Wertigkeit auf
weist, die dem Aufibauw.men österreichs ent
spricht. 

Bundesrat Rehrl: Hoher Bundesrat ! Ich 
möchte bei . dieser Gelegenheit nicht v'er
säumen, auf eine Einmaligkeit in uuserem 
Vaterlande , hinzuwei.sen. Alle diejenigen 
Kollegen hier, ·die mit der Herausgabe einer 
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Zeitung zu tun haben, werden das Nachf.ol
gende voll unterstreichen. Die Parteizeitun
gen österreichs, insbesondere in der ameri
kanischen Zone, sind auf ein ganz kleines 
Quantum von Papier gesetzt, während die 
sogenannten überpolitischen Zeitungen we
sentlich günstiger beteHt werden. Und da 
hat sich nun vor einigen Tagen ewas ganz 
Wunderbares ereignet. Eine Zeitung in der 
amerikanischen Zone, eine überpolitische 
-- wie sie sich so gerne nennen, weil sie ja 
alles gerne kritisieren, aber nicMs besser 
wissen -, hat einen Fehldruck von ungefähr 
130.000 Exemplaren gehabt. Dieser Zeitung 
war es möglich, dilese Auflage aus ihrem 
Reservebe,stand noch eimal zu drucken, wäh
rend die sogenannten politischen Zeitungen, 
die ohnedies so großen Beschränkungen unter
worfen Isind, kaum in der Lage sind, ihre 
A uflage herauszubringen. Wo bleibt die 
Demokratie, wo bleibt die GereC'htigk�lit if1 
rier P,apierverteilung? 

Ich glaube, le-s wäre eine vornehme Aufgabe 
der Bundesregierung, dafür zu sorgen, daß 
zumindest diejenigen BläUer, die die Wucht 
der politischen Ereignisse tragen müssen und 
nicht nur negativ kritisieren, in d-er Papier
zuteilung wenigstens gleichmäßig wie die 
and-eren behandelt werd'en, und daß nicht, 
wie das eine Beispiel zeigt, d,en negativ 
Krltisier·enden .alles, und den positiv Schaf
fenden nichts an Papiervorräten zur Verfü
gung steht. 

Berichterstatter Slavik (Schlußwort) : Die 
Ausführungen meiner Vorredner haben mir 
nur bewiesen, daß es ·absolut notwendig ist, 
dieses Gesetz anzunehmen und auch ·die Bun
. desregi�rung aufzufordern, . für eine !ständige 
Lenkung zu sorgen. Die Sozialistische Partei 
steht ja an und für sich auf dem Standpunkt 
der staatlichen Planung. Es ist dies ja nur'·ein 
kleiner Teil und er ,entspricht selbstvefiständ
lich auch den Forderungen der zweiten 
Partei. Ich glaube, daß wir ,also hier leines 
Sinnes sind und dem Gesetzentwurf unsere 
Zustimmung geben werden. 

Bei der A ib s t  i m m u n g  wird der A n
t r a g des Berichterstatters, gegen den Qe
setzesbeschluß des Nationalrates k ·e i n e  n 
E i n  s p r u e h  !zu erheiben, 'sowie die vor
gelegte ,Ell t SI c h I  i e ßfU n g an g e..; 
11 0 m m le, n. 

. 

Der 33. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
�5. Juli 1946, betreffend die Erbschaftsteuer
novelle 1946. 

Erbschaftsteuergesetzes (Erbschaftsteuerge-
3etz-Novelle 1946), werden in ddese Novelle 
neu e  Bestimmungen auf�enommen. Eme 
Rückkehr zu d,en altim .österreiohischBn Vor
schriften 'würde nach:Ansicht des Finanzmilli
steriums zu -einer starken Belastung des vor
handenen Verwaltungsapparates führen und 
das reibungslose Einfließ,en d.er für den 
Staatshaushalt und für den Wliederaufbau 
dringend ,erforderlichen Abgaben stören. Die 
Ihnen vorliegende Novelle zum Erbschaft
steueI'lgesetz bringt nur jen.e Änderungen, die 
im Inter'esse eilIler Anpassung an die beson
deren österr-e1ichilSChen Verhältnisse und aus 
Gründen d-er Vereinfachung notwendig s.ind 
und ein-er stärkefien Ausschöpiung der 
Sf.euerkraft mit RückSJicht auf die finan
zi,ellen Erfordernisse unseres Staates dienen. 
Iusbesonder;;e sollen aUe Ste.uerbefreiungen 
aufgehoben oder eingeschränkt werden, die 
der österr,eiohlschen RechtsauUassung fr·emd 
sind und di,e in dem früher·en ö-sterreichischen 
Erbg,ebÜihr�eeht nicht ,enthalten waren. 

Der Verf.assungsauSischuß des Bundesrates 
hat sich in seiner gestrigen Si�ung mit dieser 
Vorlage beschäftigt und beschlossen, zu b e
a n t r a g e n, gegen -mieses Ges-elrz k e i n e n 
E i n  s p r  u c h zu erheben. lch bitte daher 
dies,es Hohe Haus, di,els-em .A-ntflag seine Zu
stimmung zu geben. 

* 

Der A n  t r a g  des Bericht,er;statters wird 
a n  g e n  0 m m e n. 

Als 34. Punkt der Tagesordnung folgt der 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
25. Julli 1946, betreUend das Devisengeset'Z . 

BeriohteDStaUer llayer : Hoher Bundesr.at! 
Da wir 'zweifelsohne bestrebt -sind, jede Bin
dung mit d·en deutschen ReichsgelsetZJen zu 
lösen, ist es jedenf!alls eine Notweniligkeit 
und sie kommt in diesein Gesetz lZum Aus
druck -, daß auch dals bisher noch geltende 
deutsche Devis,engesetz außer Wirksamkeit 
tvitt und ein österreichisches Ge-setz über die 
Devisenwirtschaft .an ,sein.e Stelle >:zu treten 
hat. 

Wir .alle wissen, daß wir gerade ·auf dem 
Gebiete der Devisen, der Auslandsvaluteu so
wie an Gold 'eJinen sehr großen Mangel haben. 
Wir alle kennen aber auch di,e Hauptursachen 
d·essen 'lind man ist fast ve:Dsucht, in die
selben . Zornesausbrüche zu verfallen wie im 
Jahr,e 1938, als wir es zum Teil offi'ziell, viel
mehr aber ilnoffiziell erfahr·en hatten, daß 
man uns uns-eres österreiclüschen Gold-

Berichterstatter 'Veimyayer : Hohes Haust schatzes, unser·er Valuten und D evisen in 
. Mit vorliegendem, vom Nationalrat beschlosse- brutalster Form beraubte. Der derzeitige 

nen Bundesges'etz, betreffend Änderung des gerlinge Stand .an Valuten 'lInd Doe,visen 
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hemmt nicht allein unser Wirtschaftsleben, 
_ sond-ern ,er läßt es auch dermalen nicht �u, 

die bisherig,en BeschränkUlD.gen d.es finan
ziellen VerkJehr:s mit dem Auslande und des 
Handels mit ausländischen Zahlungsmitteln 
wesentlich .zu erleichtern. Es muß vi,elmehr 
den der.reitigen äußerst schwierigen Verhält
nilSs,en auf dies-en Gelbieten Rechnung g.etra-

. gen werden und daher ist der Grundgedanike 
dieses Ge.setzes, daß j egliche·r Vel"k'ehi' mit 
valutaI'lischelll. Werten und der finanzielle 
Verkehr mit dem Auslande der Kontrolle 
durch die Nationalbank unterliegt. In der 
Annahme, daß dem nicht immer ;so bleibt, 
sondern daß wir auch hi,usiCthtlich dessen wie
der gesunden wel"den, sieht das Geset-z vor, 
daß die Nationalbank die Beschränkungen' 
dieses Gesetzes nach 'und nach lockern, he
ziehuugsweis.e in ' .späterer Folge$ sogar auf
heben kann. 

Zur Erfm;sung aller Devisen und valuta
rischen 'Werte slieht das Ges,etz im weiteren 
vor, daß ,es für alle Besitzer Pflicht ist, ,alles 
damit im Zusammenhang Stehende ,auch an
zumeld·en. Aus dem heraus ergibt sich aber 
auch gesetzmäßig dlie logische Folg.erung, daß 
die übertr.eter des Gesetze.s mit Freiheits
und Geldstrafen, Ibeziehu1l!gsweise mit ' dem 
Verfall des Nichtang,emeld,eten bedroht sind. 

Hoher Bundesrat ! In der Annahme, ·daß 
auch Sie dieses Gesetz durDhstudiert haben, 
kann ich es mir füglich ersparen, die Ein
zelh€liten die.s,es ,Ges1etzes mit 35 Paragraphen 
einer näheren Erörterung zu unterziehen. Ich 
kann feststellen, daß sich ,bereits der Aus
schuß damit beschäftigt und es zur Annahme 
empfo.hlen 'hat, welchen Antrag ich hier an 
das Hohe Haus weitergeben will. 

Bundesrat Rehrl : Hohes Haus! Ich war bei 
der Grundsteuernovelle versucht, :eine Ent
schHeßung eiInlzubringen, da dort das Recht 
der Lande!szusc,hläIge vollkommen überg,angen 
wurde. Es ist für einen Vertreter' der Inter
essen der Länder in diesem Hause nun nach
g,erade wirklich ,ein Ereignis, wenn er von 
einem Geseolz.e, welche.s finanrzielle oder 
steuerliche Änderungen betr.ifft, . sag.en kann, 
daß ,es ,den Intel"ess'en der Länder nicht 
widerstreitet. D iese Feststelluncr ist Grund ;zu 
diesen kurzen Ausführunge

"
n. ,Sie sollen des� 

ha1b nicht versäumt Ise,iu, um die vollkom
mene Objektivität der Länderv,ertr,eter fest
zustellen. Darum sei gesagt, daß sich d.as Ge
setz den festgeSlt,ellten Be·stimmungen der 
Länder anpaßt. Durch die Einschaltuncr der 
_ " . b 
osterfteichisc.hen Nationalbank als Beauf-
tragte des Bundes .ist sog·ar dem ' fÖtder.alisti
sehen Gedanken in weitgehendem Maß·e 
Rechnung getragen. In jedem Bundesland .be
findet 'sich eine Zweiganstalt dieser Bank, so 

daß absolut .gar keine Schwierigkeiten be
züglich des Fremdenverk,ehres und so weiter 
rzu befürchten .sind. E.s wäre für die Lä!Ilder
vertfteter ganz bestimmt ein besonders freu
dige:s Ereignis, wenn von an den Gesettles
besCohlHssen, die durch dieses Haus gehen. 
die gleiche Feststellung gemacht werden 
könnte. Vielleicht ·(tarf dieses Gesetz als gutes 
Omen iür das Ver·ständnis der Bundesregie
rung für die Bundesländer gewertet werdeII, 
was nur dazu an.get1an wäre, das so notwen
tllig.e Vertrauen aufzubauen und diese Auf
bauarbeit, Hoher Bundesrat, wäre wohl bald 
an der Z·eit. HaB wollte äch zu diesem Gesetz, 
gegen das wir ,absolut �eine Einwendun g  
haben, gesagt haben. 

* \ 
Gegen d,en GesetzeS/beschluß des National

rates wirod k e i n  E li n s p r  u e h  erhoben. 
35. Punkt der Tagesordnung : Geset1ze:sbe

sehluf3 des Nationalrates vom -25. Juli 194B, 
betreffend das Gebührengesetz 1946. 

Berichterstatter Rehrl : Hohes. Haus ! Vor 
uns liegt das Ges.etlZ über Stempel- und 
RechtsgebÜJhren, man hör·e und staune, aus 
dem Jahre 1946, nicht 1846. In Wirklichkeit 

ragt nämlich dieses Gese·tz wie ein Fos1sil aus 
den siebzri.ger Jahren j.etzt zu uns herein. Die 
größten Kri'eJge d,er Weltgeschichte si.nd un
terdeSlS.en üher die Menschheit hinwegge
gangen und hahen sie vor grundlegend neue 
Situationen ,gestellt. Die verschiedensten 
Steuern mußten gefurnden und den jeweiligen 
Verhältnissen angepaßt werden, nur dieses 
Gesetz, �erzaust und zerrissen, hat eine L,e
benskraft wie der beste AmtssCthimmel. Es 
hält 'Blich. DieSte' Vor131gle soll d,en allgemeinen 
Gebührentarif vorn Jlahre 1925, B. G. BI. 
Nr. 2013, er'S'e�en. Die Hegierun.gsvorlage, die 
uns Bundesräten zug·esandt wUl"de IUI1id d·ie 
man studiert hat, wurde dann durch den Fi
nanz- und BudgetausschfUß ge'ändert, weil 
man eingesehen ,hat, daß manche Dtinge; die 
in dem eftsten Entwurf waren, überhaupt ganz 
unmöglich sind. = 

Ich kann mich bei diesem Gesetz des Ein
druckes nicht erWlehften, daß edue bestimmte 
Gruppe von Leuten hoffte, wieder eine Basis 
für sich zu bekommen. Denn wer, Hoher 
BUlD.desrat, kann sioh in diesem Wald, i'n die
sem Gestrüpp !Üibrerhaupt nOClh izmf1echtfin
den? Ich bin der Meinung, daß Steuern in 
ihrer Form :und in !ihrem Inhalt einfach, klar 
und übersichtlich sein !soUen, nicht daß joeder
mann mit dem Ge'setz und allen seinen Au.s
wirkufligsmögl'ichk'eiten in der Ta'S·che herum- / 

laufen muß, uni nioht damn schließlich und 
endlich dOBh wieder gegen eine dieser Ver
fügungen zu verstoßen und in einem Fall-
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strick hängen iZU bleiben. Im Volk ist gegen empfehlen. Ich habe mit ,dem Herrn Bundes

die.se Steuer immer die größte Mißstimmung kanzler und mit dem Herrn Fiuanzminister 

gewesen, und ,als in ,der nationalsozialisti- über dieSle Frage gesprochen und insbeson

schen Ära, in der j,a doch aJUch der Amts- dere der letztere legt ,aUergr,ößten "Vert 
,sohimmel jauchzend und wiehernd sich aus- darauf, daß in :seinem Budget keine Lücke 
tollte, die Steuer .aus Gründen, die ioh ja entste,ht, die unv,ermeidlich wäre, wenn in so 
nicht untersuchen will, aus denl Sattel ge- kurzer Frist ein E'vsatzgesetz geschaffen wer
iallen ist, fühlte :sich das Volk wie von den müßte, denn der Staat braucht das Geld 
einem D ruck befre1it, und jetzt halftert und und eis sind �mmel'lhin nach dem Voranschlag, 
sattelt man diesen ,altern Schimmel wieder rund 50 Millionen Schilling. Der Ausweg aus 
auf und versucht, mit seinen bescheidenen dieser bösen Situation wäre nUll meiner Meti
Kräften den Finanz]mrren ziehen zu heUen. ' nung nach nur darin zu finden, daß der 
Ieh könnte mir wirklich vorstellen, daf� der Bundesrat in einer Entschließung den Herrn 
Herr Finanzminister, dem wir so viel zu Finanzmillister ersiUcht, ehetunliehst zur 
danken haben, l3Jn die' Stelle dieses G ese1zes- Deckung die:ser rund 50 Millionen SchHling 
gestrüpps einen tragbaren Stamm zu setzen eine andere Steuerhasis zu fi,nden. 

in der Lage ist. Im angemeinen ist zum Ge·setz zu sagen : -
Wir dürfen ja auch nioht vergessen, daß ins D e.tail zu gehen ist unmöglich , wir v,erir

�in ganz bedeutender Verwaltungsapparat ' ren uns sonst in diese� Gestrüpp und fin.d·en 

�esCthaffen. wer,den �nuß, der ein.en wesent- I uns tatsächlic,h nicht mehr ,z;.tm Mittages:,en -, 
hchen T,e11 der Emnahmen WIeder v'er- daß es, den Gebührentanr von 192::>, der 
schluckt. Wenn uns auch im Ausschuß gesagt I in der letzten Zeit der Naziperiode außer 
wurde, daß dieser Appar.at schon d.a ist, daß : Kraft gesetzt wurde, ersetzt. D�e Regierungs
auc.h die Leute schon bier sind, die auf vorlage ,schien dem Nationalrat als g.a'll.z un
diesen Brocken lauern, di'e eine Beschäfti- tmgtbar, woraus hervorgeht, daß der Natio
gung bekommen müssen, '8'0 will ich doch I n alrat gegen dieses Ge,setz, von ' dem man 
nicht annehmen, daß dies der alle1inige Grund I s,::!:gen kann:'  Jahnhunderte bliC'ken auf dich 
ist. I ch will nur feststellen, daß ein gruw, he- I hernieder, .nicht einverstanden war. Trotz 
stimmter Teil der Einnahmen, die nach dem I gell auen Studiums kiann man nicht daraUf 
�.udg�tvor.anschlag._ er�art,et w�rden - unge- kommen, in wel.�hem Verhält.nis . di.e. jetzigen 
rahr t}O.OOO S - m dH�'sen Seltenkanal ver- 1 Sätze zu ,dren Salzen des ,s8Imerzelhgen Ge
schwinden muß, und irg·end .1 emand muß die- . bührentarifes stehen. , Im, allgemeinen kann 
sen Teil hereinbringen. Mau kann dem Amts- man sag,en, daß ,bei kleineren Beträgen eine 
schimmel das Maul ver.bhIden, so daß er nicht HerunteI:SetZirung, bei größeren · iBeträgen eine 
mehr wiehern kann, bloß schnauben, aber Steigerung erfolgte. Aber das stimmt durch
eines kann ,er trotzdem immer: ausschlagen ! ; all's 'llIicht überall. Gegen die Erhöhung müßte 

Ich fürchte sehr, daß ihm dieses Geset.z mau- I im allgemeinen darauf ' hingewiesen werden, 
ehe Gelegenheit biefet, s.eine Daseill!Sberech- 1 daß viele� Gebührern des neuen Ge:bühren

tigung ZiU erweisen, ind,em 'er diesem ode'r I gesetzes auch Gebühren des Bundes und der 
Jenem Bürger eins aufs Haupt gübt. Da's alles I Länder sind. Ob unter di�lsem Gesichtspunkt 
aber kO/'tet Geld und ISO weit schaut es mit I die offenbar angestrebte Erhöhung für die 
den firna!lliziellen Erträgnis.sen dieSes Gesetzes; Bevölkerung erträglich bleibt, ist fraglich. 

meiner Metinung nach nicht aus. Eine Bestimmung, äbnlich wi,e lim aUge-
Die Stimmung im Aus:schuß war für dieses , meinen Verwaltungsv,erfahrensgesetz, daß 

Ges,etz sieherlich nicht gerade günstig; es Verwalturrgsabgab,en · nicht einzuheben sind, 
kommt auch noch ,ein Minderheitsantrag zu wenn d,adurch der notdürftige Unterhalt der 
diesem Gesetze:sbeschluß dazu. Es wäre wirk- Verpflic1üeten und der Personen, für die er 
lieh .sehr verführerirseh gewesen, dieises Ge- na'c:h dem Gesetz 'Zu sorgen hat, nicht gefähr-

5-etz dem Nationalrat zurüekzuwei:sen. Sehen det wird, 'scheint in dem Ge'setz überhaupt 
Sie, die Bevölkerung versteht ganz besbimmt, nicht auf. 
daß nur durch ithre Arbeit und Steuerkraft Weiters wäre neben vielem auch die Ge-
ein Ausweg aus den Nöten dieser harten Zeit bübr für die Verleihung der österreichischen ' 
gefunden werden kann. Aber die Steuern Staatsbürgeftsehaft zu beau,standen, welche 
sollen so sein, daß ,sie nicht wirtschaftlich eine WiUkürpost darstellt, da sie mit 1000 S 
h�m�end �d �inder.nd sind, vor ane� sollen I im Entwurf steb! und da� nach noch nicht 
Sl€ ubersichthch, klar und von emlacher festgelegten .ßedmgungen 1m Verordnungs
Form s:ein. , wege ,ermäßigt werd.en ka'Il!l1. Solche nachfol-

Für uns eröffnet sieh nun die Frage , ob gende Verordntmgen sind immer, wenn s,ie 
wir nicht die Pflicht hätten, dieses Gesetz so wesentliche Dinge ibetreffen, ein Nac.hteil 
zurückzuweisen, und' ich darf sagen, daß ich fiir ein G esetz, weil der Ge,setz;geber nicht 
das llieber tun würde, als es Zur Annahme zu I sehen kann, wie sich die Sache' aus\\irkt. 
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JedenfaHs liegt ddee Situation so, daß Än- koehrs,akte treffen, reißen ,sie andere ketten
derungen im Gesetzes'besch.huß Jetzt ein vo l l - artig mit, jene PQsten, die wir allgem,�ine 
kommenes Niederreißen desselben bedeuten Regien nennen, werden dann aufgebläht und 
würden. Flechten wir also' die wenigen verführen druher nlehr als irgend-eine andere 
Haare, die auf di,esem Kahlkopf noch wach- li Steuer dazu, diese 8teu-ern zum Anlaß für be- , 
sen, zu einem Zopf, ,der in der Bürokratie ja sondere Preis'steigerungen zu nehmen. Das 
noch immer modern '1st, und helfen wir damit · gilt vor allem auch für das GebÜhreng-esetz. 
den Finanzkarren in diesem Jahre z.iellen. Aber von dem allen will ich nOCth nicht 
Fassen wir aber eine Entschließung, die, sprecben. Hoh-er BlIDde'srat! Bei !einer Steuer 
wie vorhin gesagt, den Herrn Finanzmini- muß auch die staatspolitisch-p,sycholog-ische 
ster ersuchJ, dieses nicht mehr auf moderner Wirkung ins Auge gefaßt werden, und das 
Basis stehende Gesetz durch ,ein anderes zu gerade in der heutigen ZE):it. Wir haben heute 

, ef1setzen. ü .  zwei Ges-etze, die mitei1nand.er ',scheinbar nichts 
Der Aus�ohuß J'ür Verfassungs- und 

Rechtsangelegenheiten kommt daher ,zu fol� 
gendem A n  t r a g: 

1 .  Der Hohe Bundesrat wolle gegen das 
Bundesgesetz über Stempel- und Rechts
gebühren (Gebühre'ngesetz 1946) k e i n e  n 
E i n  s p r  TI e h  erheben; 

2. ,der Hohe BUIl!d,esrat wolle nachfol
gende E n t s c h I  i e ß u n g genehmigen 
(liest) : 

"Im Hinblick darauf, daß das Blln
desgeset� über . Stempel- und Rechtsge
bühren (Gebührengesetz 1946) den An
'schauungen über mod·erne Steuergrund
lagen nicht mehr entspricht, wird der Herr 
Finanzminister ersucht, für die Herein
,bririgung des durch die,ses Gesetz zu er
wartenden Betrages ehetunlicnst 'eine an
dere '.Steuel"grundlage zu finden." 

Bundesr.at Dr. � Lugmayei':  Hober Bundes
rat! Ich bin als Kontral"edner in einer außer
ordentlich glücklichen Lage. Ich brauche 
nämlich nur das, was d·er Herr Berichter
statter als Begründung für seinen .Antrag ge
sagt hat, in meinen Gegenantrag hine,in
nehmen, ebenfalls a1s BegründlIDg, aber 
gegen da,s, w.as er für seinen Antrag abge
leitet hat. Wir haben &1so einen Fall vor uns" 
in d,em sozusageh der Untef1schied von positiv 
und negativ schwindet. 

zu tun haben : das ,eine ist das N azigeset� und 
daS> andere das Stempel- und GebÜJhrenge,setz. 
Ich glaube doch, daß die beiden in einer 
starken Wechselwirkung zueinander stehen. 
Wir dürfen uns nicht darüber hinwegtäu
&Cben, daß das Verbotsge,setz, wie wir es 
heute angenommen haben, ein hartes Gesetz 
1'st, daß dadurch 450.000 österl"e,ichisCthe Men
schen durch die Registrierpflicht zu St,aats
bürg.ern ;zweiter Güte erklärt werden und . 
daß es uns nicht gelungen ist, eine Aurspal
tung die,ses Blocks ,herbeizuruführen, ,soodern 
daß im Gegenteil durch die'ses Gesetz dieser 
Block noch mehr zusammengeschweißt wird. 
loh will nicht gegen dieses Gesetz reden, das 
'Schon Vierabschiedet ist und das gemacht wer
den mußte, aber es ist tatsächlich .so, daß nun 
Menschen in einem ziemlich großen Ausmaß 
In einJen Gefühlskomplex hineingedrängt 
werden, der si,e den Staat mit Argwohn be
trachten läßt. Her österreicher ist s,eit J ahr
hunderten - denn wir Ihaben ja eigentlich 
d.as ,g.anze 19. Jahrhund,ert hindurch keine 
besonder:s glückliche demokratische Trll'di
tion gehabt - gewohnt, auf die Staatsle'itung, 
auf den Staat selbst mit etwas zweifelnden 
Aug,en ,zu sehen. Wir wis'sen glanz genau , daj� 
das .heute in verstärktem Ausmaße der Fal l 
ist. Ich ,bin Ü'berzeugt, wenn Sie heute 
tausend Sta:atsbürger fragen, . was ,eigentlich 
di,e Aufgruben des Bundesrates sind, wird es 
niemand wissen. Das h�ißt, daJs Interesse der 
ö:1i·entlichkeit g.egenüber den öfienUichoo Ein-

Mei.ne Herr,en! Bei jeder Steuer müssen richtwng,en ist noch überaus gering. Wir haben 
doch drei Gesicht'spunkte immer wied,er 'be- eine sehr 'starke apolitische Haltung' 1n der 
rücksiohtigt wer-den : In erste'r ' Linie setbst- Bevölkerung, wi'e wir ·das gerade vorhin 
ver,ständlich der finanzielle ·  Ertrag. Hier ist I beim Papierv,erwendungsges,etz gehört haben. 
unser Herr Finanzminister sicherlich ein D iese psychologischen Tatsachen müssen wir 
KünsUer. Zw-eitens die volkswirtschaftlichen I ins Auge fas'sen u'l1d ihnen Rechnung tragen, 
Rückwirkungen. Die volkswirtschaftliche und wenn nun Ig1eichzeiHg mit der Verab
Rückwirkung :ist bei le,iner Steller um so I schiedung des Nazig.esetzes auch das Gebüh
schlimmer, je mehr ,sie eilllZelne Verkehr1sakte r-engesetz ,hinausgeht, das den Staatsbürger 
ergreiIt. Es ist eine altbekannte Tatsache" daß, verpflichtet, ,sooft er schriftlich mit d,em Staat 
wenn volkswirtschaftliche The·öretiker sich in Berührung kommt, sich einen Stempel zu 
irgend einmal irg,endwo treff'en und zu einem hesorgen, so ist das - das ma,g kleinNch er
gemeinsamen Ergehnis kommen, dann darin, ,scheinen - dooh der Anlaß, daß kettenartig 
daß di,e schlimmsten �Steuern die ·sind, die die eine psycholo,gi6che Reaktion durch die Be
Verkehrsakte treffen. nenn wenn sie Ver- völkerung geht. 
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Ich bin überzeugt, daß der Herr Finanz
minister, den wir als einen wendigen Finanz
minister kennen, g,ar nIcht 'V·erlegen rs·ein 
wird, einen Posten zu finden, der diese 
44 Millionen - es siind ja in diesem Jahre 
gar nicht mehr 44 Millionen, für d.ies·es Jahr 
ist es nur noch ·ein Bruchteil davon - auf 
eine andere Weise hereinbringt. Ich habe 
schon seinerzeit in der ProvL,sorischen Staats
regierung gle�agt - iUnd der Herr Finanz .. 
mintster weiß e!s -, daß ich bei jeder Ge
legepheit die Stempelgebühr sozusagen als 
Gegenstand meines persönlichsten Hasses an
sehe, de.nn, meine Herren, es i,st ja doch so, 
wenn wir schon von der Tradition sprechen, 
so gibt es eIDe falsche und eine richtige 
Tradition. 

Ich 'bin dafür, rdaß wir österreichisBhe 
Geschichte pfl.eg·en, daß ' wir die großen Mo
mente, die in der Öist·errreichi3chen Geschichte 
aufscheinen, immer wieder ,hervorkehren. 
Wir feiern zum Beisp'i,el im November ,einen 
großen Gedenktag, und Iz,war die 950. Wieder
kehr de·s Tages d�s -erstmaligen Vorkom
mens de,s N.amens österreich. Nun ra·ber ist 
es nicht SO, daß wir alle-s, was .einmal ge
wesen ist, z.um Beispiel die Stempelgebtihr, 
zu einer wertvollen Tradition machen 

, müsse.n. Wir müssen- doch vom heutigen 
Standpunkt unter-sClheiden können : Was ist 
in der Geschichte öste·rreichs wertvoll ' ge
wesen und was nicht? Die Zukunft öster
reichs liegt eben darin, daß wir das aus
scheiden, wras nicht wertvoll war, und das 
aushauen, was wertvoll ist. 

Im Sinne dieser Ausführungen, Hoher 
Bundesrat, .empfehle ich folgenden A n t r a g  
zur Annahme (liest) : 

"D er Entwurf des Bundesgesetzes über 
Stempel- und Rechtsgebühren (Gebühren
:g,eset,z 1946) bedeutet eine .schwere Be
lastung jede:s Staatsbürgers, der auf schrift
lichem Weg mit dem Staate in Be,rührung 
kOml)1t. Bei dem ohn·ehin sehr schleppen
den Gang in der Verwlaltung, durch Kr·ieg's
einwirkung bedingt, bedeutet diese Ver
mehrung an Belastungen des Staatsbürlg·ers 
eine 30 schwere psychologische Bela'8tung, 
rdaß der buch-fi.nanm,elle Erfolg nicht als 
Gegenpost gewertet werden kann. D er Bun
deisrat stimmt ,daher diesem Gesetzesbe
schluß des Nationalrates nicht 'zu." 
Berichter·statter Rehrl (Schlußwort) : Zwei 

Seelen wohnen ach in meiner Brust : D ie 
·eine ist das, w,as der Herr Gegeureferent 
ge,sagt hat, und er .hat vollkommen recht, die 
andere Seele ist die , des Vertreters des Aus
schu&ses. Und doch will uns der Herr 
Frinanzmini:ster " di,e WichtigkeH dieses Ge
s'etzes für den Staat vers,ich-ern. Darum halte 
ich meinen A n  t r a g  aufrecht: 

D er Hohe Bundesrat möge die8em Ge
'Setz im Auftrage des Ausschus8es die Z u.., , 
s t i m  m u n g nicht v·erweigern und zwei
tens die E n t IS e h  I i e  ß u n  g des Aus
schusses annehmen. 

* 
B ei ·der A b st d.  m m u n g  wird der A n

t r a g  des 'Berichterstatters, gegen den vor
lieg-enden Gese.fze.sbeschluß k ·e i n e  n E i n
s p r u c 11 .zu erhehen, a TI> Jg e n 0 m m e n, 
·der Antrag Dr. L u g  m ,a y e r a :b g '9> 1 e h n 1. 

Die A u s s c h u ß e n t s c h li e ß u n g wird 
ebenfaHs a n  g e n 0 m m e  n. 

Vorsitzender : Hoher Bund'esrat ! Wir haben 
bisher 35 Punkte der Tagesordnung erle.digt. 
Es stünden noch die Punkte 36 bis 42 und 
außerdem jene Gesetzesbeschlüss·e des Na
tionalrates zur Verhandlung, um die die 
h eutige Tagesordnung erweitert worden ist, 
und die den Mitgliedern 'beDeits bekanntge
geben wurden. Zum Zwecke der Beratung 
dies,er letzten Tagesordnungspunkte durch 
die .zuständigen Ausschüs's,e 'werde ich die 
Sitzung bis 17 Uhr unterbrechen und ,schlag·e 
v'Ür, dem Ausschuß für wirtschaftliche , Ange
legenheiten n'ilchstehende Vorlagen zuzu
weisen :  

Ges.et'zesbeschluß des Nationalrates, be
treffend das VerstaaUichull'gSigesetz; 

Gesretzesbe:schluß- des Nation.alrates, he
tr'effend das Werksgenossenschafts.gesetz; 

Ges,etzesbe.schluß ,des Nationalrates, be
treff.end das landwlirtschaftliche Wiederauf-; 
bauge.setz; 

Gesefze.sbe.schluß des Nationalrates, be
treffend das Verwalterges,ebz; 

Besehluß des Nationalrates, betreffend die 
�ozialpolitilschen Rechte der Aribeiter und 
Angestellten in der Land- und Forstwüt
sch.aft. 

Ferne!! 'Schlage ich vor, d,em Ver!assungs
und Rechtsau'8>schuß zuzuweisen: 

Ge's,etzeshe.schluß des Nationalrates, be
tr·effend das Gerbietsänderungsg.es�tz ; 

Gesetzesbe:sehluß des Nationalrates, be
treffend das Er:ste Rückstellungsgesetz. 

'" 
D er Vors;chlag des Vorsitzenden wird an

genommen. 
D er Ausschuß für wirtschaft1iche Ange

legenheiten tritt um 16 Uhr im L'Ükial II, der 
Verfassung;s- und Recht'sausschuß um 15 Uhr 
im Lokal V !Zur Sitzung 'zusammen. 

(Die Sitz,ung wird um 13 Uhr 45 Minuten 
unterbrochen und um 17 Uhr 10 Minuten 
wieder aufgenommen.) 
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Nach Wieder,aUlfnahme der S.itzung leistet 
doer neue Vertreter des Bundeslan,des Wien, 
Bundesrat Rudolf K a i t, die A n  g e l  0-
b u n g. 

Der Vorsitzende begrüßt ihn und wünscht 
ill'll1 eine recht erfolgreiche TäHglkeit in dielser 
Körperschaft. 

Hierauf gelangt der 36. Punkt der Tages
ordnung .ZUr Verhandlung : Gesetzesheschluß 
des Nationalrates vom 25. Juli 1946, belrer,
f8'l1!d -ein Bundesgesetz über die Aufnahme 
von Anleihen in fremder WährUlllig. 

Beric,llterstatter Weinmayer : Hohes Haus ! 
D.as vorliegende vom Nationalrat . beschlos
sene Gesetz über die Aufnahm'e von Anleihen 
in fremder Währung befaßt 'sich mit Maß
nahmen der Wied-eI'lingang,setzung ,der öster
reichisch�n Wirtschaft, inshe·sondere mit der 
Ankurbelung -der ösferreichischen Export
ind.ustl'lie, die von lebenswichtiger Bedeutung 
für un.seren Staat ,ist und di,e österrekhische 
Wirtsc:haft wieder in die Lage v,ersetzen .soll, 
Dev&senerlö-s-e zu erbringen, damit die öster
reichi-sche Bevölkerung hinlänglich ,mit Le
bensmitteln versorgt we'rden kann und .damit 
wir in Zukunft keöm.ler Hungerkatastrophe 
mehr entgegengehen können. Der vorlie
gende Entwurf dieses Bun,desgesetze,g soll 
di·e gesei'zHche Grundlage für die KredHver
ltand1ungen ,schafien. Über die Höhe der zu 
'erlangenden Kredite werd,en er,st die Kredit
vel,handlungen Aufklärung geben. 

Di,e in .di-eos.em Gesetzentwurf genannten 
Beträg,e sind begründet durch den Kr,edit
hedarf der österrei chischen Wirtscbaft, der 
innerhalb der nächsten zwölf Monate ·bei 
vorsichtiger Schätzung 100 Millionen USA
Dollar und 15 Millionen '8I11igHsche Pfund 
nicht über,stefi.gen wird. D ie Kl'ed-itermächti
gung soll sich nun im Rahmen d'e'r Anscha'f
[ung -der notwendigst.en Produktionsmittel 
halten und darüber ni cht hinausgehen. D er 
Erlös der ,aufzunehmenden D arlehen ist 
zur teil weisen D·ec;kullg de,s ö·sterreicMschell 
Importhedarf.es zu verwenden. Mit der Voll
zie.hung ,dieses Bundesg,esetzes ist die Bun
des:fiegierung 'betl'laut. 

Berichterstatter Dr. Ing. Lechller : Hohes 
Haus! Die ProvisOl,ische Staat,sregierung hat 
mit Gesetz vom 7. August 1945, St. G. BI. 
NI'. 120, das nunmehrige Bundesminis,terimn 
für Finanzen ,ermächHgt, für Kredite, di,e zur 
Versorgung der Wirtschaft mit lebenswich
ti,gen Gütern erfofderlich 'sind und die von 
der KredliUenkll'rugskommilSsion empfohlen 
w�rden, ,eine Ausfal.1shaftung für Zinsoen und 
Kapital 'zu übernehmen. Dte Übernahme die
ser Ausfallshaftung ist für ,jeden ein:ljelnen 
Kredit an die Bedüngung geknüpft, daß die 
Be·dingungen d'8s Kredites auf ihre Ange
messenheit geprüft wer,doo� D em Bundes
ministerium für Flinanzen steht es außerdem 
zu, währ·end der Laufdauer des Kredites die 
Gebar:ung des Kreditnehmers zu überprüfen. 
Di,ese Ermächtigung des Bundesministeriums 
für Finanzen auf Übernahme der Ausf.alls,
haftung war im erwähnten Ge:setz auf eine 
Kreditsumme von 50 Millionen Re,ichsmark 
bes chräJnkt. Das Bunde·sministerium für ' 
Finanzen hat nun nach den erläut.ernden 
Bemerkungen, die 'zur Regierungsvorlage 
vor1iegen, festgestellt, ·daß boereits ein be
trächtHoher Betra:g dieser Kreditsumme VOOl 
80 Millionen Schilling verausgabt, beziehungs
weise schon vorausbestimmt ist, und daß ins
besond·er,e durch die :weita.us ,größeren An
forderungen, die die kommerude Zeit -mit sich 
[) ringen wir-d, nun ein volkswtirlsohaftHch 
begrü ndet<er und berücksichtigungswerter 
Bedarf auf eine Erhöhung dieser Kredit
summe begründet ist. 

Her W irtschaft.sausschuß hat sich nach 
Beratung entsohlossen, dem Hohen Hause 
den A 11 t r a g zu IsteUen, g,eg,en diesen Ge
setzesbeschluß des Nationalrates k ,e i n  e n ,  
E i n  s p I' U c h zu erheben. 

* 
Bei der Abstimmung wird ,dieser Antrag 

a n g e  n 0 m m e  n. . 
D er 38. !lunkt der Tag.esordnung l,autet : 

Ges,etzeos.beschluß des Nationalrate's . vom 
25. Juli 1946, betreffend das Literaturreini
gungsgesetz. -

Berichter,statter Dr. Lugmayer: Roher 
Bund,esrat! Wir haben uns mit diesem Gesetz 
s,ehr :eingehend -beschäftigt ; ,daß wir ,uns. noch 
einmal -damit · beschäftigen müssen, ,daran 

Ich stelle den A n  t r a g, gegen dieses 
sind verschiedene Ursachen .schuld. Die 

Gesetz k e  i n  e n E i n .s p r  u c h ,zu erheben. Alliierten haben zwei Wendungen, die in 

* d em Gesetz, ,das wir verabschiedet haben, 
vorkommen, nicht genehmigt. Di,else Wen-

Der A n  t r .a .g des J3erochterstatters 
a 11 g e n  0 m m e  n. 

. dungen sind im § 4 zu finden. Sie haben be-wud . anstal1'det, daß für Zwecke der Wissenschaft 

D er 37. Punkt der Tagesordnung ist der 
Gesetzesbes,chluß des Nationalrate s  vom 
25. Juli 1946, betreffend die Garalltieges etz
Xovelle. 

1e zwei Stück iedes abli8lferungspflichf.igen 
Erzeugniss es nicht nur be,i den Hoch
schulen, soodern auch bei ander.en wissen
sch.aftlichen Anstalten zurückbehalten wer
den düde.n. Sie haben weite rs den Passus 

11. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)40 von 58

www.parlament.gv.at



11.  Sitzung des Bundesr,ates d'er Republik österreich. - 26. Juli 1946. 143 

beanstandet, daß auch natürliche und sind - wir hoffen es wenigst,ens; aber auch 
juristische P.er,sonen, denen das Bundes- noch ein ·zweites, das man als D egermani
minLsteriu1l1 für Unterricht die Erlaubnis sierung bezeichnen könnte. D enn es zeigt 
hiezu gibt, solche Druckwerke zu eigenen sich noch immer die Furcht ·bei den Alliierten, 
Studien besitzen dürlen. D er Nationah,at daß ibestimmte Erziehungoo, die nun einmal 
hat sich infolg·edessen neuerding.s mit d·em die öst,erreicher in den abglelaufenen Ja>hr
Gesetz beta,s'sen _ müssen und hat eine zehnten genossen haben, nur in einem !Sehr 
Kompromißlösung versucht, indem ,er nur . beschränkt,en Maße ein österre�chische s  
d·e,r 'einen Heanstandung stattgeg,eben hat. Staatsbewußtsein, das natürlich Ruch mit 

Er hat die wissenschaftlichen Anstalten ge- 'e;inem . öster·reichischen Kulturbewußtsein 
strichen und nur die Hochschulen gelassen; v,er.bunden ist, haben aufkommen lassen, und 
Er glaubt aber, bei der neuerliohen B e- wir könneiI nicht leu.gnen, daß dies der 
schlußfassung d.urchzukommen, · wenn er an Fall ist. Wienn sie sich etwa die Lehrpläne 
dem Recht festhält, daß natürliche und der österreichischen Mittelschulen his zum 
juristiosche Per sonen , mit Bewilligung des Jahre 1934 anscha-uen, dann werden ,sie 
Bundesministe'riums für Unterricht ,s'O'lche kaum etw,as von österreichischer Geschichte · 
D ruckwerke, soferne die,s im' Interesse und österreichische,r ' Kultur finden, ,sond·ern 
der öffentlichen Tätigkeit i,st, weiter be- sie finden, wenn v.on österreich die Rede ist, 
sitzen können. Es wird uns bei dieser Lage immer wieder den Ausdruck "deut,sche 
nichts ,anderes übrig bleiben , als dem Geschichte" , "deutsche Literatur" und 
National rat-she�('hluß unsere Zustimmung zu "d,eutsche Kultur", Nlm sind. die Alliierten 
gelben. Soviel zu diesem Punkt, meine hier wes·entlieh anderer Auffassung al,s die 
Herren ! traditionelle Erziehung,sol'ganisation, die 

Aber die Sache hat ·doch noch ein Gesicht i"8it etwa 30 Jahren in österreich :gelaufen 
oder einen Grund in sich, der uns etwas zu it:t .  Sie �' ind  der Auffassung, wie e,s ja auch 
denken gibt: Woher kommt dieselS merk- m einer Ansicht nach ,den Tatsachen ent
wÜfldige, große Mißtrauen der Alliierten, spricht, daß österreich 'ein ,ei.gener Kultur
das sich hier ausspricht? Es ist tat,sächlieh bereich ist, daß ,die Sprache, ,an und für sich 
ein Mißtrauen, wenn man fürchtet, daß nu r  ein Bestandteil eineT Kultur ,ist. So wie 
nationalsozialistische r  Geist n euel\dings dar- b;; keinem B elgier einfällt, lsich al,s Franzosen 
aus erwächst, daß nicht nur Ül der National- zu be,zeichnen, deshalob weH er fr.anzö,sisch 
bibliothek, sondern a.uch in ,sonstigen wisslen� spricht, und wenn Sie ·einen Schweizer 
schaftliehen Anstalte.n und Hochschulbiblio-' fragen, ,der fraJfilzösi,sch spriC'ht und nicht' 
theken, im großen und ganzen in Einrich- deutsch, s.o wird auch er Isagen, er sei ein 
hmgen, wie z. B.  in Landesarchiven, solche Schweiz,er. Dieses Selbslbewußtsein, dieses 
Ex,emplare aufbewahrt werden. W,enn man Kulturbe·wußtsein und dies,es Sta,atslbewußt
befürchtet, dlaß nation.alsozialistischer Gei'st sein f.ehlt bei uns noch in einem gewis1sen 
neuerdings daraus erwächst, daß das Unter- Ausmaß infolge dieser jahrzehntelangen 
richt!sministerium b estimmten P ersonen, die Erziehung ; das können wir nicht lieugnen. 
das für ihre öffentlich·e Tätigkeit lbr.a.uchen,  D ah er dieses MißtriRuen, dieses ·eigentlich 
das Recht ,erteilt, solche nruckwerke demütigende üb erwachen, das sich .in ,allen 
zu b esitzen, dann ist das sicher ·ein sehr Kleinigkeiten äußert, wi,e hier, wo wir 
großes Mißtrauen" ein Mißtrauen, da,s viel- genötigt sind, ein 'so verhältnismäßig kleines 
leicht .in ,anderen Ländern nicht so O'roß ist. Gesetz noch ,einmal 'zu beischließen, bei dem 
Ich habe .schon -heute -Geleg·enheit "" gehabt, wir wirklich der Ansicht ,sind, daß wir .alles 
\venigstens andeutungsweise dara.uf hinzu- Schuldige g,etan habelH, um den G eist des 
weisen, daß -die Behandlung, wie wir ,sie den I Nationalsozialismus bei uns, ·soweit dies 
National:3ozi.alisten .�n unserem nenen Ver- ü berhaupt mit gesetztechnischen Maßnahme'� 
botsg.es-etz .angedelhen lassen ,  wesentlich geht, auszurotten. D af� man also , selbst hel 
schärfei: ist, als ,es in D eutschland üblich is,t, solchen Maßnahmen uns imme,r noch arg-
nach den . letzten Nachrichten auch wesent- wÖthniJsch .betrachtet und IgIß,U!bt, wir haben 
lieh schärfer ,als die Behandlung der n och immer niocht -genug getan, ist gew,isse:r
Faschi,sten in Italien. ·maßen demütigend !für uns. Wir müssen 

Wir können uns nur einen Grund vor
stellen, der die Alliierten zu diesem Miß
trauen anregt, und das ist der Grund, daß 
es sich bei uns österreic,hern um zwei 
Probleme handeH, die wir zu meistern 
b aben : ersten s  d,ie sogenannte D enazi
fizierung, mit der wir ja durch idas Nazi
gesetz wieder einen Schritt weiter ,gekommen 

diese De mut heute in Kauf n ehmen, d,enn 
si e ist nicht . das Schlimmste, und wenn 'Uns 
sonst nichts passiert, könnten wir mit dieser 
Überwachung zufrieden .sein. 

Ich empf,ehle daher dem Bunde.srat, dem 
Gesetzesheschluß des Nationalrates iseine 
Zustimmung zu geben. 
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o.elr Bundesrat beschließt, gegen den vor

l,iegenden Gesetzesbeschluß de,s National
r.ates k e i n e n E ,i n 's p r ru c .h  zu ,e'rheben. 

Es folgt der 39. Punkt de-r Tagesordnung : 
Ges,etzeshes.chluß .(tels Nationalrat-e,s vom 
25. Juli 1946, betreffend die 3. Straatsbiirger
schafts-Überleitungsgesetznovelle. 

inhaltlich möchte ich dazu bemerken, daß 
es wünschenswert wä r-e , wenn das Ge,setz 
nicht nur feststeHen würde, welche Agenden 
von d·em einen Ministerium auf das andJe'fe 
übertragen werden sollen, sondern wenn das 
Ge'setz ,eine vollständige' Aufzählung -d>e,r Zu
ständigkeit Jedes ·ein7Jelnen Ministeriums 
·enthielte. Oeset7Je, ,sind dazu da, um 'Von der 

Berichterstatter D r. Hiermann : Hohes Bevölkerung verstanden zu werden, also 

Haus! Das Staatsbür,gerschaft.s-Übe-rleitungs- tunlich'st gemeihver,ständlich zu sein, ,s,ie 

gesetz, das bereits seine NoveUierung erd',ah- sind aber nicht dazu da, daß damit zwischen 
ren hat, ist in der 2. Staat'Slb:Q,rgerschaft.Ülher- dem Staatsbürger und iS,einem Staate zur 
leitungsgesetznovelle mit 'den dort vor- Verständlichmachung ein Zwischenglied 
gesehenen F r1sten wiederum vor dem Ablauf.' notwendig i,srt, das -sich mancher gar nicht 

Die Fristen sind bereüs am 14. Juli praktisch leisten mann. Wenn ·di,e Feststellung der zu 
abgelaufen. Wir haben also eines jener übertragend·�n Agenden ,schon nicht in das 

Ge.setze, ·  die uns so oft beschäfHgt ,haben , Gesetz seihst eingebaut wird, dann wär·e ·es 

und wo 1lJI1JS die V,e'rhältnisse rlwingen, vielleicht mö-glich, die aus Bundes.geeetzblatt 
früher getroffene Maßnahmen zu verlängern. Nr. 199/1923 unter veT:schiedenenAbänderun
Auch hier ,geht es darum, daß wir für die gen des allgemeinen Behörldeni1beTleHui[1gs

Abgabe der Staats.bürgerseha'fts:erklärung gesetzes, St. G. ,Bl. Nr. 94 aus 1945, und dessen 
und für die Anträge lauf Widerruf der seiner· NovelLe. sich ergebende Zuständigkeit der 
ZIeH aus politischen Gründen erfolgten Aus- B undesmin�sterien -in -einer K undmachung 

bürge rungen eine weitere Frist einräumen. einheitlich f·estzu stell en. 
Die Fristverlängerung wird nach dem I Ich gestatte mir daher, für den Wirtschafts
Ges·etzelste.xt ,bi,s 30. Juni 1947, beziehungs- auss.chuß folgende Anträge zu steHen (liest) : 
weis,e 31.  ne,zember 1946 ausges.prochen. ,,1 . Der Bundesrat waUe gegen das 

D er AutSlschuß Ihat sich dieser NotwoodiO"- Bund-esgesetz über die Besorgung der 

keH nicht verschlossen und ich b -e a n  t r a (J�e Geisehäfte der obersten Hundesverwaltung 
- in seinem Auftrag die Annahme d·es Ge- k e i n  e n E i n ,s p r u  c h erhehen. 

setzes. 2. De r Bundesrat wolle auf Grund 

* 

Gegen di.e;sen Gesetzesheschluß des Natio
nalrates wird k e i n  E i n IS p r u  e h  erhoben. 

40. Punkt der Tagesordnung: Gesetzes
beschluß des. Nationalrat.es vom 25. Juli 1946, I betreffend ein Bundegelsetz über die Besor
gung der Geschäfte der oberst'en Bundesver
waltung. 

Bericht>er,statter Rehrl: Hohes Haus! Der. 
Entwurf des Bundesgesetzes über die Be

sorgung -der Geschäfte der obe-rsten Bundes
y'erwaltung stellt nur eine geringfügige 
Anderung d-er ersten Regierungs,vorlage, 
Nr. 46 der Beilagen zu den stenographisehen 
Protokollen des N ati0Ilalrates, dar, ,(He von 
der amerikani'schen Militärregierung verlangt 
wurde. -

Die Zustimmung .ct.esi AJliiert,en Rates zu 
dies·em Gesetz wurde mit Note vom 31. Mai 
1946 ,mit ' dem Vorbehalt erteilt, daß die' 
� orte ,:L uftsch,�ffahrt" - oh

. 
wie gef�r

heh l  - iln § 2, Absatz 2, gestrIchen we·rden. 
Nach Dur-chführung dies-er Anordnung 
braucht die'ses Gesetz, wenn ·es Nationalrat 
und Bundes�at pass1ert hat, dem Allüert,en 

Rat nicht mehr vorgelegt zu werden. 

meiner Aus-führungen -folgende E n t
s c 11 1 i e ß u n g fassen : 

,D er Bundesrat ersucht da:;; zuständige 
Bundesministeri'llll1, in Form ' einer Kund
machung einheitLich fe,st�ustenen, welc.he 
Agenden von den einzelnen Bundesmini
sterien auf Grund des Gesetzes über die 
Geschäfte der obersten BundeSiverwaltung 
ge führt werden.' ''  

* 
Her A n t r a g  des Berichterstatters -sowi'e 

die E u t oS c h I i e ß TI n g wird a n g e-
n o m m e n.. 

Als 41. PUllld der Tagesordnung folgt der 
Gesetzesbeischluß des Nationalrates vom 
25. Juli 1946, betr,effend das Buudesverfas- .  
sungsglesetz, womit auf dem Gebiet.e der all
gemeine Verwaltung Bestimmungen getro:tien 
werden. ' 

Berichterstatter Rehrl: Hohe'r Bundesr.at ! 
Es handelt Isich hier um das Bundes·verfas
sungsgesetz, womit auf ,dem Gebiete ' der all
gemeinen Verwaltung Be'stimmungen getrof
f,en werden. tOas Ges·etz umfaßt zwei kurze 
Paragraphen. Di.e Bestimmungen des § 15 
des Gesetz.es vom 20. Juli 1945, St. G. BI. 
Nr. 94, über die Überleitung der Verwal
tungs- und Justiz�inrichtungen des D -eut-
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sehen Reiches lin die Recht-sordnung der Re
publik ,sollen bis zu ,einer auder,s lautenden 
verfas�ung,sg,eg.etzlichen Regelung als V,er
fassungsbestimIDungen gelten. AlsO' eine 
Überführungsangeleigenheit aus der Zeit der 
Befreiung in unsere geordnete' Zeit heruber, 
eme Selbstverständlichkeit, weil wir mit die
sen deutschen Gesetzen nicht weiter arbeiten 
können. 

I ch ·stelle deshalb namens des Aussc,huslses 
den A n  t r !a g, gegen diesen BesClh1uß des Na
tionalrates k e i n e  n E i n So p r u c h zu er
heben. 

* 

Der Antr.ag wird a n  g ,e n 0 111 m e  n.  

,schichte angehört. J·edenflalls. wollen wir jetzt 
auf dem Gehiete UIllS·erer Bundes-Verfas
sungsgesetzgebung endlich Ordnung schaffen 
und dieses sehr umstrittene Gelsetz in 
aller FO'lim außer Kraft ,setZen. Für ,�I:;aat
liehe NO't'stände trifft Artikel 18 des Bund,�s
verfas'i:mngsgesetz,es '  in der Fassung vO'm 
Jahre 1929 ausreichende Vorsorge, SO' daß 
dieses längst üherfällig gewordene kri,egs
wirtschaftliche Ermächtigungsgesetz beseitigt 
werden kann, um jede, aber auch jede Mög

lichkeit einer undemokratischen Handhabung 
des Gesetzes von vO'rneweg auszuschließen. 

Der Ausschuß für Verfassung,s- und Rechts
angelegenheiten ,stellt sO'mit den A n  t r a g, 
d,er Bundesrat möge beschließen, gegen ·den 
Gesetz.esbeschluß des N ationalrate,s, wO'mit 
das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsge
setz formell aufgehoben wird, keinen E i n
s p r u c .h zu erheben. 

Doer 42. Punkt der TagesO'rdnung �gt der 
GesetzeshBsehluß .des NatiO'nalrates vO'm 
2·5._ Juli 1946, ' betroe.ffend das Bundesv·erfas
'sungsgesetz, womit da,s Gesetz vom 24. Juli 
1917, R. G. BI. Nr. 307, aufgehoben wirdo 

I BUIIlde;srat Adlmannseder : Hoher Bundes-
,Berl· clltel'i·n�'atter D L t k 0 H" h H I I 

raU Welche Folg,en die Anwendung des 80-� r. a z a .  0' es aus. t k . . t h "'tl 0 h E .. I t' Tl 1·  B 
. 

f ' g:enann ,en negswlr sc ·al lC ·en rmae 1 1-.lj'as vO'r legende undesver 'assungsgesetz, I t . 11 f" d· A h 't h tt d . d, t . s·t d N t' 1 I gungsgese z.es spezIe· ur , 'le r el er a e, as .ll1 ' er ges ngen I zung es a lOna - . t d d i ·  h h d Mit l' d 
rates verabschiedet wurde, hebt ein in seiner I
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' " wa - angetan, alle möglichen gegen die Allgemein-ren er auer , ,e.r , ure en neg . ervor- h 't ,. ht t V r ' t ff dO gerufen.en außerO'r.d,entlichen Verhältnisse .eI .genc 

.
e en er �ungen ·zu re en, l

,
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durch Verordnung die notwendigen Ver- ,sICh unheIlvoll ,aUSwlr�ten. , Denken WIr 

fügungen zur Förderung und Wiederauf- unt,er ander,em n�r an dIe Aus�chaltung des 
richtung des wirtscha:ftliClhen Lebens, zur Parlament�·s und Ihl1e schwe�wIe�'errIde� Fol
Abwehr wirtsohaftlicher Schädigungen und gen! D a  '�Ieses Geset,z al�O' m d�e Zelt des 

zur Versorgung der Bevölkerung mit d,emo�rahschen F�rts'chn.ttes , n�cht meh� 
Nahrungsmitte1m !Uud ander,en Be.darisgegeu- paßt,. lS� ,es auc�l dIe AnslCh� mem�r P?-rtel 
'ständen zu treffen", sie jedoch verpflichtet, -- dIe Ja �ls dIe er.st� Bekal�pferm dIeses 
derartige Verordnungen bei der nächsten Gesetzes wlederholt, bIsher leIder O'hne Er
sieh bi,etenden Gelegenheit dem Reichs'- fo�.g da:ge,ge� auftrat

. 
-, der Hohe B undesr.at 

rat, alsO' .. (Le,r damaligen g,e.setzgehenden par- �lO'ge ?e�chheße.n, '�es�o
r Ge�etzesauf�'�bu:g 

lamentanschen Körperschaft vorzuleg.en, der ZiUZUtstnnmen. SI�he
. 

WIrd .. dIese Ver u�
. 

g 

sodann die Möglichkeit hatte, sie entwe.der VO'll der MehrheIt der Bevolkerung .begrüßt 
'zu bestätig,elll, .ahzuänd,ern O'der �ßer werd,en. 
·Wirksamkeit zu 'setzen. Das Gesetz hatte 
alsO' die parlamentarische Mitwirkung der 
gese tzgebenden Körper,schaft vO'rgesehen, 
zu der es dann aller,dings infolge der 
damaligen Verhältniss·e nicht mehr gekommen 
ist. In der ersten Republik wurde das Gesetz 
nicht ,aufg.ehoben und mußte somit auf Grund 
der BesÜmmulligen des § 7, Ahs. (2), des 
Obergang-sgesetzes vom 1. Oktober 1920 al,s 
in die Rechtsordnung der RepUlblik 'über
nO'mmen g,elten. 

* 

Bei der Abstimmung wird gemäß dem An
trag des BeI'lichter:statters gegen detn vorlie
genden Gesetzesbeschluß k le i n E i n
s p r u c h erhobeno 

Es gelangt der 43. Punkt der TagesO'rd
nung 'zur Verhandlung: Ge:setz,esbeschluß 
des Nationalrate,s vom 26. Juli 1946 über dElIS 
Bundesverfas'sungsgesetz, betr·effend das 
Gebietsänderungsgesetz. 

Ob und in welchem Ausmaß (Jj,e vielfache 
Anwendung dieses Gesetzes in der Zeit vO'm Berichterstatter Holzfeind: Hoher Bundes
März 1933 bis zum Mai 1934 berechtigt, rat! Mit d,er R,egierungsvorlag,e, die Ihnen 

notwendig und zweckmäßig war, ist eine vorliegt, hat der Nationalrat einen Zustand 
Frage, die der österreicbischen .oe- wiederhergest.ellt, wie ,er im allgemeinen vor 
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-dem Jahre 1938 bestanden hat. Grundsätzlich 
wird lin d·em Gesetz ausg,edrückt, daß die 
Grenzen der Gemeinde W,ien auf die de.s 
J ahre:s i938 zurückgeführt werden. D ie Aus
nanihen, die im § 2 festgel,egt sind, bein
halten jene Gebiet'steile, die tatsächlich mit 
Wien IStädtebaullich mehr oder minder ver
wachsen. sind, wie di,es auf die Gebiete 
Mauer, Liesing und Rodaun zutrifft. Im übrii
gen bestanden -schon vor dem Jahre 1938, 
ja vor 1934 Bestrebungen, diese Gemeinden 
der Stadt Wien einzuverl,eiben. 

D er § 3 der Regierung5vorlage regelt das 
Recht in den nun abgetrennten s'Üwie :ilTI d en 
bei Wien v,erbleibenden Gemeinden. Der 
§ 4 reg-eIt d1e finanziellen Beziehüngen zwi
schen Wien und N�ederösterreich. Der A.b
satz 2 des § 5 besagt, daß über Streitfälle 
Schi,edsgeriohte zu entscheiden haben. Wenn 
ein VorsitZiend-er nicht ge'wählt wird, 'sollen 
diese Schioosge-richte aus j,e dl'tei Mitgliedern 
aus W1en und Niederösterreich :gebiLdet wer
den, und wenn di-e Wahl -eines V orsitzend-en 
nicht zustandekommt, hat der Prä'sident des 
Verfassung,sgerichtshofes 'cLie Stelle des Vor
sitzend'en zu übeImehmen. 

Ha eis 'sich bei dies-em Ge.setz um die 
Wi,ederhersteUuug des Zustandes von 1938 
handelt, hat der JustizauStschuß heute ein
stimmig beschlossen, an den Bundesrat oos 
Ersuc.hen 'zu richten, diesem Gesetzesbeschluß 
des Nat.ionalrat,e:s :zuz,U!Stimmen. Ich -bitte Sie 
daher, auch dieses Gesetz zum Bes.chluß Zu 
erheben . 

. -

Bundesrat Weillmayer: Mit der Rück
gl�ederung des Großteiles d-er Randgehiete 
WIßns -an das B undesland Niederöst.erreich 
wir,d dem Ein- und Ausg,emeindungswirrwarr 
in den von der Zurücko'l,iederun O' betroffenen 
Gemeinden -ein Ende 0 bereitet� D as letzte 
Wort hierüber liegt bei den Alliierten. 

Für die Abtrennung der c Randgebiete von 
WJen müssen drei Ge:sicht<spunkte in Be
tracht gezogen werden. D er ,erst,e; Gesichts
punkt ist die geographi<Sch.e Lag-e. Diese zeigt 
woh.l , niclIt überall die scharfe Grenze 
zwischen Nied,e,rösterreich und Wien doch 
der Höhenzug Leopoldsberg, Kahl�nberg, 
Hermannskogel, Wienerwaldhöhenrücken 
über . Steinriegel,. Exelherg, Hornauskoge.l 
nach Kalk,sburg tr,ennt deutlich da's Rand
gebiet vom Stadtgebiet. Südlich Wiens gibt 
uns die Schw€chat die natürliche Gr.enze. 

D.er zweitel Gesichtspunkt ist der politische 
Gesicht<spunld. Manche fühlen ,sich wohl in 
Wien, manche in Nied·erösterreich. D.er poli
tische Gesichtspunkt ,soll hier nicht ausschlag
ge bend 'sein. 

Der dritte und wichtigste; Gesichtspunkt 
ist der wirtschaftliche. Im Jahr,e 1938 hatten 
die meisten Stadt- und Dorfgemeinden be
trächtliche . Schulden, Klosterneuburg zum 
Beispi,el ·eine, Schuldenlast von 5 Millionen 
Schilling, umgerechnet ,auf d-en Kopf der B e
völkerung 300 S. D ies,er Belastung ,stand·en 
aher wesentliche Aktivposten gegenüber :  die, 
Strandbäder der Donaugemeinden, die Elek
trizitätswerke sowie Grun:d- und Häuser
hesitz; das Straßenne,tz war -ausgebaut und 
illstandges-etzt. Die finanzielle ,Lage 1938 
stand also fast in aUen Gemeinden auf einer 
gesunden Basis. Es sei bemerkt, c1aß 'V,ien in 
den Jahren 1938 bis 1945 die Erträgnisse aller 
städtischen Unternehmungen ,der R,andg·e
biete in die Kassen der Gemeinde Wien ' 
fließ,en ließ mid nichts inv-estiertle,. Bei den 
finanziellen Aus.einandersetzungen ist auf 
diesen Umstand unbedingt Bedacht zu neh
men, u m  die Bev,ölkerung dieser Gebiete vor 
nn,erträglichen Belastungen zu schützen. Ge
wiß ist auch, daß die AmortiStatiollJsbeträge, 
die manche Gemeinde nach der Abtr-ennung 
selbst zu tragen hat, -schwer in das Gewicht 
faUen. D emgegenüber steht der Wiederauf-
bau der rund 100.000 durch Kriegs,einwir- .. . 
kung z-erstörten und beschädigten Wohnungen 
Wi,ens. Dies.er Wiederaufhau erfordert Mil
liarden von Schillingen, das Isind tausende 
Schilling pro Einwohner. Dies trifft auch in 
einigen Randgebietsgemeinden, wie zum Bei
spiel iJn Schwechat zu, das durch Krieglsein
wirkung ISchwersten Schaden erlitten hat. Die 
meisten Randge:bietsgemeinden wurden aber 
während der Kriegshandlungen vom Ärgsten 
verschont. Jahre aber weoo€n vergehen, bis 
Wien wieder das Wien wird, da-s -es bis 1938 
war. 

Ernährung,smäßig sind di� Randgemeinden 
s-eit den letzten Wochen .aüch in quantitati 
ver Hinsicht gleichgest'ellt. Ebenso haben die 
Arheiter in beiden Tei1�n, in. Wien und in 
den Randgebieten, die, gleichen 'Zusatzkarten. 

Wenn nach Wiederherstellung der norma
len Verhältnisse die- "wirtschaftliche- Tätig
keit in vollem Schwung sein wird, wir-d die 
Schaffung der Meliorationen .in den Randge
bieten be.d-eutend leichter ,sein ,als tn Wien. 
Auch Neubauten von Wohnstätten und 
Fabriksanlag-en weroden .in den Randg.ebieten 
te'iehte_r durchführbar se.itl als in Wien, da 
die Steuerlast für den Wiederaufbau nicht 
so drüc�end und die Beschaffung von Bau
materiaii_en leichter als in Wien sein w.ird. 

Die, Pflicht d-er Wieuer ist und bleibt, auf
einandte'f Rücksicht zu n.ehmen, d-enu der Be
griff Rücksichtnahme ist ,der Hauptbegriff in 
Jede r wahren D e mokratie. Der Niederöst.er
reicher muß die  Bedürfnisse der Wiener 
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und ,de,r Wiener die der Niederösterreich er 
anerkennen und beide mÜss.en sich das Leben 
erträglich gestalten, denn Niederösterreich 
und Wien liegen in' östeueich. (Beifall bei 

. d.en Abgeordneten .der österreichischen 
Volkspartei.) 

lieller Beziehung ,ein sehr hemmender R i,egel 
yorgeschohen word,en ist. ,({ 

Ich w€'iß - und die V,ertreter des Landes 
Niederösterreich hier im Hohen Bund-esrat 
werden ·es bestätigien müssen -, daß ,ein 
Schrei de3 Ullwillens durch sehr viele Ge-

Bundesrat HOllay: Hoher Bundesrat ! Es meinodell gegangen ist, ,als die Zeitungen im 
fällt mir nach einer so v,e'Fsöhnlichen Rede Vorjahre, !einig.e Wochen vor d·en Wahlen 
nicht leicht, ·eine andere Form der Diskus- gemeldet haben, daß wir Verhandlungen über 
s ion zu wählen. Ich habe mich zum Wort die Abtrennung dieser Gemeinden fiihr,en. 
gemeld·et, weil Wien IIlit diesem Trennungs. Es haben Volksabstimmungen stattgefunden , 
ges,eh absolut nicht 'einverstanden i st. Ge- es haben große, -Gemeinden - ich verwei.se 
wiß, ,es hat auch der Wiener Landtao' dieses .auf Klost-erneuburg, 8chwechat, Mödling ---' 
Tr,ennungsgesetz beschlosse'n, das in"" langen den Beschluß gefaßt, daß sie bei Wien. blrei
Verhandlungen mit der niederösterreichischen ben wollen. D as ,ist ganz selhstv,erständlich, 
Landesve.rwaltung v er,einbart wur,de. Aber meine Herren. Es ,sind v.iele- Gehiete, die, ,im 

befriedigt hat das Gesetz keinen der be,iden ,J�hre . 1938 - ic� unterstreiche d.as - d�rch 
Verhandlungspartner. Wir Wiener wollen �m �lktat �u Wlen geschlag,en worden smd, 
v.�r aUem hervorheben, daß uns Jeder poli-

I 

In dle�,en sI,eben J·ahr€u mit d.e.r . Großs�adt 
tIsche .Gedanke be,i der Behandlung dieser I 

demrhg v�rwach:se!l, eS ha,?,eu. ,sIch sovi'ele 
Frage fernliegt und daß wir uns bei den ges:md,e wlf.t,schafthehe und l�mge ��ltureUe 
Verhandlungen ausschließlich von wirtscha:ft- Bezlehungen erg,eben, daß dIe Bevolkerung 
lichen Grundsätz,en haben leiten lassen. dieser Gebiet,e IIHlr rungern von Wien weg-

Es steht riest, daß man am 1. Oktober 1938 geht. Wrir dürfen nicht ver.gl8s'sen . - m ein 
als die National!sozi'a1i:sten 107 ni,e,d.eröster� Vorredner hat das schon ang,eführt --'-, daß 
reichische Gemeinden zu Wien o'eschla<1en für heide Te-ile, Isowohl :l'ür die Wiener 'als 
haben, zweifellos ,etwas zu weithe;zig vo;ge- au�h . für die �u:sge�neind�ten ' niedetöster
gangen ist, aber 'ebenso möchte ioh hier relChl:schen GebIete, Jetzt ,eme ,s.ehr 'schwere 
betonen, daß die Mehrheit des nied,eröst,er- Z'eit beginnen wird. Es müssen die Vel"wal
:.eichis�hen Landtag,es bei den Verhandlungen tungen. der • . . Gemeinden neu aufgeha�t �er
uber dIe Rückgli'ed,erunu dieser 'Gemeinden ·den ; ,dIes ruhrt heute ,scliolIlJ zu SChWIerIgen 
wieder etwas zu engher�ig g.ewesen ist. fi�anziel1en Auseinander:setzungen. Als 

Wir düd.en nicht v1e,rgessen meine Herren Fmanzrefel"ent der Stadt Wien mußte ich 
daß sich schon im Jahr,e Hi38 - und da� diese Arbeiten !Schon jetzt vorbereiten. Ich 
haben alle ,Partei,en zugeg,eben - um Wien glaub e, wir werden da ein 8'ehr schweres 
ein eis-erner Ring gebild'et h at. Die,se Groß- W!erk zu vollbringen haben. In vielen Ge
stadt hat ·ein Ausdehnungsg,e,biet nötiu und meind8ln bestehen Sparkassen, Bäd:er und 
durch dieses Ges,etz ist 'es lo€id·er auf �lange wirtschaftliche Unternehmungen, die in die
Zeit unmöglich, daß die Stadt Wien das n�t_ g.en sieben Jahren von Wien verwaltet wor
wendige Gebiet bekommt, um die, aUen Miet· den 'sind. D as muß nun zurückgeführt wer
:kasernen zu entvölkern , und gesunde Sied- den. \Vien hat für diese nun auszugemein
lungsgebiete zu 'schafien, Wien. muß als denden Gebieten Brücken und Stege gehaut, 
Metropole der zweiten Republik städtebaulich Straß.en repariert, die' öfj.entliche, Beleuch
mod·ernisiert werden. Der Krieg und seine tung ausgeführt und es ist leider in dem 
Fo]gewirkung,en haben in Wien �iel zerstört. D r,ange der Ni'edrerö.sterreicher, ' möglichst 
Jle,tzt ist - das müssen auch die Nieder- bald ,alle Gemeinden wi,eder rin ihren Vel'� 
österreicher ,einsehen - die .einzige Gele.uen- waltungsbereich zurückzuführen, �etwas weit 
heit, die vi,eHeicht nicht wiederkom mt, � um vorgeprellt worden. D ie Niederösfeneicher 
Wien städtehaulich :auszugestalten ,zu assa- waren der Meinung, daß ,Me schon vom 
ni er·en. Wir werd'en tin Wien ,ein�n uroßen L Jänner 1946 an alle 81 "r,ietd:er an N.ieder
Teil, das inn.er'e Stad,tgebiet .das dur�h die österreich zurückgekommenen Gemeindien in 
Fliegerangrifi,e und die dir,ekten Kriegshand- ihre Verwaltung überführen können. Sie 
lungen zerstört worden .ist, nicht wieder im waren aber dazu nicht ,imstande. D adurch 
alten Maßstabe aufbauen, wir wollen die ist ,ein beklagenswert,er Zustand der D esor
S!,adt auflockern und ,ein gesundes Wohnge- g.anis.ation der V'erwaltung ,entstanden. Es 
b!,e,t sch�ffen. D as ist aber nur möglich, wenn hat drei Mon.ate g,edau-ert, ,bils ' Nied,eroster
SIch WIen ausdehnen kann. Durch dies8s reich den W,ienern ·erklärt bat, daß ,es leider 
Gesetz werd·en aber von 117 Gem einden 81 nicht in der Lage ist, ,die V,erwaltung ,so rasch 
von der Stadt Wien abgetrennt. Ich muß umzustellen, wi'e dies im Interesse der Be
sagen, daß dadurch dieser naturnotwendig völkerung notwendig gewesen wäre. Es 
gegebenen Entwicklungspolitik in städtebau- I muf3te ein Übereinkommen getro:IIen werden, 
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wonach die Stadt WiBln bis End,e 1946 di,ese . Wir Wiener stimmen nur mit ,gemischten Ge .. 
nunmehr schon s'eit .den 1. Jänner 1946 1JU fühlen dem Gesetzentwurf zu, sprechen aber 
Niederösterreich gehörenden Gemeinden in mit aller D eutlichkeit ··den WUllJsch aus, daß 

. rr.e'l1händige Verwaltung ühernimmt. ,damit nicht das letzte Wort gesprochen ist, 

Hoher Bundesrat! Ich bin fest davon über- daß es in g·emeinsamer, einträchtiger Arbeit 
gelingen mög'e, ,einen ZUl8tand zu 8C!haffen, zeugt, daß die Nationalsozialisten hier zu 
der für beide Länder erträglich ist und einen weit geglangen ,sind. Sie babw Gemeinden, 
w.irtschaftlichen und kulturellen Fort,schritt die rein ländlichen _ Charakter haben, zu 

Wien geschlagen. Das <ist ·ein Unsinn! Die bedeutet. (Beifall.) 
Mehrheit des Witener �andtag-es deukt keines- * 
wegs daran, reine Bauerngemeinden zu ver- Der Bundesrat .erhebt gegeilli den vorlie-walten und die VerhalIldlungen über diese 
Gemeinden sind in einigen Minuten beendet g-enden GesetzeSlbeschluß k le i n ·e TI E i n-
gewesen. Aber Niederösterreich hat sich auf s p r  u c h. 
den Standpunkt gestellt und war .davon niClht D er 44. Punkt ,der Tagesordnung lautet :  
rubz.ubringen - -es ist i n  dieser Beziehung Ges·etzesbeschluß des N.ationalrates vom 
der Stärkere gewesen -, daß beispiel.sweise 26. Juli 1946, betr'effend das. Verstaatlichungs
reine Industriegebiete, wie Schwechat, das gesetz. 
eng mit Wien verbunden ist - die Straßen-

_ Bericht,e'rstatter �Iantler: Hohels Haus! D.as hahn füh
.
rt bis in� . 

Heroz der St�dt -, �lle vom Nationalrat beschlossene Ge,setz, .das uns GroßbetrIebe graViItlel'en nach WJiOO, es
. 
WIrd hier vorliegt, ist wohl eines der wichtigsten vün �ns ?,as, Wasser .u�d Strom g,ehef�rt und einschneid.easten Ges,etZJe" das d.er und Ich �onnte �och ellllg� solche .Gemem- I Nationalrat bish.er be,schlossen h'at und das '�en aufzahlen, dJie schon Ihrer wlrtsch-aft- uns zur Beschlußfassung nunmehr vorl,iegt. lIchen ��ruktur und der Zu:sanune��etzung Es ist zu begrüßen, daß über das Ge,setz der Bevol�'8l'U'�� nac� zu WIeu ,geho�en - im Nationalrat eine Einstimmigkeit herbeinun an Nlederosterreolch abzutl1et.en smd. efühl"it woroden ist iUnd daß sich die Er-

Ich weiß -.- und dies möchte ich im Bun- �enntni:s immer mehr durchs.etzt, daß die 
desrat mit al1em Nachdruck betonen -, daß Wirtschaftsformen des Kapit,alismus in der 
hier wohl das Gesetz beschlossen werden heutiaen Zeit nicht mehr genügen · daß d.ie'Sle, 

' muß. Wir haben, wenn auch :schwer,eu Her- Form�n ,sich überlebt haben, daß
' 

sie weder 
zens im Wiener Landtag für das Gesetz ge- die wirtschaftlichen Bedürfnislse befriedigen 
-stimmt; auch der Niederqsterreichische Land- noch die soziaLen Ungerechtigkeiten, die sie 
tag hat ein gleichlautendes Gesetz besohlos- oft erst richtig ,schaUen un d ·entwickeln, 
sen. Aber im Interesse d.er wirtschaftlichen beseitiO'-en können. Die kapitalistische Wirt
Entwicklung Wiens, die doch auch dem schaft <:> hat uns von ,einer wirtschaftlichen 
Lande Niederösterreich Izugute kommt, hoffe und von einer !sozialen Krise in die and·ere 
ich, daß damit nicht das letzte Wort . glespro- g,estürzt. Nicht nur be,i uns, :sondern wir 
chen ist. Im Wege ernster - Verhandlungen,. sehen, auch in der übrigen Welt ist man be
ohne sich von irgendwelchen politischen Er- müht, neue wirtschaftliche Formeu 'zu finden, 
wägungen leiten zu lassen, mÜSisen die Rand- .die ihrerseits eine bessere stabile V,e,r
g,emeinden, die nach Wien gravitieren und -sorgung mit Güte-rn und 

'anders·eits eine 
"He auch nach ihrer ' Str-uktur zu Wien ge- hessere ,soziale Gestaltung herbe,iführen 
hören, wieder e.urückg,eführt we-rden. -soUen. 

Wir wollen doch ausnahmslos die . Regie- Wir wünschen und honfen, daß dIas uns 
rung in dü�:ser zweiten Republik stützen und. hier vorliegend·e Ges·etz in diesem Sinne -eine 
unterstützen. Wir sind gegenseitig aufein- Stärkung unserer Wirtschaft bedeutet, die 
ander ang.ewiesen. Es ziemt uns in Idieser umsomehr notwendig ist; als wir feststellen 
ernsten Zeit nicht, politische Gegensätze auf müssen, daß unsere Industrie, unser Export 
die Spitze zu treiben und -i* glaube, nicht sich in der Zukunft gelenkten Wirtschaften 
auf Widerspruch zu -stoßen, wenn ioh el'kläre : des Auslandes gegenüber hefind-en wird, und 
Geht es Wien gut, dann g,eht es auch den daß sich ,der österreichische Unternehmer, 
Ländern gut ! Wien soU wieder da's werden, der durch die Ereignis'se der Vergangenheit 
wlas es gewesen ,ist, bevor ,sich der barbari- finanziell .außerordentlich geschwächt ist, 
sche Faschismus hier breitgemacht hat: ,etne auf sich allein ge,stellt dieser übermächtig . 
Metropol-e hoher Kultur, ein blÜlhendes Ge- auswirkle:nden Konkurrenz der ·ausländischen 
meinwesen, das geistige und wirtschaftliche Wirts-chaft g·egenüber 'sich wohl kaum zu 
Zentrum unserer Repuqlik! Wien '8011 . die behaupten v.ermag. Das 'Gesetz zählt in 
Stadt werd.en, auf die .alle Bundesländer sein-ern A:nhang eine Reihe von Unter
stolz sein können. nehmungen und Betri,ebe auf, die mit ·dem 
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Inkrafttreten dieses Ge:setzes verstaatlicht mit dem 'Staatsinteresse vereinbarlich ist. 
w·erd-oo sollen. ;Es werden damit eine Re1he Es setzt unter Strafisanktion, wenn in den zur 
von' Schlüeselbetrie.ben, di.e für die Weiter- Verstaatlichung kommend,en Unterneh
verarbeitung im Inland von Wichtigkeit mungen Rechtshandlungen vorg,enommen 
sind, dem Einfluß des privaten Kapitals werden, die den Zweck dieses Ge'setz.es be
,entzog·en und der öff.entlich·en Führung und leinträchtigen oder unmöglich machen wollen. 
Kontrolle . unterstellt. In dem G.esetz wird d,arauf verwiesen, daß 

Es ist in diesem Zusammenhange, in der die Bestimmung der Recht-slorm sowie ·der 
Diskussion über die Verstaatlichung, wieder- OrganisatIon dies·er nunmehr zur · Verstaat

holt der Befürchtung Ausdruck gegeben lichung kom:nenden Ble.triebe und Gesell

word'en, daß durch die Verstaatlic.huna 'Scharten spateren Gesetzen vorbehalten 
lediglich eine Erschwerung und eine Be� - ib�eiben soll, und es ist zu wünschen, d,a� 
h.inderung der Wirtsc.haft entstehen könnte, d�ese Gesetze

. 
bald ges�haff.en werden, damIt 

dadurch, d.aß diese B etriebe verbül'iokrati- dIe VefistaatlIchung wlrks,am werd.en kann. 
si

.
ert werden, daß die B eschäftigten in Es ist aber ebe�:so �otwendig, ·e�ell'so wJchtig 

dl!esen Betfii<ehen sich ,als Staatsano'.elstellte und s-elbstverstandhch, . daß dIe Verstaat
fühlen und daß ' die Arbeitsintensität die liehung ·dieser B:etriebe nur im Zusammen
kaufmännische Führung, der Weitblick des �ang mit e.�ner �lanmäßigen W,ir�schaft 
Kaufmannes und 'so weite r fehlen und die I uber.baupt denkbar 1st uoo daß ransohheßend 

v.:irtschaft dadurch eine Schwächung, eine �� dies-es Gesetz. über die Verstaatl�chung 
Embuße ·erfahren könnt.e. D ie Erfahrun O'en elllzelner Industneunternehmungen em Ge
die man mit Verstaatlichunaen und Nat.i�na� setz über Wirtschaftsplanung eine unabWie.nd
lisierunge.n im Auslande

b 
aemadlt hat bare Notwendigkeit wird. Wir könnten UlliS 

belehr-en uns wohl eines bes.se;en. Wenn wi; I sonst wohl kaum vOl'Stellen, wie diese Unter,
lID'S in östeneich s·elbst umschauen und I' �ehmungen innerhalb dies.er GeiseUschaft 
sehen, d.aß wir hi.er e-in.e ganze Reihe von Ihr·e Fu�ktion le,rfüllen könnten� die ihnen 
Betrieben habern, die seit lang.em qem durch d,}.ese� Gesetz zugedacht list: . . 
privaten Eirufluß entzogel1 u n d  VOn öUent- De r vorl�.egende GesetzentwurI 1st

. 
e m  

lichen Ge.seUschaften od.er Gebietskörper- erst�r Schr�tt .auf d.em Wege dazu , Jene 
schalten g.eführt wefid-en, so können wir Bet���he, dIe Im Interelsse d�er gesamten 
feststellen, daß di!ese Vergenossensehaft- Bevolkerung, der g.esamten Wirtschaft her
Hchung keüierlei Behinderuna� de r  wirtschaft- vorragende Funktionen zu erfüllen haben, 
lichen EntfaltUlla dieser Betriebe ihrer dem Einfluß des Privatbesitze.s zu entzieben . 
Funktionen die V

b
ersoraun a der Bev5l .... -erulla und an seine SteUe das Volk, di.e, Regierung , :" :" K :"  t W· .. 1 d ß d '  auf -di,€sem od.er  jenem Gebiete durchzu- Zu se zen. Ir wunsc len, . a . le.ser erste 

führen, bedeutet hat. Ich brauche nicht Schritt von Erfolg begleitet i-st, und das 
darauf zu verweisen daß o-leiche Befürch- heute hier zur Beischlußfassung vorl.iege,n.q·e 
t�nge� v

. 
or Jahr:zehn. t�

.
n aUf.g

b
etaucht sind, allS 

I 
Ges·etz einen F?rtschritt ,i:n . 

dieser von mIr 
die Wlener Gemeindeverwaltung unter Füh- ang,edeutet.en RIChtun.g brmgt. 
rung des Bürgermeistefis D r. K;arl Lueger I Ich b e a n Lr a g e  namens des Ausschussl\?s 
ehenfalls d,arangega�gen ist, Verge:selLschaf- de.s Bundesrates, daß

. 
·der Hohe �u�desrat 

tungen v-erschied-ener im Interes8e dle.r dem Beschluß d-es NatIonalrates belüntt und 
W-iener Bevölkermlg �otwendig!er Betr-Lehe gegen dieses Ges·etz k H i n  e n E i n s p r u c h 
d�rchzuführen. Aber es ist begre.iflich, ' daß erhebt. 

_ 

{he Inter-els'senten an dem bishe'rigen Zustand Hund esr at Holzfeind: Hoher Bundeisrat! 
alles aufhieten, u m di-8Sel1 Zustand eben Die SoziaUstische Pafitei wird s'elbstverständ
aufrechtzuerhaHell. l lich für Jedes Gesetz stimmen, ' da·s in der 

Das Gesetz, das hier vorliegt:be,stimmt in I Richtung nae.h Sozialisierung str,ebt, auch 
seinen ersten P,ar.agraphen, daß mit dem In- :  dann, WeID!U,o·es ,ein nur -so unbeffi.edigendes 

, krafttfi€_ten des Gesetzes die im Anhang : Gesetz darstellt wie das vorliegende. Wenn 
gJe,nanntell Unternehmungen und Betriebe ; wir SOIziJalisten für die Sozialisierung und 
in das Eigentum der österreichischen Repu- I Vergesellschaftung eintreten, so deshal,b, 
blik übergehen, und sagt in Absatz 2 daß weU wir überzeugt sind, daß Not und El.enü 
hiefür eine ang·emessene Entschädigu�g zu und im besond'eren der Krieg ihre letzten 
leisten ist. D!iese Entschädiguna soll durch Wur,zeln in der kapitalist1schen GeseUschafts
ein sep,am'tes' Gesetz bestimmt �erd'en. D as I ordnung haben und weil wir der Meinung 
Gesetz .spricht dann weiter aus, daß Ant-ei1e i sind, daß wir zu -einem Zustand des wirkli
von Unternehmungen und B etrieben ' mit chen Fried-ens nur dann gelangen können, 
Zustimmung de·s Hauptausschusses des wenn wir den Kapitalismus überwinden. 
Nationalrates veräußert weroen können, Wir können auch in der gesamten ge:sell
wenn das im St,aatslnteresse gelegen oder schafUichw Entwicklung der letzten Jahr-
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�ehute feststeHen, daß sich in der ganz,en 
Welt ständig eine Tendenz geltend macht, 
die immer mehr und mehr ·zum sozialisierten, 
ver ge sellsch aftlichten und v,erlStaatljchten 
Betrieb, ,sei es ,in' Form der Verstaatlichung, 
Kommunalisierung, VergenOISsensBhaftung 
od'er V,erlä:uderung, drängt. Wir können fest
steHen - ich möchte ,es das Gesetz von der 
werdenden Staatstätigkeit nennen -, das 
.ständig und ständig die Privatinteressen ge
genüber den öffentlichen Inte,res'S'en, und 
zwar naturnotwlelIlJdig, zurückgedrängt wer
den, daß wir ·eirue Entwicklung vor uns 
haben, die uug,efähr mit den Schlagworten 
"Ein�el un tern ehm ung", "Aktiengesellschaft", 
"SoziaUsiert'er Betrieb" ibezeichnet werden 
könnten. Diese Tendenz hat sich, wie der 
Herr Herichterstatter ISClhon gesagt hat, be
reHß in einer Zeit geltend gemacht, in der 
di,e Sozialistische Partei noch lange nicht so 
bedeutend gewesen ist, wie sie es j etzt ist. 
Schon in de'r Zeit Luege:r.s .hat man in Form 
der überführung von . p'r-iv,aben Betrierben in 
Gemeind,ehetriebe den Anfang 'gemacht. Wir 
sehen, daß -hier eine bestimmte .ge,setzliche 
wirtschaftliche Entwicklung vor . uns liegt, 
di,e zu Jerkenn en . unsere Aufgabe ist und in 
dieser Ri�htung zu arbeiten wir als notwen
dig .ansehen. 

Weil wir di·ese Entwicklung sehen, müssen 
wir fJeiStstel1en, daß das Ge.setz wesentliche 
Mätng,el aufweist. Wir wollen, daß all das, 
was der öffentlicthkeit d1ent, entweder 
der öffentlichkeit zugeführt oder wenig
st'�ns von · ihr kontrolliert wird, \lnd hier 
müssen wir feststeHen, ·daß wesentliche Be
triebe, wie beispielsweise die Verkehrshe
triebe oder LJebens.mittelbetri,ebe, die wahr
lich bedeutende öff,entliche Intereslsen zu ver
treten haben, im SozialisierulDgsgesetz nicht 
enthalten sind. Wir ,sin,d davol1 über,z,eugt, 
·daß aber auch ·c1afür die Zeit kommen wird 
- weil sie kommen muß - und daß auch 
jene -Betriebe früher oder später entweder 
v,erstaatlicht oder in einer ander,en Form 
sozialis.iert werd·en mÜ!Ssen. Der "Obe,rgang 
dels EiJgJentums ,aus aeT privlaten in die öff-ent
liche Hand allein würde noch litJnge nioht die 
Beseitigung j ener Zustände bringen, die not
wendig ist, um die Wirtschaftsanarchie und 
das Wirtschafts chaos zu ,überwinden, wie sile 

' d'er PrivJatkapitalismus mit sich gebracht hat. 
Es ist un.bedingt notwendi'g, daß mit der V.er
staatlichung der 1f:etriebe auch reine staatliche 
Lenkung der Wirtschaft Hand i.!Il Hand geht. 
Es wird wahrlich eine Aufg'abe der nächsten 
ZeH, namentlich der ,zustäilldigen Ministerien 
sein, hier zu bewei;sen, daß die staatlic.he Len
kung nicht nur im Kriege unbedingt notwen
dig ist, sondern umso notwendiger im Aufbau 
für den F riieden. 

Wenn wir für die Sozialisierung ,eintreten, 
dann ist 'es aber auch notwendig, daß wir 
daran d,enken, daß die Betriebe wirklich 
demokratisiert we�den. Wir wollen desw.egen 
die VerstaatUchung der B etriebe, damit es 
nicht mehr möglioh iist, daß einzelne Per
,sonen eilIlie ungeheur,e MachtenUaltung auf 
sich konzl8Jntder,en können. Wir woHen des
wegen -die B etriehsdemokratie und die Ver
-staaUichung, damit nicht ein�elne ,Kapita
listen, wie Thy.ssen, SchoeUer oder Apold in 
der Steiermark, vermöge iJues unerhörten 
Einflusse.s faschistische Banden aufziehen 
können (Zustimmung) , um der Demokratie, 
wenn es ihnen belieht, mit Gewalt ein Ende 
zu bereiten. Was wir aber im besonderen 
dabei vermieden wissen wollen, ist, daß 
diese Betriebe VieJ'lbürok:oo.tisieren. C Wir 
wollen durch den Einfluß der Demok�atie 
vrerhindern, daß hier ein bürokratischer 
Apparat en1ls,beht. Wir wollen mit einem 
Wort durch die Verstaatlichung nicht etwa 
- um ein Wort Ferdinand Lassalles zu vari
ieren - einen bürokratischen Nachtwächter
sta,at, sondern wir wollen einen Isozi,alen 
Arbeits6taat aufbauen. Dieses Gesetz gibt 
uns die Hoffnung d.azu. Es list der erste 
kleine Beg,inn. Es -ist -die Hoffnung, die tau
sendJe Mensc.hen seit Jahrzehnten, ja seit 
Jahrhunderten erfüllt, die Hoffnung auf d,e.n 
Sozialismus! (Starker Beifall) 

lBUilldesrat Dr. Lugmayer: Hoher Bundes
rat! D ie Liste der Unternehmungen, d,ie auf 
Grund dies·es Gesetzes, daig sich V,er-staat
lichungsgoe,setz nennt, in Staatsbetrieb über
gelhen ,sollen, beginnt mit e,inem .sehr meJ'lk
würdig,en F.all. Wir finden hier unter 1/1 
Aktiengesellschaften, die CreditalllStalt-Bank
Vier,ein. Nun, das ,ist eigentlich ein Betrieb, 
dessen Aktienmehrheit, soviel ich weiß, in 
der Hand des Staates ist, der also bereits 
verstaatlicht Jerscheint. E

'
r i'st deshalb in die

sen Besitz übergegang;en, weil wir hier einen 
Fall haben, wo die Privatwirtschaft versagt 
hat. Warum? Wir wollen diese Frage nicht 
aufrollen, d'elIln wir würden uns 'Sonst in die
ser vorgerückten Stund,e und bei dieser 
schwi,erigen TlagesoJ'ld:nung, die wir hinter 
uns haben, noch in eine sehr schwere D is
kuss,ion hineinbegeben. Einer der Gründe 
aber, warum di,e,s der Fall war, muß wohl 
angegeben wer,den :  Weil geradre bei der 
Rechtsform, .die die Creditanstalt hatte, ke1ne 
reohtliche MöglichkeH gegeben war, die Eigen
tümer, die über diesen Bestand verfügten, 
selbst dazu heranzuziehen, das wied,ergutzu
machen, was sie versäumt hatten, denn die 
Rechtsform der Aktien läßt ja keine Haftung 
zu. 

Wir ,haben im Staatsbetrieb - nur von der 
Verstaatlichung ,im engeren Sinne wollen 
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\\I·ir hier sprechen - zweierlei Arten von Staat das tut, desto weniger wird es notwen
Betr.ieben seit ,geraumer Zeü, in einzelnen i dig sein, daß er unmittelbar ·iu einen wirt
Fällen seit Jalhrhund.erten. Wir haben Be- I schaftlJiohen Prozeß oder ,in einelll Prozeß 
triebe, die außerordentlich gut g.eführt wer- überhaupt eingreift, der sich in seinem Raum 
den. Ich erinnere nur an ZJwei Fälle, an das vollzieht. Aber wir haben hier .in Zentral
Sal,zmonopol, das, wenn ich nicht irre, seit europa :eine andere Tradition. Ich darf daran 
den Zeiten der Babenberger immer Staats- erinnern, daß wir in den letzten Wochen in 
11looopol war, und wir haben einen anderen den Z.eitUingen, die der amerikanischen Macht 
sehr gut :geführten Betrieb, die ,österreichi- nahestehen, Erklärungen zur Hundertsieb
s'che Tabakregie, die als Staatsbetrieb ehen- zigjahrfeier der Unabhängi�keits>erklärung 
falls außerordentlich ' Gutes geleistet hat, gelesen haben. W'enn man sich dies anschaut, 
deren Erzeugnisse bes!ser waren als die Er- dann fällt einem zum Unterschied zu uns 
zeugnissie j ener Betriebe, die im benachbar- Mitte1e.uropä·ern etwas auf. Diese Unab
ten D eulsc,hland in freier -Konkurrenz ge- hängigkeitserklärung beinhaltet eigentlicJ:t 
stan'den 'sind. Man kann B'agen, das sind be- ·eine ganze merkwürd,ige Geistigkeit: den 

. sondere Fälle von Monopo1betfi.eben. Immer- Schutz des einz,elnen Menschen vor jlener ' 
hin h at der Monopolcharalkter im FaUe der 'ungeheuren Macht, die man heute Staat 
Tabakr;egie nicht dazu geführt, daß die Füh- llIennt. Vergrößert man aber immer wieder 
rung verschlampt worden wäre, wie e,s zu diese . ungeheur,e Macht, die schl.ießlich jeden 
erwarten ist, wenn irgend ·ein UnteI:nehmen Lebensakt j'edes Menschen .ergreif.en kann 
eben das alleinige Vür,rr·echt hat, .seip.e Er- und das ilst j,a schließlich keine imaginäre 
z,eugnisse in · einem bestimmten Raum zu M.acht, di,e in den Wolken schwebt, sondern 
verkauf.en. Wir haben im Staatshetrieb aber eine Macht, die .sich wied·er in Menschen ver
auch noch e1uige andere Unternehmungen, körpert -, dann kommen wir in ein System 
von denen man. nicht sagen kann, daß sie hinein, in dem die Person des einzelnen 
besonders gut ge.führt seien. Ich gl,iomJbe nicht, Menschen nichts mehr oder nicht mehr viel 
daß jemand behaupten kann, unsere Eisen· gilt. Wenn man also, so Wlie ich es aus den 
bahnen seien in den letzten J.ahrzehnten in Ausführungen der heid,en Vorre,dner he.i'aus
wirtschaftlicher Hinsicht ibesonders gut ge, gehört habe, darnach strebt, womöglich das 
führt wor.d,en - ich will ' von den IsO'zialen g,esamt·e Eig,entum der Wirtschaft in die 
Einrichtungen nicht reden, die allerdings Hände de·s St'aates zu überführen. dann muß 
gut waren, von denen aber doch pr.iv1ate und ,der Staat ,eine Funktion e,inbüßen, und zwar 
öff·entliche Untennehmungen in gleicher gerade seine oberste und wichtig�ste Funk
'Veise betroff,en werden. Man kann auch nicht tion : die Funktion des 'ausgleichenden, Recht 

sag·en, daß unsere Bundesfül'ste bisher wirt- schaffenden und richtenden Faktors, denn 
schaftlich besonders gut g.eführt wurden. So 'er gerät dann immer wie,der in die RoHe, 

viel ich weiß, sind .sie seit Jahrzehnten passiv, s·elber Kläg,er und Richter in ,�iner Person 

das muß !bei aller Anerk,ennun O" der vielen zu sein. Und daraus befürchten wir, meine, 

hier geleisteten fachlichelll A;beit gesagt Herren, die sClhwefiste . Geifährdung der Men
werden. 

. 
sehen rechte, der Grundrechte der Menschen, 

Nun, 'meine Herren, die beiden Redner 
haben ihren Ansichten oder den Autrielben 
Ausdruck verliehen, die si'e d.azu bewogen 
;labeu, dieses Gesetz anzurstreben, und haben 
von der Ablösung ·des Kapitalismus gespro
chen. Wiederum muß iClh sagen, es würdE> 
wiahrscheinlich zu weit führen, wollten wir 
,jetzt diesen Begriff unteflsuchen, .aber auf 
etwas darf ich doch ,aufmerks.atll machen : 
Der St.aat hat unserer Ansi cht nach über der 
Wirtschaft xu stehen, das heißt, 'er ist mit der 
\Virtschaft nicht idenUsch , weil er lauch . an
dere Aufgaben hat, als di,e Wirtschaft zu be
aufsichtigen und �u lenken. Unser

'
er Ansicht 

nach ,ist ,es vor allem die AllIfg.ahe des Staates 
als einer Rechtsgemeinschaft, d:urch seine 
Gesetzg'ebUlug und ' durch seine Verwaltung 
dafür zu sorgen, daß die Grundrec.hte 
.jedes, aber auch Jedes Menschen, ohne 
Rück!Slicht auf ·seine soziale und wirtschaft
l�che Stellung, ge,wahrt wer.den. Je besser der 

und die schwerste Gefähr,dung der mensch
lichen Fr·eiherit überhaupt. Wir können uns 
aher keinen Fortschritt in der menschlich,en 
Ge,seUschaft vorstellen, d·er mit der Unter
jochung der tatsächlichen Menschenrechte 
erkauft werd,en sollte . 

Wir müssen Ja nun ,im besonderen ,auch 
die Stellung des Arbeitel'!s lim Wirtschafts
ganzen in Betracht ziehen. In ,all den Wirt
schaftsfr,agen .sind ·dreioerlei Dinge zu unter
scheiden. E rstens das V:e;rhältnis des 
Arbeiters zu selinem Betrieb - ,ein RechtiS
verhältnis, weil seine persönlichen Rechte, 
vor aUem sein Recht auf den Ertrag seiner 
Arbeit darin zum Ausdruck kommen muß 
und gelschützt werden muß -, zweitens 
etwas ganz and.eres, die Fr,age d·er Organi
slierung der Wirtschaft innerhalb des Staats
ganz:en, die natürlich auch wieder im Zu
'sammenhang von aUen BeteHigten in einer 
org.ani:schen Zusammenarbeit un4 bed selbst-
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v·erständlicher Überwachung durch d·en Staat eing,ehen. VlieUeicht .i'st das Wort "Ver·staat
g·elöst werden muß, und drittens ist unge- lichung" überhaupt nicht der richtige Aus
heuer wichtig - was vom Staat her gesehen druck für den Begriff. Er heißt in anderen 
als das Wesentli�hst.e erscheint - die dau- Sta.aten "NaHonaU,sierung" und man Vl€:l'!steht 
ernde rkhterliche und kontr.olltierend·e Tätig- darunter absolut nicht, daß ·der Staat dJiese 
keit hinsichtlich unSle,res ganzen Lebens .inner- Betriebe selbst führt, daß 'er selbst wirt
halb des Staatsg,ebietes_ Je mehr aber der sch:aftet. 

. Staat. selbe! Wi�tsch'after ist, desto mehr Es wäre sehr verlockend, ·dar.auf .einzu-
erweIt�rn SICh seune Funktionen dahin, Klä- gehen, was die,r Herr Bunde·srat sonst noch :er, �lch�e,r u�d An�eklagt�� �n einer Per- . ausgeführt hat. Wenn wir �e Wirtschaft der on zu sem, und das 1:st unmoglIch. letzten 25 Jahre unter dte Lup·e nehmen} 

Wir stimmen für dieses Ge.s·etz meine können wir ahsolut nicht f.eststeUen, ,daß 
Herren, weil es so abgemacht ist �nd weil di.ese Wirtschalft be!sonders hervorragend 
wir eins,ehen, daß bestimmte Gründe vorhan- g.eführt worden wäre. Wir können vielmehr 
(!Jen ,sind, daß Betriebe, die herrenlos crewor- ruhig sagen: Schlechter wird der Staat unter 
den sind, weH ,sie .etwa im Besitz vo� I1le- der Kontrolle d·er öffentlichkeit niemals wirt
galen war·en, nun an d'en Staat übercrehen schaften, als manche Industrien und Banken 
müssen, da man ,sie eiben nicht einfac,h' ver- in (!Jen letzten 25 Jahren gewirtschaftet haben. 
lizitieren kann, wenn ich so sacr€n darf. Wir Viele-s von dem, was dn �terr·eich ,an ,sozi.aler 
wünschen auch, daß nicht das

o 
eintritt wa.s Not ·entstanden ist, ist vor allem ander·en aUlf 

der Herr Vo:rredner ges'gt hat, eine
' 

Ver- die schlechte Wirtschaft d,ie'ser Industriege-
bürokratieierung. . waltigen und Bankmagnaten zurückzuführen . 

. 
Ich möchte aber auch hinzufügen, daß man Ic? darf in d,iiesem Zusammenhang an-

dllBses Gesetz oder die Betriebe , die nun in .schheßen� an das, wa,s Herr Bund'esrat 
das Eigentum des Staates kommen� nicht etwa H ? 1 z f e 1 n d ge�ag�. hat, �och ,etwas :s.agen. 
da,zu benützt, um ,damit aus gewi:ss.en pali ti- WIll' haben uns 10 osterr�lch sc.ho?- . m den 
'sehen Gründen od.er ,aus sonsticren Anlässen Jahren 1918 und 1919 mIt Sozilahsterung.s
einen politischen Kuhhandel zu treiben denn fragen beschäftigt. Damals wur·de hn alten 
dile,s würde zu einer schweren Schädigung Pa�l�ment ei�e Ko�mirSsi{)n fe�nger.ichte�, die 
unser,es Ans'ehens führen, und diese Gefahr fl.811ß1lge Arbe�lt g.ele'l,stet �at. DIese Arbe'lt hat 
liegt natürliich nahe denn es heißt Bch n in 

SIch aher me 10 prakhschen Erfolgen ge
dem alten Wiener Lied : Menschen Men�chen äußert, weil alle dieSle Beschlüsse niemals 
sind w.ir alle, Fehler hat ein je.der genug. �erwirklicht .�orden sind. Ab�r ich 

.
bin fe:st 

Diese Gefahr bestand ja ,auch schon ' in der �berze�gt) war·e das Großk�pltal bel uns m 
ersten Republik und die Verhältnisse haben osterr,elc� d-am�.

lls un!er d
.
le Kontrolle der i 

ja ,auch dazu be.igetragen, daß das Ansehen 'dem�krah,�chen o:mentl�chkeIt gestellt worde?-, 
d'er poEtischen Körpers.chaften ständig unter- es hatte silch w�der em .. Jahr 1934 noch -eoll1 
graben wurde. Ich möchte daher besonders J�hr

. 1938 erellgnen kannen. (Rufe :  8e.hr 

darauf hinweisen , d�ß wir uns verpflichten, r'lchhg !) 
da,s Ge.setz j:a nicht zu mißbrauchen, sondern , Der Herr Bundesrat Dr. Lugmayer hat 
gerade das zu er reichen, was der Sinn dieses auch d·avon g·esprochen, daß der Staat eine 
Gesetzes ist, daß die Betriebe, dii,e hier ge- MachtfüUe an sich ziehe, die das Leben des 
nannt sind, nicht etw.a in fremde.s · Eigentum einz·elnen immer mehr beschneidet. Ich 
geraten, und daß keine Mißbräuche ·entstehen möchte die Gegenfrage stellen : Ist ·die unbeo
wie wir sie etwa heli der Alpine-Monta� schränkte Macht des einzelnen helSoser? }st es 
erlebt haben. Einer der Herren Redner hat bess-er, wenn ein ' �inzelner Kapitalist über 
j.a auch .dar,auf hingewiesen, daß .es nicht Ver.dienst od·er Arbeitslosigkeit des einze1nen 
mehr möglich sein soll, d aß fremdes Kapital 1�lntscheidet, wenn eine Gruppe von Kapitali

unsere Betr,iebe und unsere WirtschaftsIDIittel sten, zusammenhanglos unter -sich oder ver
mißbraucht, damit .hier helstimmte sagen wir eint in Kartellen und Tru-sts, einfar!h darüber . 
polit.ische Ansichten f.avorisiert w�rden, Wlie bestimmt, ob HUlnderttausellde von Menschen 
man denn mit wirtsch.aftlichen Mitteln über- genügend Einkommen, ob Hunderttausend.e, 
haupt nicht politi:sch.e Auslicht.en favorisieren von Menschen eine Beschäftigung hahen oder 
soll. Das wünschein wir und in diesem Siulle, nicht? Wenn wir uns das vor Augen halten, 
Hoher Bundesrat, werden wir für dieses müs-sen wir uns weiter fragen: Wer ,sichert 
Gelsetz stimmen. (Beiofall bei den Bundes, ei�:lltlich dli-ese Menschenrechte? Sind diese 
räten der österreichischen Vol.k!spartei.) Menschenrechte in einem Staat gesichert, der 

ohne Jede Einflußnahm'e es d'em einzelnen 
Berichterstatter Mantler (Schlußwort) : überläßt, -sich durchzusetZien oder ndeht? Wir 

Hohes Haus ! Ich möchte, kurz auf die Bemer- müs,s·en feststellen, daß die ganze Entwick
kung des HerrnBundesrates D r. L u g  m a y e r lung dahlin verläuft, daß das Recht des E.ul-
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zelmenschen erst durch die Organisation, hier versucht, tast,end, vorsichtig, und auf 
dureh das Gesetz Siche.rheit und Beständig- einem ganz kl-einen Sektor, die Arheiter - es 
keit bekommt. Wär-e es anders, würde da-g ist im ganzen Gesetz nur von Arbeitern diJe 
Recht de,s ,einzelnen nicht ständig bedroht und Rede, nicht einmal von Angestellten -, sag-en 
g-efährdet 'sein, es würden wahflscrue,inldch alle wir, zu Kleinaktionären zu machen, denn mit 
diese Organilsationeu nicht Jeuen Stand haben, Kleinaktien könnte man d.ie Genos,senscohafts
lind gar nich t  Jene Entwicklung genommen anteile, wie ,sie im Werksgenossenschaftsg,e
haben, die ,sie tat.sächlioh genommen haben. s-etz beschrieben ,sind, -am ehesten vergleichen. 

Un.d Wlenn zum Schluß von poHtischem Auf j-ed,en Fall kommt dabei dieser Gedanke 
Kuhhandel gesprochen wurde, so glaube zum Ausdruck und die Form, die hier vor 
ieh - soweit es wenigstens meine Partei uns l�e.gt, ist elin NiedeDschlag, ein Ergebnis, 
betrifft - sagen ,zu dürf·en: in mredner Partei ein Kompromißergebnis der veDschiedensten 
hefind'en sieh die wenigsten Gene.raldirek· Überlegungen nicht nur politischer Art, eines 
toren und Sektionschefs, die in -den verg.an- Gedankens, den man immer noch am besten 
genen J,ahrzehnten vom Staat in ,die Wirt- aLs ,eines der Grundree1;lt,e des Menschen 
schaft hinübe:rgewechselt sind, oder die als bez€lichnen k-önnte, obwohl es ,im Lauf-e d-er 
ausgediente Po�itiker eine Anst.ellung al,s letzten Jahrzehnte nicht oder nur von einem 
Generaldirektor bekommen haben. Aber das kleinen Kl'ei,s 'als ,das Recht auf den Arbeits
soll nicht dazu fü.hren, daß in unserem Bestre- rertrag v€rstanden wurde. 
ben, hier gemeinsam etwas Gutes zu schaffen, - Zu diesen Grundr-echten ,des Menschen eine Trübung eintritt. Und ich nehme a�, daß gehört joa auch -das Recht RI;lf Leben, und 
der BundelsI'Iat D r. L�.gmayer ehen aus �

.
Ie,sem selbstverständlich gehört zu Jedem Recht-auch 

Bestreben her,aus ·dIese Bed,enken geaußert eine Pflicht denn das Reeht i,st nur das ,eine 
hat. Helfen wir al!e ZmSalllln�n, damit . laus Ende d,iese; Gefühlskette, der g-efühlsbetonte 
de� Gese:t�. 

das wud, was .WIr �ms alle ge- Ausdruck für dJie Beziehungen, die zwi,schen 
memsam wunschen, dann WIrd dIeses Gesetz den Menschen bestehen. Wenn sie für mich 
auch allen NotwendigkeHen 'und allen Wün- bel.alstend sind, -spl'eehe ich von Pflicht, wenn 
sehen R�chnung tragen. . sie für den anderen · belastend ,sind, spreche 

Ich bItte den Hohen
. Bundesrat, . dleSre:� .ich bei mir von Recht. Infolgede.ssen ist jedres 

G eselzesbeschluß zuzustnmmen. (BeIfall bel Recht in aeWÜlSser Hinsieht auch eine Pflicht. 
den Sozialist,en.) Und wen� ich da,s Recht auf das Leben deos * 

Menschen anerkenne, muß ich im Sle:lben 
Der A n  t r a g  des Be-richteDstatters, gegen Augenblick auch sein �echt auf A!beH aner. den. vorlirege�den Beischluß des Nationalra!-es kennen, -denn mit der Arbeit will der Mensch 

k e I n  e n E I n  oS p r  u e h -zu erheben, WIrd sein Leben sichern. Und Wleun lieh ihm das a n g ,e n o  m m e  n. Recht auf Arbeit zuerkenne muß ich selbst-
ner 45. Punkt der T,age-sordnung �st der verständlich auch das Recht auf den Ertrag 

Ge-set�esbeschluß des Nationalrates vom I seiner Arbeit anerkennen. Daß da-s einf,acher 
26. Juli 1946, betreffend das we

. 

rksgenossen-

I 
ist in .PrimitivreIl Verhältnilss-en, komplizierter 

�whaftsgesetz. . in komplizj,erten Verhältnilssen, ist selbstver-
Berichterstatter D r. Lugmayer : Hoher Bun- ständlich, -aber ,an dem Grundrecht ändert 

desrat! Es wäre nun sehr v-edockend, die so sich nichts. 
schön ang.elfangene Diskussion in ,allen Ein· gs gibt ein Recht auf Gemeinschaft, auf das 
zelheitren ,auszuspinnen und durchzuführen, Bekenntni,s, ein Recht _auf Lern- und Lehr
lmd es wär-e vielleicht auch sehr lehrreich freiheit und so weit,er, das auch in der Ver
gewe,sen, aber ich glaube, die meisten d.er fassung zum Aus-druck kommt. Hier haben 
anweisenden Bundesräte, speziell jene, die wir nun so einen Schritt daZ'U; das Recht auf 
aus der Ferne kommen, die unser gastliches den Ertrag d.er Arbeit etwas stärker zum 
Wien nicht allzul,ang-e mit iohrer Anwes-enheit Ausdruck zu bringen dadurch, daß wir nicht 
beehren wollen, würden ·es mir Slehr Ischlecht glauben, der Arbeiter ,sei erledigt und abge
danken, wenn ich ·eine 'Solche Diskussion speilst, wenn er :seinen Lohn eing.esteckt hat 
weit,er anschniHe. Ein p.aar grundsätzliche und wenn -er noch in einem ' Fürsorgesy,stem 
Bemerkungen müssen Sie mir aber hier doch dr,innen ,steckt, Isondern es ;ist mehr. Wenn 
gestatten, denn die heiden Gesetze hängen ein Mensch in -einem Be:trieb steht - das gilt 
sehr stark zusammen. für aUe, nicht nur für diesen Betrieb, selbst 

Es ist ein kleiner Berre.ich, der hier gesetz- bei großen Betrieben, wie eine Brotfabrik -
] ich g,eregelt wird, und zwar in einer merk- darf man nicht gl,auben, daß der ArheHler 
wür�igen, in einem Gesetz noch nicht dage- allein oder auch der Arbeiter mit dem Unter
wesenen Form. Ich glaube auch nicht, daß nehmer derjenige ist, der darüber verfügt, 
man hi.e:r an das Wort Syndikäl!1smus an- wie d,er Betrieb zU gJe:stalten ist. Wir haben 
knÜpfen kann. Es ist etwas -anderes. Es wir·d in der W.irtschaft über mehr zu entscheiden 
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als das Verhältnis des Arbeiters zu seinem 
Betrieb f·estzulegen. Es jst eine andlere Sache, 
die E inordnung der Arbeitsgemeinschaft in 
d.ie Gesamtwirtschaft festzoot·ellen und eine 
,andere, den St,and dIes Arbeitel'lS im Betrieb 
selbst zu f,estigen. D.a:s sind verschiedene 
Dinge, die m an nicht ohneweiteI'ls durchein
anderbringen darf. Hier handelt es :sich ledig
lich darum, daß auf ,einem Sektor der Wirt
schaft d,as Verhältnis des Arbeiters zu seinem 
Betrieb verbeslsert wird. 

Bewußtsein der öffentlichkeit enorm gehoben ' 
wird. 

Ich muß hinzufügen, daß wir ,das in öster
reich gerade heute beim Wieder.a.u�bau des� 
halb notwendig haben, da wir auf kultur.ellem 
G�biet betrübliche Erscheinungen verzeich
nen. Eine 'solche betrübliche Er.scheinung 
.ist eine gewi,sse Arbelitsscheu. Ich mein� 
nicht, daß niemand a,rbeiten will, so.ndern 
d,aß sich viele Menschen vor der ausführen
den Arbeit scheuen. Es j,st erst unlängst 

Wir h,aben in der europäischen Entw.icklung durch die Blättrelr gegangen, d.aß ,es die Grazer 
eine schlimme Tr,adition des Rechtes, denn Studentenschaft ver.steht, sich von jedem 
wir wi,ssen, daß de'r Arbeitsvertrag aus dem Wiederaufbaue.insatz freizumachen. Wir 
alten Mietvertrag entstanden ist. In ,der wissen ,es, daß heute in die Mittelschulen, in 
römischen , Gesel1schaft konnte sich 'e.in die sogenanntlfC>1n humanisUschen Schulen, eine 
Mensch.nicht vorsteÜen, d·aß ·eine auS!führende ganZie Unmenge' Leute aus allen B evölkerung,s
Arbeit von freien Menschen geleistet wird, kr.eisen hineinströmen, und wir wissen nicht, 
!sondern d.a waren die Arb'eiter Sklaven und wo wir -diese Menschen unterbringen soHrern , 

infolge,dessen hat sich die Wertschätzung de,s die später ·aus ,den Hochschulen he.r,aus
Sklaven auf alLe: Menschen übertragen, die kommen. Es soll damit nicht ge,sagt Isein, daß 

mit ,der Ausführung von Arbeiten beschäftigt der Sohn 'eine's Arbe,iters od·er G ew.elrbe
,sind. Infolgedessen konnten sich die Römer treibenden nicht ein höheres Studium machen 
und das römische Recht, das wir durch die soll. Ich kenne ,aber viele Gewerbe,treibend,e 

ReZieptioll zum Großteil in Europa übernom- - upd viele werden mir das bestätigen - :  
men haben, einen freien Vertrag des Arbei- wenn s o  ein Gewerbetr,eibender ,Steinen 
ters mit dem Untelmehmer nicht vo J.'iste lIen, Sohn studier,en läßt, 'so scheut sich der, 'ein 
sondern nur ,eine locatio conductio operoarum, ,selbständiges Gewerbe weiter zu mhDen und 
da's heißt also eigentlich nur einen Mietver- bemüht ,s.ich lieher um eine viel s�hlechter 
trag. Es i,st leider nicht g·elungen, die wun- bezahlte Stelle im Staatsdienst, ,als' durch 
derbare Definition der E rwerbsgesellschaft selbständige Arheiit fortzukommen, weil e,l' 
- um nicht,s anderes hand:e.lt e.s sich hieT -, i m  StaatsdieRst eine beistimmte Arbeits,zeit 
die schon 'seit 1811 im § 1 175 unser,ers Allge· hat '

und sich um nichts weiter kümmern muß. 
meinen Bürgerlichen Gesetzbuches enthalten Das ist eine sehr schlechte Entwicklung und 
ist, auszudehnen ·auf die tatsächlichen Be- damit können wir bei den Aufgaben, die auf 
trilebsgemeinschaften, sond·ern sie 'ist einge- uns warten, in Mitteleuropa unmöglich 

schränkt geblieben auf di,e sogenannten bestehen. 
HandelsgeseUschatften. Ich habe wied'erholt gesehen, daß Arbeiter 

Ich k,ann mir ednen Arbeitsvertrag alles mögliche tun, um ,ihre Kinder studi'eren 
zwischen Arbeiter und Unternehmer in zu lassen . Dag.egen iSit nichts einzuwenden , 
seinem Sinn und Zweck nicht anders vor- das ist Hehr schön, das jst zu begrüßen und 
,steHen als einen Vertrag im Sinne d,e,s § 1175 zu fördern. D ieses Arbeiterkind wird abe r  
des Allg,emeineu Bürgerlichen Gesetzbuches der Ar.breH entfremdet, e s  rutscht sofort .in 
von 1811 : "Durch elinen Vertrag, vermöge den anderen Beruf hinein, oft nicht einmal 
desls·en zwei oder mehrere Personen e.inwilli- in dieselbe Br,anche, und wird arbeitsfremd. 
gen, ihre Mühe allein, oder auch ihre Sachen Aus diesem Beispiel ersehen wir, d,aß bei 
zum ge,m,einschaftlichen Nutzen zu ver eini- uns .eine ungeheuer niedrige Einschätzung 
gen, wird eine Gesellschaft zu einem gemein- der ausfü,hrend,en Arbeit, sei les die der Land
schaftlichen Erwerbe errichtet." Damit ist wirtschaft, sei es di'e !in Gewerbe oder Indu
nicht gesagt, daß diese GeseUschaft allein im strie, vorhanden ist, und zwar weil unte r 
luftleer,en Raum hängt, es ist damit aber der dem Leitplan e.ines falschen Humanismus A

rbeitsvertrag beschrieben . Leider i st ,es sic·h der Mensch wie vor 2000 Jahren besser '. 
nicht gelungen, ,diesen Gedank:e:n auf d.en dünkte und ·sich besser vorkam, wenn er 'so 
Arbeit'svertrag auszud·ehl1en, wohin 'er g,ehört. . und 'so viel Klas!sen in d·er Schule g,esessen 
Ich will das aber nicht näher -ausführen, und ügendeinen 

Titel bekommen hat. Aus 
denn ich müßte 'eine Stunde lang darüber diesem Grund·e müssle:n wir aHes begrüßen, 
reden, .sondern nur sagen : Zumindest dn was irgendwje dazu beitragen kann, die aus
diesem ' Sinne begrüßen wir dieses Gesetz führende Arbeit in der Wertschätzung der 
al,s einen tastenden, Versuch zu einem großen Öffentlichkeit zu heben. Ich will nicht extra 
Fortschritt, zu einem Fortschritt in dem auf d,ie Einzelhe:iten hier eingehen, die Zeit 
Sinne, daß das Ansehen des Arbeiters im , ist vorgerückt. 
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Aus diesen 
h

eiden Grundsätzen begrü
ß

en deckung, s,ag·en wir, i m  wei-test�!l Umfang 
wir das Gesetz warm und ich b e a n  t r a g  e, .sicherzustellen, dann ist zu der uberlegung 
gegen den Gesetzesbeschlu

ß 
. des National- und �u der Meinung ktelin gro

ß
e,r Sprung 

rates k e  i n e n E .i n s  p r u e h  zu erheben. mehr, da
ß 

er das, was er aus sich ih,erau� in 
Krisenzeiten tun mu

ß
, in normalen Zelten Bunde,srat Beck: Hoher Bundesrat! Wir im Auftrag Iseiner Bürger entwickeln solL haben eine sehr, ,sle

h
r umfangr-e

i
che Tage:s� Wir stehen nicht auf dem StaIl:dpunk

t
, da

ß 
ordnung hinter uns und ich glaube, be.i dann, Wlenn normale Verhältnisse wieder 

.
einkeinem der

' 
vielen, vielen Vorlagen und getreten sind, · der Staat von allen sel�en 

Gesetze die h-eutle durchberaten wurden, ist Funktionen von allen Eingriffen lin das Wlrt
die crru�dsätzlich verschiedene Au

U
assung .

i
n .schaft.slehe� ·stich wieder zurückziehen soll politischer Hinsicht,. aber auch 

di
e grund- und nun in einer heTuhigten Zeit w

i
eder d,as sätzlich verschiedene Wir

t
schaf

t
sauffas'sung ganze Unternehmertu.m ,s�lb8't die D

.�nge 
so klar in Erscheinung g.etret,en wi:e in den ordnen lassen soll. WIr memen, da

ß 
fruher Diskussionen über das

'
. vorherige und das oder ,s'päter wieder dile Bedürfnisse und die 

.ietzt zur V
e

rhand
l
ung stehende Gesetz uIlid Bedarfsdeckung im weitesten SInne zu kurz 

letzten Endes ' ,auch in den Tendenzen beider kominen wür,den. \V.ir wollen Kri.gen und 
Ge:setze selber. Ja, es ist richt

i
g, auch die Ri:sken nach Möglichkeit aU'ss.chalten, und Auffassung vom Staat ist · bei uns eine durch- dies e Möcrlichkeit siehen wir nur darin: gegeaus andere als IÜl den Kreisen, die für die,ses ben daß �ine nicht nur über alle Einzelinter

zweite Gesetz v-erantwortl
i
ch zeichnen. Der eSls�n steheude Institution, sondern ,eine den 

Staat so wurde heute in der Diskussion Interessen wirklich aller, nicht einzelner uesagt stie:ht über der Wirtschaft. 
über die Unternehmergruppen oder sonstigen Krei's.en .Stellu�.g de·s Staates und die Stellung der dienende Institution also der Staat, die ZuW:irtschaft im Staat und über 

d
as Verhä

l
tnis s.ammenfassuucr · se�er Bürger, die Wirtbeider ist ja .sehr viel geschrieben worden. s,chaft, s.elhst °leitend und ordnend in die 

Es würd.e vile.l zu weit führen, alle diese Hand nimmt. Lehrmeinungen hier zilier·en zu wollen. 
D as vorli-egende Ge.setz, das jetzt lei�er FeststeHen mu

ß 
man, da

ß 
fraglos eine Funk- an das Vers.taatlichungsge,setz gebunden 1st, tionswandlung des Staates eingetreten ist, also ' .an das, was wir uns unter wi'rklicheT daß der Staat, der zu ,einer gewissen Zeit Ve,rstaatlichung oder sagen wir besser, allS Von ,einer hoch aufblühenden und empor-

Vorläufer, al's einen Anfang einer Ver.staatschie
ß

,end.'en Wirts.chaft zurückgedrängt und 
lichung vOI'stelleu, ,ist natürliCih soo geartet, mit ,cz:imz nehensächlichen Funktionen be-
daß wir grundsätzlich wohl manch: Bede�ken traut � wurde, im Laure der Zeit jedoch, und 
haben. Die,se Be.denken werden SiCh kerneszwar je weniger r,isikQfreudig die Wirtscha.ft wegs dahin äu

ß
eI"ll, da

ß 
wir dem Gesetz die .selber geworden ist, mit umso verantwOort- Zustimmung versag,en wollen, a�er wir licheren Aufgaben in der Wirtschaft betraut wollen diese Bedenken äuße.'rn., weIl es uns worden ist; ja di,e Interessentengruppe,n in diesem Zus..alffimenhang wiohUg ,erscheint. haben es v,erstanden, den St'aat und ,s,eine Wir crlauben t'fotz alledem, -da

ß 
es s.ich hier In

s
tlitutionen für gewisse Unternehmer oder um R.emini,szenze,n an den Syrudikalismus Unternehmergruppen einzuspannen. Ich handelt an eine Lehre oder an eine Idee, erwä�ne nur 

.
den Stände�t�at u�d m.an de�ke die sicl� .sicherlich nie und nirgends als tragan dIe ge.wIsse Zollpohhk, dle SlCh

. 
meht 

> fähig erwiesen hat und die in unse:ren Kreinach dem Finanz,b
.
edarf des Staat.es rlCh!.et, s.eIi schon vor 

J
ahrzehnten als nicht zielso.nd·ern nach gewl:ssen Interessen von Ern- führend berseoitegelegt wurde. zelgruppen. 

Aus dem Ges,etz selber geht hervor, daß Aber wir leugnen gar nicht, daß nieser diese Sozialisieruna 'o,der diese Gründung FunkHonswandel .auch notwendig ist, und w!r von \Verksgeno:ssen;chalten ganz bmv"?ßt auf 
alle sehen, d.aß in Krisenzeiten, also auch III einen cranz bestimmten kleinen Kr,els von der Zeit, in der wir leben, der Staat e

i
ngreifen Untern:hmullgen beschränkt wird, und ich und das Recht arrog.ieren mu

ß
, in 

d
ie Wirt- möchte ,sawen, beschränkt werden mu

ß
, �eil schaft einzugreifen, weil dire Wirtschaft Iselber sich ,andere Unternehmu.ngsformen für dIese nicht in de.r Lage . list, die .Ordnung aufr·ec.ht- Sozialisierungsart, wenn man überhaupt zuerhalt.en. Es ist also im absoluten I�teresse davon sprechen d,arif, gar nieht eignen
. 
w�rder Erhaltung des Lebens der ell1�eln�n I den und eignen könnten. Ich habe nnr 1m 

Staatsangehörigen, daß der Staat selbeT welt- I Aus:SCihuß 
i
m Gespräch übeT das · Gels.etz &·ehend die Wirtschaft in ihrer D ispositiOllS- e rlaubt das an einem Hei,spiel darzutun. W

i
r fähigkeit ausschaltet. / 

Q'lauhe� nämlich, daß die Art des Betriebes 
Nu n, wenn man das ein mal erkennt, daß �er das Produkt, 11111 das ·es :sich hier haI}.

der Staat al le in in der Lage ist, die Bedarfs-
d

elt, gar nich t ausseh1.aggebend 'sein kann 
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odler i:st, sonde,rn d-aß es sich lediglich um die 
Einrichtung handelt. Es ist durohaus denkbar, 
daß eine Großbäckerei von einer bestimm
ten K-apa�ität arbeitsintensiv ist, wenn sie 
mit normalen Einschußöfe'D eing,erichtet ist, 
und daß eine Bäck�lrei mit ders,elben Kap.a
zität, die mit Turnus- oder Automatölen 
arbeitet, nicht mehr als arbeitsintensiv be
zeichnet werd,en kann. Wie soll es nun de,r 
eine Arbeiber, der lin einer modern eilliue-

' h  
� 

nc teten Bäckerei steht, verstehen, d·aß sein 
Kollege, der in einem ver,alteten Betrieb. 
arbeitet, he.sser dran ist und an dem Gewinn 
partizipieren kann, während ihm diese Mög
lichkeit versagt b1eibt. Ein 'Solcher Zustand 
würde entwicklungshemmend sein. Wir 
würden notwendigerweise bei alten Produk
tiO>nsfOTmen stehen bleiben müssen . Vielleicht 
wäre sog.ar eine Art mode rnen Ma.schinen
sturmes zu befü.rchten, de.r sicherlich der 
Weiterentwicklung nicht dienlich wäre . 

Als lat·al empfinden wir auch die Bezeich
nung "W,erksgenoSlsensch-aften". Es ist nahe
lieg·end, daß darunter nicht Genossenschaft'en 
al,s Erwerbs- und Wirtsooaftsgenossenschaften 
im Sinne des �nossenschaftsgesetzes ver
standen werden können und es ist daher irre-

t. führend, wenn diese Bezeichnung für die,se 
neuen Gebilde hier verwendet wird Ja 
ich möchte hier sog-ar weitergehen. Es i�t ,für 
die wi rklichen Genossensc'haften, die hier in 
allen Spart'e? und Ri"hrungen existieren, 
fatal, �Jnn dl'{�lSe Versuche nicht zi,elführe-ud 
sind, also irgend wie fehLschlagen und dann 
auch die echten Genossenschaften .selber 
etw-as ramponiert erscheinen. Vor allen Din
gen sehen wir aoor in diesem Versuch keine 
wirkliche Sozialis.ierung, also keine Verän
derung ·der Wiorbs"haftstendenz, keine Um
stellung auf eine Wirtschaft die den Bedürf-. , 
ll'l8:s·en aUer zu di,enen h,at. Wir s,ehen darin 
keine Gewähr für e,ine Krisenfestigkeit aher 

. ·auch keine besonde,re Sic.herung des A;b eitsp�tzes, weil ja dafür die K ri>S'enfestigkeit 
dIe VomuSisetzung ist. 

Wir glauben also, daß die,ser Versuch 
alles in all-ern g·esehen, nicht zielfühflend sei� 
kann. Wh wissen aber ebeuso, daß alle Ver
suche ·auf wirtlSchaftliohoem Gehie,t, wann und 
von wem imme,r sie auch gemacht wurd1en, 
wenn es sioh um die Verwirklkhun g  neuer,
großer Ideen gehandelt hat, auch mit Kinder
kroankheiten behaftet waren. Wir me,inen, 
daß vieUeicht auch dies als eine solche Kin
d,erkrankheit aufzufassen ist. Wir werden 
diese Ve·rsuche selbstVle.I·ständlich weiter mit 
größter Aufmerksamkeit beobacht,en und uns 
durch unsere Meinung, die wir

' 
von vorn,.. 

herein hab.en , dabei nicht beeinflußen lassen. 
Wir können dies umso eher, als wir alle die 
unel'ischütterliche Überzeugung hrub en : die 

Sozialisierung ist nicht nur bei uns, sondern 
in allen Kulturstaaten im Vormarsch! (Bei
fall bei den Sozialisten.) 

Bundesmt Großauer: Hoher Bunde.srat! 
Dies.es Geset'z sowie das vorhin behandelte 
.sind von so eminenter und weittragender 
B ed·eutung, daß les trotz d,er Fülle der Arbeit 
die w.ir heute zu bewältigen hatten, trotz deI: 
Schwüle, in der wir uns bewegen müssen, 
doch nOM immer notwendig is,t, einiges 
darüber zu Isagen. Zunächst möge gesagt sein, 
daß wir uns alle, und stehen wir m welchen 
R,eihen immer, vor einem Jahr noch nicht 
ged,acht haben, d.aß wir so rasch ,an dilese 
Möglichkeit der Beschreitung neuer Wege 
gehen könnten. Es mag hie bei auch die Vor
nehmh,eit in der Behandlung dler politisch 
und vielleicht auch wirtschaftlich gegen
sätzlichen Fragen in diesem Hause und �n 
diesem Rahmen nicht unerwähnt bleiben. 
D.il€s,e Vorne,hmheit, di,e heute hier gepflogen 
wurde, möge - so .wünschen wir - wirk-
lich 'anhalten. 

' 

Einiges zu den Ausführungen, die über 
das Gesetz sowohl vom Berichter,statter, als 
auch von · meinem g,eschätzten Vorredner 
hiler gebracht wUl"den. Es wurde r,ichtig 
erwähnt, daß gerade diese beiden Gesetze 
vielleicht an den Begriff ·eines Versu�hes 
heranreichen, wir wollen vielleicht sagen, 
an den Beg,riff einer Neuerung, an die Be
schr,eitung ,eines Weges, der zumindest in 
·dieser Form auch in diesem Hausei noch 
niemals in di eser Art beschritten wurde. Ich 
möchte diesen Versuch oder diese Ne,ue,rung 
auoh nicht mit d,em Ausdruck "Experiment" 
bezeichnen, aber eine Neuerung wird von 
.Menschen, . welohe bestimmte Ziele verfolgen 
und eine geistige Reife aufwe.isen - das sei 
auch in diesen beiden Fällen g.esagt -, mit 
Überl1egung und , Vorsicht in Angriff ge
nommen. Ich glaube an die ehrliche Ab
,sicht, daß ' es nämlich bestimmte Vorsichfen 
sind, die hier zu diesen DebaUtm geführt 
haben. Richtig ist, daß jede Neuerung zu
erst vorsichtig, sagen wir auch mißtrauisch, 
behandelt wird. Ich gl-aube kaum, daß nicht 
auch der erste Versuch, da,s erst·e Experiment, 
das natürlich andere, -aber doeh ' im wesent
lichen nruhegeleg,ene W·ege ging, wie zum 
Beispiel der Versuch der sieben Webe,r von 
Rochdale vor 102 Jahren, in ihrem Wirkungs
kreis und Umg·ebung jenen Bedenken be
gegnet ist, weJche wir hier in ·diesem Hause 
äußern. 

Um eines möchten wir bitten: Es wollen 
die Bedenken, die hier von wem immer 
vorgebracht wurden, nicht von politischen 
Gründen geleitet werden. Wenn wir Ihier nur 
von der ArbeHerschaft ,sprechen, 'so geht es 
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in diesem 'Gesetz nicht bloß um Wesen und 
P robleme, .sondern es g,eht hier um le,twas, 
d.as der Arbeiterschaft unter Umstä,nd,en 
die MögHchkeit gibt und geben ·muß, auch 
in der Wirtschaft un.d in Wechselbe,ziehungen 
de r Produktion zumindest mitzuentSCIheid,en, 
wenn ,schon n�cht entscheidend einzugreiJfen . 

Wenn bei den VIerhandlungen über den 
vorliegenden 'Gesetz.entwurf von Staatskap,i� 
taUsmus gesprochen wurde, möchte ich da,zu 
bemerken : Das Volk von österreich will 
heute durchaus keinen Staatskoap.italismus. 
und es denkt auch niemand dl3.raill, einen 
Staatskapitalisnms , dahingehend, d,aß Staat 
und Parlament diktieren, aufzuziehen. Ich 
glaube , wir aUe bekennen uns zur ehrlichen 
D emokratie. Wir alle wollen im St,aate und 
in den Einrichtun.gen des Staates eine rich

tige, wahre, ehrliche und von aUen politi
schen T,eI1ldenzen weit entf,ernt,e Betr,iebs� 
demokratie. Auch hier! (Zustimmung.) Wir 
hoffen , d,aß es vielleicht auf dies,ern Wege 
möglic.h sein wird, wenn auch die Werks
genossenschaft noch nicht das Problem 

I des allgemeinen Genos,senschaftlSwesens 
v,erkörpert. Was wir d:arunter verstehen? 
Es soll im Wege der Werk>sgenossen
schaft der Aufbau beschritten wel'd,en 
und wir hoflfen auf Grund der Erfah
rungen, die wir d'abei machen konnten. 
,das Beste. Wenn dieser Weg nichts · anderes 
erreichen sollt,e - wir rechnen jtedoch auf 
viel mehr -, 'als 'daß es die Aflheitersc.hl3.ft, 
sagen wir die BeleRseha'ft, in der Produktion 
erreichen · kann und erreichen wird, daß in 
d en F.abriken , von denen hier ge,sprochen 
wurde, nie mehr Kanon en und Maschinen
gewehre, sondern nur me.hr Bedarfsartikel 
erzeugt werden, ·so wäre das allein SChOll 
e:in wesentlicher Erfolg dieser Gesetzesvor, 
lagle. Wir woUen aber ;.eiter darüber hinaus
gehen. Was das Bürgerliche Ges,etZ/buch vom 
Jahre 1811 >schon zum Ausdruck br ingt, soll 
zum Teil auch im Wege dieses Ges-etzes 
weiter:e greifbare Formen annehmen� und d as 
soll � und nur das - ein Hauptzweck dies·er 
Gesetzesvorlage sein. 

Es wurde hier bewegt und mit ·sol'lgende,n 
G edanken ie,rwähnt, ob wohl die Möglichkeit 
g·ege:ben Isein wird, der Arbeiterschaft ,einen 
entspr,echenden Einfluß zu gewähren oder 
ihr 'Zu ermöglichen, auf die Wirtschafts
tendenzen ·einzuwirken, ob dies hier ein 
Mittel zum Zweck ist, die Krisenfestigkeit, 
d i e  so notwendig ist, zu ,g,ichern. Ich gI.aube , 
me,in geschätzter Herr Vorredner ließ sicb 
von der Besorgn is um das Wohl desjenigen 
Rtandes bew,egen , der ja berufen h�t, produk
tive, greifbare Werte 7JU ,schaffen . Von 
d i eSlem Gesichtspunkte aus wäre es, wie 
h ier schon ,erwähnt, sicherlioh verlockend, 

noch viele derartige Arguffi'ente, g,etragen von 
Sorge, Mühe und Bedenken, aber ,auch von 
dem �estreben, eine Besserung in die W-irt
sohaftsverhältniSise auch der Al'Ibeitnehmer
schaft zu bringen 'und ihr den Aufstieg zu 
einem kleinen und hescheid,enen Eigentum 
zu ermöglicheii, . vorzubringen. 

Alle diese Argumente, ließen ,sich sicherlich 
noch lange bespr,echen. Wir glauben an den 
guten Willen , an die gute Absicht und auch 
,an dEm guten 'Und ehrlich en Erfolg dieSle,r 
Gesetzes'vorlage, die uns hoffentlich recht 
bald 'Gelegenheit geben wird zu weiteren 
Verbess,erungen .im Interesse der Arbeiter. 
im Intel'le,sse .der Wirtschaft , im Interesse 
unseres Vaterlandes und im Interesse Y OIl 
Ruhe, Frieden und Ordnung in unse re m  
geliebten österreich. (Beifall bei den Bund8lS-:
räten der österreichischen Volk,sparteL) 

* . 
Bei der Abstim mung wird der A 11 t r a g  

des Berichterstatters, geg,en den GeSietzes
beschluß .des Nationalrates k e i n  e n E i n� 
s p r  u c h !Zu erheben , a n  g e n  0 m m e  n. 

Als 46. Punkt dier Tagesordnung fol gt de r 
Gesefzesbeschluß des Na:tional:nates vom 
26. Juli 1946; betreffend .das Erste Rück
stellungsgesetz. 

Berichterstatter Mayer: Hoher Bundesrat!  
In dem vorlile.genden Ersten Rückstellungs
gesetz handelt ,es sich nun um d.i e ersle 
Etappe in pr:akHscher Auswirkung des vom 
Nationalrat a m ·  15. Mai 1946 besc,hlos,slen eil 
und vom Bundesrat genehmigten Bundes
gesetzes über die Nichtigerklärung von 
R echtsgeschäften und sonstigen Rechts
,handlungen, die während ,dler Besetzung 
österreichs ,erfolgt !sind. Im § 2 dieses zitier
ten Gesetzes wird festgieJegt, daß die Art der 
Geltendmachung und Rückstellung gesondert 
gesetzmäßig geregelt wird. Sowohl die �e/battenr/ediß'er im Nationalrat wie auch hier 
im Bundesrat haben schon damals den 
Wunsch geäuß,ert, daß diese IGesetze haldigst 
ausgearbeitet werden. Eine ,diesbezügliche,. 
dem Alliierten . Rat vODgtelegte Anmeldungs
verordnung wurde wohl schon ,eingebrac.ht, 
bilsher ,aber noch nicht ,g,en€lhmigt, un;d 
ohne diese Genehmigung ist die Anmeldung 
der Vermögensentziehung nicht möglich. 
Nun, ,dia uns dies - sagen wir's etwa volks
tümlich und derb - von den !Nazis gestohlene 
Gut keineswegs wohlbekommt und wir uns 
mit Grauen noch daran erinlliern, als· wir in 
der Nazizeit dann und 'wann erfahren mußten , 
"dies wurde einfach enteignet, oder diesem 
und jlenem wurde einfach das Vermögen, be
ziehungsweise . Vermögenswe rte lentz.ogen'" 
so bedeutet ,es h eute für uns und die Republik 
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sicherlich 'eine ,Sel,bstverständlichkeit, daß 
der Bund selbst, aber auch die Bundesländer, 
die nunmehr nac.h den Nazi die Verwaltung 
dieser Vermögen ü.bernommen haben, diese 

den seinerzeitigen, b�ziehu!llJgsweilSe dien recht· 
mäßigen Eigentümern zurückrwg·eben. In die
sem Falle Ibrauchen wir .als Verwaltung nicht 
das EI"gebni,s -einer Anmeldung der An
sprüche abwarten, weil b ereits in den Ein
ziehungs-, B eschI.agnahmul1Igs- older �n den 
Verwaltung.sakten di-e notwendigen D aten 
aufscheinen, I811S denen ,zu entnehmen i,st, daß 
der Bund oder die Bundesländer diese Ver
mögen ohne weiteres 'zurückigeben können. 
N ach dem Gesetz kann es sich freilich nur 
um solche Vermögen handeln, die entweder 
awf Grund von Gesetzen, wie nach der höchst 
sonderbar·en Rechtsauf'fassung de r 11 .  Ver
ordnung zum Reiohsbürgergesetlz, automatisch 
dem Reich verfallen oder solc.hen, die ihm 
auf Grund eines Einziehungserkenntnisses 
zugefallen sind. 

Hohel' Bundesrat! Wir wollen mit diesem 
Oesetz nunmehr der Welt zeigen, d aß wir 
ehrlichen Willens sind und den, sagen wir, 
durch moderne RaUlbrittermethoden Geschä'
digten ihr Eigentum zu,rückg·ebeu wollen, 
d'enn d.er unre "htmäß ige Beisitz fremden 
Eigentums müßte uns allen auf den F,ingern 
brennen. 

Die Regelung dieser im vorliegend·en Ge
setz erwähnten M.at·erie ist ver.hältnismäßig 
ei

.
nf·ac!} und die D urchführung wird V'ÜTI den 

Fmanzlandesdirelktiouen übernommen. D ie 
Ein fachheit ist darin begr.ündet, daß d.as Ge· 
6etz j.a nur sie.ben Pam'graphen ,a'llf,w eist. 
Allfälli,ge Einsprüche gegen Bescheide einer 
FinanzlandesdirekUon gehen .sodainn an d,as 
Bundesministerium für Vepmögenss'icherung 
und WütsohatUspl,anung, d.a,s ·einvernehmlich 
mit den ,beteiligten Bundesministerien' auch 
mit der Vollziehung des Gesetzes betraut ist. 

D e'r Ausschuß für Vermö.genssicherung 
des Nationalr.ates hat sich mit diesem Ges'etz
entwurf beschäftigt und in einigen Punlden 
Abänderungen beschlossen. D as Ges·etz wurde 
heute vom Nation.ah,at beschlos.sen und auch 
wir haben in unserem Ausschuß dieses 
Gesetz e,instimnüg angenommen. Ich stelle 
daher den A n t r a g, daß dieses Hesetz nun 
aueh die Zustimmung des Bundesrates er
halteu möge. 

* 

Gegen d'en vorliegenden Gesetzesbeschluß 
wÜ"d k e i n  E i n s p r  u c h erhoiben. 

D er 47. Punkt der Tagesordnung li8utet: 
Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
26. Juli 1946, betreffend ;das Verwaltergeset'Z. 

Berichterstatter Rehrl : Hohes Haus! D as 
Verwalterg,esetz ist ,bereits die dritte Rege
lung dieser Mat·erie. Es hatte folgende Vor
gänger : Im St,aatsgeset�blatt Nr. 9 vou 1945 
und im BunidesgesetZiblatt NI'. 75/1946, in 
welch,en die Texte publiziert woroen sind. 
Der ullis heute vorliegende T,ext räumt die 
Schwierigkeiten ibedseite, da dteses Gesetz 
vom Alliierten Rat genehmigt wurde. Es 
waren zwei Paragr.aphen, . die Ans,toß erreg
ten, und !Zwar der § 1,  weil darin Bestim
mungen über ein Verhalten des Alliierten 
Rates geg·eben waren, was in ,einem öster
reiehische,n Gesetz nicht der Fall isein: kann, 
sowie der § 16 in Punkt c), der eine Ver
fassungsbestimmung enthält, 'wonach Natio
nalsozialisten, soweit sie vom W.ahlrec.ht aus
geschloss.en waren, nicht zu öffentlichen Ver
waltern Ibestellt werden dürfen. Um allen 
Schwierigkeiten auszuweichen, sind die not
wendigen Änderungen vorgenommen wor
den. 

Vom Standpunkt der Länder habe ich dazu 
zu <bemerken, d.aß das uns vorlieg·ende Ge
setz die Zuständig1k:eit zur Einsetzung eines 
öffentlichen Verwalters dem BUlndesmiIlliste
rium für Vermögenssicherung einräumt. 
Nach § 23 kann das Bundesmini:sterium seine 
Befugnisse an nachgeordnete Behörden über
tragen. D ie N()twendigkeit der Eiusetz,ung 
eines Verwalter s  wird eine lokal-e Stelle -
·sei es · der L.andesha.uptmatun oder di.e Lan
deshauptmannschaft - viel bess,er ,beurteilen 
können als das Ministerium in Wien, ·�benso 
auch die Ei'gnung des in Aussicht genom
menen Verwalters. Es wär.e eine den födera
Ustischen Gedanken des Bundesstaates be
stimIiJ.t fördernde Gesetzest.extieru!Ilg gewe-:
sen, wenn die Zuständi'gkeit nach dem' Ver
waltergesetz dem Landeshauptmann über
tl'!agen wOflden wäre. D urch die Möglichkeit 
der Berufung .an das, Bundesmi'l1isterium wäre 
die Einheitliohkeit in der Handhabung des 
Gesetzes abs.o1ut gewährleistet gewe,sen. 

Auf diesbezü'gliche Anfr.agen im zustän
digen Ausschuß wurde vom Vertreter des 
MilUisteriums dahingehend Au"fklärung gege
ben, daß Betriebe, die sich in Wirtsch.afts
grenzen zw1schen 50.000 und 70.000 S be
wlegeu, im gegebenen Fall der Kompetenz des 
Landeshauptnllannes 'ZJUgestanden werden 
können, während größere Betriebe vom. Mini
sterium ·aus mit den lll'otwendigen V erwaltern 
beis'etzt werden müßten. 

-

Nach dies-en Ausführungell e'ffektui-ere i ch 
d·en Auftrag des ,AUSIschus-ses, -gegen dieses 
Bundesgesetz k e .i  n e n E i n  IS' P r u c h zu 
erheben. 

* 
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D er Bundesrat erhebt gegen diesen Ge
set�e'8besehluß Ik e i n  e n E i n  tS p r u c h; 

Vorsitzender: Hohes H aus ! Bei Punkt 48 : 
Besehluß de,s NationalI'ates vom 26. Juli 1946, 
betreffend dan Antrag der Abgeordneten 
S c  h n ·e e b e r g  e r, W :i! d  m a y e r, N i n  a u s" 
S t e .i  n e r, S p i e  I b ü c h i  e r, V 0 i t h o f e r, 
A s t I und Genossen (17/ A), au1 A,bänd.erung 
der die ·S 0 z i a l p 0 I i t i s e h e  n R e e 11 t e 
d e r  A r b e i t e' r u n d  A n g e s t e l l t e n 
i n d er L a n d- u n d  F 0 r s t w i r  t s c h a f t 
betreffenden BeslUmmungen der Bundesver
fassung, .handelt eis ;sich um keli/neu Geseta;es
beschluß des Nationalrates, sondern led,iglich 
um eine E n t s .c h l i ·e ß u n g. Der Ausschuß 
l'ür wirtschaftliche Angelege.nheHen hat daher 
dliese.n Punkt nicht in lBef1.atung gezogen, S,O 
daß eine Stellungnahme des Bundesrates zu 
dieser Entschließung nicht vorliegt. 

Ich schlage daher .auf Gru.nd des § 27 der 
Geschäftsordnung vor, diesen ·Punkt von der 
Tagesordnung a ,b .z u s € t z  e n. 

* 

Willen, ' der Aufg.abe als V �lksernährer ge� 
recht zu werden. D ie Mittel werden ·so auf
gebracht , daß auf den Grundsteuermeßbetrag 
äO Prozent eingehoben werden. Um den 
Wiederaufbau sofort in die Wege zu leiten, 
soll das F inanzministerium einen Betrag in 
de r Hühe des dreiljährigen Ges.amterträg
nisses des Aufbaufonds zinsenfrei zur Ver
fügung stellen. D ie Ein.hebung des ,Fondsbe
tI'ages ist auf drei Jahre veranschlagt und 
kann, wenn notwendig, verlängert werden. 
Ist die Einhebung nicht mehr notwendig, 
wird der Fonds aufgelöst; eventuelle Vet.' 
mögensreste sollen für die Be,sitzfestigung 
der iL andwirtschaft verwendet werden� D er 
Fonds ·soll "land- und · forstwh\ts�haft1ieher 
Wiede·raufbaufond-s" heißen ; seine Gebarung 
wird vom Rechnungshof beau:fsichtigt: Bei
hi1f-en dürf,en nur in der Höhe von 50 PrÜ'Zent, 
in besonder'en Notfällen Ms 'zu 75 Prozent der 
Baukosten gewährt werden. Die Anträge auf 
Gewährung eines Auf·baubeitrages mUssen an 
das Mini,sterium für Land- und Forstwirt
schaft gerichtet werden, das über das Aus
m.aß des zu gewährenden Wiederaufhaubei-

D er Vorschlag des VOf1Sitzenden wird mit trages entscheidet. 
der e.rfooo·erlichen Zweidrittelmehrheit a n-
g e n 0 m m e  n. N.ach der ß.eschlußfassung der heu-

Als 49. Punkt der 'Tagesordnung folgt der tigen Sitzung des Nationalrates hat der 

Gesetzesbeschluß de.s Nationalf!ates vom § 1 folgenden Wortlaut (Hest) : "Zum Wie
deraufbau land- und fOl'stwirtlScJlaftlicher 

26. Juli 1946 über das Lalldwirtsthaftlithe 
.Wo-hn- und Wirtschaftsgebäude, die durch 

Wiederaufbaugeset'Z. 
Kriegsereignisse zerstört oder ' beschädigt 

BeriohterstaUer Breinschmidt: Hohes Haus ! wurden und die sich mcht im Eigentum des 
Dureh die enOflmen Auswirkungen der Kriegs- Bundes, -eines Bunde'Slandes oder der Ge,. 
,handlungen ist unserer Landwirtse,haft 'uner- meinde Wilen befinden, werden auf An
meßliehe·r Seh,aden i m hesonderen an Ge- suchen des Geschädigten aus den Mitteln des 
bäuden zUJgefügt worden. Um den Auf,bau beim Bun desministerium für Land- und 
finanziell .einigermaßen zu förd·ern, 'sind auf Forstwirtschaft zu 'errichteliliden land- und 
Grund der enormen Ausmaße der Schädigung forstwirtschaftlichen Wiederaufbaufonds und 
derarti·ge Z uwendungen notwendig, d.aß der nach Maßgabe der Bestimmungen dieses 
Bund be.i seiner heutigen Finanzlage außer- Bundesgesetzes Beihilfen gelfüstet,. wenn 
stande wäre, lhie·f wirksam e,inzugreifen. Wir ohne sie und die zur VerfÜlgung stehendre:n 
haben Gemeinden, wo fast die Hälfte der Eigenmitt�I der Wiederaufbau oder eine 
Bauernhöfe �eTstört sind. Di,e Landwirtschaft, geordnete WirtschaHsführung des beschädig
die sich d-ie;s.e·r Situation bewußt ist und er- ten Betriebes unmüglich wäre." 
k-eunt, daß der Aufbau für die Volksernäh� D er § 2, Alb.s. (2), llautet wie ' .folgt 
rung unbedingt notwendig ist, schreitet da.her (li,est) : "D ie Verwaltung des Fonds, inßibe
aus eigener Initiative zur

' 
SeLbsthilfe.

' 
Aus sOlldene die Gewährung von Bei:hilfen ,  erdem großen Gemeinscha.ftsg1eist, von d·em die 

folgt durch das Bundesministerium für Land
Landw.irte beseelt sind, mit der bekannten und Forstwirtschaft unter Mitwirkung eines 
bäuerlichen U rkr.aft, den Ereignissen gerade vom Hauptausschuß des Nationalrates nl3.ch 
ins Auge zu sehen und be.i wichtigen D -ingen dem Proporz .gewählten Beirates." keine Zeit zu verlieren, haben landwirt-
schaftliche Abgeordnete des Nationalrates Mit der Vollziehung d,ets Bundesgesetzes 
den Ant'fag gestellt, ·eine auf SelbsthiUe ·ist das BUndesministeri'llm für Land- und 
fußende Wiederaufbauaktion ins Leben zu Forstwirtschaft 1m Einverne.hmen mit dem 
rufen. • . Bundesministerium fUr Finanzen betraut. 

Bemerkenswert ist, daß die Wlederaufbau� Hohes Haus � Mit dileser Verfügung beweis,t 
aktion nicht mit fremden Mitteln, Isondern aus die Landwirtschaft, daß sie die schweren 
Mitteln der Landwirtschaft selbst finanziert Krie:gsschäden, :w·enn ·es nicht anders möglich 
wird. Dies dokumentiert den unbändigen ist, durch Selbsthilfe gutzumachen gewillt ist. 
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1 6Ö li .  SItzung ,des Btundesrates der Hepublik österre-iClh. - 26. JulI UM;]. 

Der Ausschuß mr wirtschaftliche Ange
legenheiten hat sich heute mit die,ser Ge
s,etzesvorlage beschäftigt und ich stelle .daher 
den A n t r a g, gegen den Gesetzesbeschluß 
d,e'S Nationalrates k e i n e n E i n s, p r  u c ,h 
ZlU erheben. 

* 
Dieser Antrag des Berichterstatters wird 

a n  g e  Jt 0. m m le, 11 .  
Der letzte Punkt d e r  Tag,eso.rdnung ist eine 

ErganzullgswahI. 

:Mit der Erledigung dieser Tages'ordnung 
haben wir auch einen: Zeitabschnitt abge
schlossen, der - wie ich glaube - im parla
mentarischen Leben österreichs einer der 
schwersten war. Konnte naturgemäß auch 
nichts Vo.llkommenes geschll!ffen werden -
Mens'chenwerk ist schließlich immer nur 
Stückwerk -, ISO ' dürf,en wir doch das Be
wußtsein haben, mit gutem Willen möglichst 
Gutes geleistet zu ,haben. . 

, Hoher Bundesrat! Ich will nicht versäumen, 
bei dielser Geleg,enheit den D amen und Herre'l'l 
Stenographen, die diese heutige Riesenarbeit 
mit ganz geringem Personalstand bewältigt 
haben, herzliehst zu danken ! (Allgemeiner 
lebhafter Beifall.), 

über Vorschlag des Vorsitzenden wird 
gemäß § 53 der -Geschäftsordnung unter Ab
standnahme von der Wahl mittels Stimm, 
zettel an -, Stelle des Bundesrates H ü 1 t e n
b e r g  e r Bundesrat S t e i d 1 zum Er;Slatz
mitglied des Ausschu8ses für wirtschaftlich e  
Angelegenheiten gewählt. 

Der Nationalrat wird voraussichtlich erst 
i m  Oktober wieder 'zusammentreten. Bis 
dahin haben wir eine längere Pause und da 

e l'- darf ich allen Herren aus ganzer SeeLe, eine Vorsitzender: Die Tagesordnung ist 
s c  h ö p f  t. Die nächste Sitzung wird 
schriftlichen Wiege bekanntgegeben. 

i m  recht gute Erholung wünschen. (Beifall.) 
D ie Sitzung ist g e, s c h I  0. ß s e n. ? 

Schluß der Sitzung : 19 Uhr ' 30, Minuten. 

\ 

Druck der österreichischen Staatsdruckerei. 7681 46 
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